
Deutscher Bundestag Drucksache 15/3676
15. Wahlperiode 06. 09. 2004

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau
der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)

A. Problem und Ziel

l Das am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Achte Buch Sozialgesetzbuch
(Artikel 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) hat sich im Grundsatz be-
währt, was Ziele und Regelungsstruktur angeht. Der Wandel von Lebens-
lagen und Lebensplänen junger Menschen und neue Bedingungen der
Arbeitswelt machen eine realitätsbezogene Anpassung auch der Rechtslage
in der Kinder- und Jugendhilfe mit gezielten Änderungen und Konkretisie-
rungen notwendig. Im Zentrum steht dabei der qualitätsorientierte Ausbau
der Kinderbetreuung. Darüber hinaus ergibt sich nach nunmehr 10-jähriger
Erfahrung im Umgang mit dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
ein Bedarf nach besserer Steuerung, Verwaltungsvereinfachungen und mehr
Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

l Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und frühe Förderung

Die Sicherung des Angebots an Tagesbetreuung im Osten sowie der Betreu-
ungsausbau im Westen sind angesichts einer notwendigen frühen Förderung
von Kindern und im Interesse der Vereinbarkeit von Familienleben und
Arbeitswelt wichtige Bestandteile einer nachhaltigen Familienpolitik. Ein
Ausbau der Infrastruktur ist, das zeigen alle internationalen Vergleiche, ein
erfolgreicher Weg, um die Entscheidung für die Erfüllung von Kinder-
wünschen zu erleichtern, um Familien und der Gesellschaft insgesamt bes-
sere Entwicklungschancen zu geben sowie für mehr Geschlechtergerechtig-
keit zu sorgen.

Mit dem Gesetzentwurf soll der bedarfsgerechte Ausbau der Tagesbetreuung
für Kinder, insbesondere im Alter unter drei Jahren, in den westdeutschen
Bundesländern sowie die Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfs-
gerechten Angebots an Tagesbetreuung in den ostdeutschen Bundesländern
geschaffen werden. Der Begriff der Bedarfsgerechtigkeit als Maßstab für
das Betreuungsangebot wird durch Kriterien definiert.

Das Angebot muss vielfältiger und qualitativ besser werden, um den diffe-
renzierten Bedürfnissen von Kindern und Familien sowie den Anforderun-
gen an eine Wissensgesellschaft zu entsprechen und Chancengleichheit für
Kinder zu erreichen. Dazu bedarf es verbesserter Rahmenbedingungen der
Kindertagespflege als Alternative qualitätsorientierter Tagesbetreuung von
Kindern durch flankierende Maßnahmen.
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Die Förderung (Erziehung, Bildung und Betreuung) von Kindern soll gesi-
chert und weiter entwickelt werden, um die Innovationsfähigkeit unserer
Gesellschaft zu erhalten. Ziel ist es, das Angebot bis 2010 quantitativ und
qualitativ an den westeuropäischen Standard heranzuführen.

l Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik

Mehr als zehn Jahre praktische Erfahrungen mit dem SGB VIII zeigen im
Übrigen, dass an verschiedenen Stellen punktuelle Nachbesserungen und
Korrekturen notwendig sind.

Dies gilt insbesondere für das Erhebungsprogramm der Kinder- und Jugend-
hilfestatistik und die Periodizität der Erhebungen, namentlich im Bereich
der Statistik über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die
derzeitigen Rechtsgrundlagen sind nicht geeignet, zeitnahe Daten mit aus-
reichenden Informationen über die psychosoziale Situation der Kinder und
die tatsächliche Betreuungsdauer als Grundlage für politische Entscheidun-
gen zu liefern.

l Verbesserte Steuerung, Verwaltungsvereinfachung und mehr Wirtschaftlich-
keit der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

– Der Auftrag der Jugendhilfe, das Wohl des Kindes bei Gefährdung zu
schützen, muss konkreter ausgestaltet, überdies muss das Kindeswohl im
Datenschutz stärker berücksichtigt werden.

– Die fachliche und wirtschaftliche Steuerungskompetenz des Jugendamts
muss verbessert werden, damit vor dem Hintergrund knapper öffentlicher
Kassen die Leistungen gezielt den jungen Menschen zu Gute kommen,
die der Unterstützung bedürfen.

– Der Nachrang der öffentlichen Jugendhilfe gegenüber den Leistungs-
pflichten anderer, aber auch im Hinblick auf die Heranziehung der leis-
tungsbegünstigten Personen zu den Kosten der Hilfen muss verschärft
und einer gesteigerten Leistungsfähigkeit angepasst werden.

– Die Verfahren zur Ermittlung des Einkommens und die Bemessung der
Kostenbeiträge von jungen Menschen und ihren Eltern müssen verein-
facht und überflüssige Melde- und Kontrollpflichten gestrichen werden.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf beinhaltet

l den qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung
von Kindern durch

– eine Konkretisierung der Verpflichtung, für Kinder im Alter unter drei
Jahren nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten, und zwar durch die Vorgabe gesetzlich formulierter
Kriterien für einen Mindestbedarf,

– die Aufwertung der Kindertagespflege zu einem den Tageseinrichtungen
gleichrangigen Angebot, so dass eine vielfältige Betreuungsstruktur ent-
steht,

– die Regelung von Qualitätsmerkmalen für die Umsetzung des Auftrags
zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege;
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l die Verbesserung der Datenlage in der Kinder- und Jugendhilfe durch

– die Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik, insbesondere im
Bereich der Erhebungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege;

l die Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen bei Gefahren
für ihr Wohl durch

– Konkretisierung des Schutzauftrags des Jugendamtes bei Anhaltspunkten
für eine Kindeswohlgefährdung,

– die Ermächtigung des Jugendamtes zum Schutz des Kindes auch gegen-
über den Personensorgeberechtigten bei akuter Gefährdung,

– eine verschärfte Prüfung von Personen mit bestimmten Vorstrafen im
Hinblick auf ihren Einsatz in der Kinder- und Jugendhilfe;

l die Weiterentwicklung der Regelungen zum Sozialdatenschutz und ihre An-
passung an europäisches Recht;

l die Stärkung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerungskompetenz des
Jugendamtes durch

– Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen,

– zielgenauere Formulierung der Leistungsvoraussetzungen bei der Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,

– Qualitätssicherung bei intensivpädagogischen Maßnahmen im Ausland
und Rückführung dieser Maßnahmen auf Ausnahmefälle;

l die stärkere Realisierung des Nachrangs der Jugendhilfe durch

– eine stärker an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern orien-
tierte Gestaltung der Kostenbeteiligung,

– die Berücksichtigung des Kindergeldvorteils bei Leistungen, die den Un-
terhalt des Kindes aus öffentlichen Kassen sichern,

– die Schaffung eines Landesrechtsvorbehaltes für die Erhebung von Ge-
bühren und Auslagen für öffentliche Dienstleistungen;

l die Aufnahme von Kindern in Kindertagespflege in die gesetzliche Unfall-
versicherung;

l die besondere Berücksichtigung der Kindertagespflege bei der Elternzeit
und beim Erziehungsgeld;

l die Stärkung der Länderkompetenzen bei Struktur- und Organisationsfragen.

Der Gesetzentwurf trägt durch

– die Vereinfachung der Vorschriften über die Heranziehung junger Menschen
und ihrer Eltern zu den Kosten der Leistungen,

– die Entflechtung von öffentlich-rechtlicher Kostenheranziehung und zivil-
rechtlichen Unterhaltsansprüchen,

– die Beseitigung überflüssiger Melde- und Kontrollpflichten,

– den Verzicht auf die Sonderzuständigkeit für Pflegestellen und die damit
verbundene Kostenerstattung

zur Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung bei.
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C. Alternativen
Für die zentrale Zielsetzung des Gesetzentwurfs, den bedarfsgerechten und
qualitätsorientierten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder, bieten sich fol-
gende Alternativen:
1. Bundesgesetzliche Regelung von Versorgungsquoten:
In der Koalitionsvereinbarung vom 16. Oktober 2002 war für einen bedarfsge-
rechten und qualitätsorientierten Ausbau der Tagesbetreuung von Kindern die
gesetzliche Fixierung von Versorgungsquoten vorgesehen. Diese Absicht
wurde nach Gesprächen mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbän-
den aufgegeben, da sie den regional unterschiedlichen Verhältnissen nicht ge-
recht wird.
2. Regelung eines (konditionierten) Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung:
Von der bundesrechtlichen Statuierung eines subjektiven Rechts (Rechtsan-
spruch) auf Tagesbetreuung für alle Kinder unter drei Jahren wurde abgesehen,
weil eine solche Regelung weder den Bedürfnissen von Eltern noch von Kin-
dern bundesweit entspricht.
Der Gesetzentwurf sieht auch von einem an bestimmte Voraussetzungen (Krite-
rien) geknüpften subjektiven Recht auf Tagesbetreuung in dieser Altersgruppe
ab. Eine solche Regelung bietet sich nach Ablauf der Übergangsfrist im Jahr
2010 an und ist vorher nicht handhab- und durchsetzbar.
Damit Landesrecht weitergehende Regelungen vorsehen kann, wird ausdrück-
lich bestimmt, dass solche Regelungen unberührt bleiben und dieses Gesetz
keine Legitimation für eine Angebotsverschlechterung bietet.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
Für den Bund:
Die Neuordnung der Jugendhilfestatistik führt beim Statistischen Bundesamt
zu Umstellungskosten in Höhe von 46 783 Euro und laufenden Kosten in Höhe
von 60 000 Euro.
Für Länder und Kommunen:
Der vorgesehene bedarfsgerechte Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder insbe-
sondere im Alter unter drei Jahren führt in den westlichen Bundesländern zu
jährlichen Mehrkosten in Höhe von 1 765 Mio. Euro ab dem Jahre 2011. Die-
sen Ausgaben stehen Einsparungen in Höhe von 219 Mio. Euro gegenüber, die
ab 2005 wirksam werden.
In den Jahren 2005 bis 2010 kommt es zu einem stufenweisen Ausbau der
Tagesbetreuung, der der örtlichen Ausbauplanung folgt. Dabei stehen jährlich
fallende investive Kosten steigenden Betriebskosten gegenüber:

Ausbau Tagesbetreuung in den
westlichen Bundesländern1)

Belastung/Entlastung
im Übrigen

Gesamt-
ausgaben

IK2) BK2) Gesamt
2005 487 134 621 –219 402
2006 487 485 972 –219 753
2007 487 836 1 323 –219 1 104
2008 292 1 138 1 430 –219 1 211
2009 512 1 403 1 915 –219 1 696
2010 171 1 686 1 857 –219 1 638
Ab 2011 0 1 765 1 765 –219 1 546
1) einschließlich Berlin.
2) IK: Investitionskosten; BK: Betriebskosten (einschließlich Mehraufwand für vorhandene Kindertages-

pflege in Höhe von 11,7 Mio. Euro jährlich).
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Mit der stärkeren Beteiligung des Bundes an den Kosten des Arbeitslosengel-
des II nach auf der Grundlage des kommunalen Optionsgesetzes (§ 46 Abs. 5
bis 10 SGB II) wird sichergestellt, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der sich
aus ihm ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich 2,5 Mrd. Euro ent-
lastet werden. Diese Entlastung der Kommunen dient der Stärkung ihrer Inves-
titionskraft und dem Ausbau der Kinderbetreuung (vgl. Bundestagsdrucksache
15/1516, S. 90, Entwurf eines Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt). Es wird erwartet, dass die Kommunen von den 2,5 Mrd.
Euro ab 2005 jährlich aufwachsend bis zum Jahre 2010 1,5 Mrd. Euro für den
Ausbau der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen verwenden.
Einzelheiten zu den Kosten sind aus dem Finanztableau in der Begründung (C)
ersichtlich.
Die Neuordnung der Jugendhilfestatistik führt bei den Ländern (statistische
Landesämter) zu Umstellungskosten in Höhe von 102 003 Euro und laufenden
Mehrkosten in Höhe von 1,8 Mio. Euro.

E. Sonstige Kosten
Kosten bei Wirtschaftsunternehmen entstehen nicht.
Die Ausführung des Gesetzes wird keine Auswirkungen auf Einzelpreise oder
das allgemeine Preisniveau haben.
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Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau
der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t
Artikel 1 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 2 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 3 Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Artikel 4 Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 5 Inkrafttreten

Artikel 1
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-

hilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert durch …, wird wie
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 8 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“.

b) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18 Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge und des Umgangs-
rechts“.

c) Die Angabe zum Dritten Abschnitt des Zweiten
Kapitels wird wie folgt gefasst:

„Dritter Abschnitt. Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege“.

d) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22 Grundsätze der Förderung“.

e) Nach der Angabe zu § 22 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen“.

f) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23 Förderung in Kindertagespflege“.

g) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:

„§ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege“.

h) Die Angabe zu § 24a wird wie folgt gefasst:

„§ 24a Übergangsregelung für die Ausgestaltung
des Förderungsangebots“.

i) Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 36a Steuerungsverantwortung des Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe“.

j) Die Angabe zu § 43 wird gestrichen.
k) Nach der Angabe zu § 72 wird folgende Angabe ein-

gefügt:
„§ 72a Persönliche Eignung“.

l) Nach der Angabe zu § 74 wird folgende Angabe ein-
gefügt:
„§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für

Kinder“.
m) Die Angabe zum Achten Kapitel wird wie folgt ge-

fasst:
„Achtes Kapitel. Kostenbeiträge, Gebühren und Aus-
lagen (§§ 90 bis 97c)“.

n) Die Angabe zum Ersten Abschnitt des Achten Kapi-
tels wird wie folgt gefasst:
„Erster Abschnitt. Erhebung von Kostenbeiträgen für
ambulante und teilstationäre Leistungen“.

o) Die Angabe zu § 90 wird wie folgt gefasst:
„§ 90 Kostenbeiträge für ambulante und teilstatio-

näre Leistungen“.
p) Die Angabe zum Zweiten Abschnitt des Achten Ka-

pitels wird wie folgt gefasst:
„Zweiter Abschnitt. Kostenbeiträge für stationäre
Leistungen und vorläufige Maßnahmen“.

q) Die Angabe zu § 91 wird wie folgt gefasst:
„§ 91 Anwendungsbereich“.

r) Die Angabe zu § 92 wird wie folgt gefasst:
„§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung“.

s) Die Angabe zu § 93 wird wie folgt gefasst:
„§ 93 Berechnung des Einkommens“.

t) Die Angabe zu § 94 wird wie folgt gefasst:
„§ 94 Umfang der Heranziehung“.

u) Die Angabe zu § 96 wird gestrichen.
2. § 2 Abs. 3 Nr. 2 wird aufgehoben.
3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Umgangsberechtigte haben unabhängig von ihrem
tatsächlichen Aufenthalt Anspruch auf Beratung und
Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts,
wenn das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland hat.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“
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4. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugend-
lichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zu-
sammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Da-
bei sind die Personensorgeberechtigten einzubeziehen,
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewäh-
rung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es
diese den Personensorgeberechtigten oder den Erzie-
hungsberechtigten anzubieten.

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrich-
tungen, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag
nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen.
Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass
die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten auf
die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt infor-
mieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausrei-
chend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Fami-
liengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzu-
rufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungs- oder Perso-
nensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind,
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwir-
ken. Besteht eine schwerwiegende und dringende Gefahr
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewar-
tet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind
oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätig-
werden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Perso-
nensorgeberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tä-
tigwerden erforderlich und wirken die Personensorgebe-
rechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die ande-
ren zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen
selbst ein.“

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der
Träger anderer Sozialleistungen werden durch dieses
Buch nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beru-
hende Leistungen anderer dürfen nicht deshalb ver-
sagt werden, weil nach diesem Buch entsprechende
Leistungen vorgesehen sind.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach
Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den Kosten für Leis-
tungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem
Buch beteiligt. Soweit die Zahlung des Kostenbei-
trags die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
mindert oder der Bedarf des jungen Menschen durch
Leistungen und vorläufige Maßnahmen nach diesem

Buch gedeckt ist, ist dies bei der Berechnung des Un-
terhalts zu berücksichtigen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
6. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 18

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung
der Personensorge und des Umgangsrechts“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nach dem Wort „Unterstützung“ wird die An-

gabe „1.“ eingefügt.
bb) Der Punkt am Satzende wird durch ein Komma

ersetzt, und folgende Nummer 2 angefügt:
„2. bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsan-

sprüche nach § 1615l des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs.“

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Mütter und Väter, die mit dem anderen Eltern-

teil nicht verheiratet sind, haben Anspruch auf Bera-
tung über die Abgabe einer Sorgeerklärung.“

7. In § 19 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ die
Wörter „oder tatsächlich sorgen“ eingefügt.

8. Die Überschrift des Dritten Abschnitts des Zweiten Ka-
pitels wird wie folgt gefasst:
„Dritter Abschnitt. Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege“.

9. Die §§ 22 bis 24a werden durch folgende §§ 22 bis 24a
ersetzt:

„§ 22
Grundsätze der Förderung

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen
sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf-
halten und in Gruppen gefördert werden. Kindertages-
pflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in
ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorge-
berechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung
von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt
das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertages-
pflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird.

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages-
pflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstüt-
zen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kinder-
erziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bil-
dung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die
soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientieren-
der Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am
Alter und Entwicklungsstand und den sprachlichen und
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sonstigen Fähigkeiten des einzelnen Kindes, seiner
Lebenssituation und ethnischen Herkunft sowie seinen
Interessen und Bedürfnissen orientieren.

§ 22a
Förderung in Tageseinrichtungen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die
Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch ge-
eignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln.
Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer
pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfül-
lung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von In-
strumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in
den Einrichtungen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen si-
cherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen
zusammenarbeiten

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegeper-
sonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der
Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institu-
tionen und Initiativen im Gemeinwesen, insbeson-
dere solchen der Familienbildung und -beratung,

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Über-
gang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit
Schulkindern in Horten und altersgemischten Grup-
pen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen
und wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisa-
torisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Fami-
lien orientieren. Werden Einrichtungen in den Ferienzei-
ten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe für die Kinder, die nicht von den Erziehungs-
berechtigten betreut werden können, eine anderweitige
Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern
der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam ge-
fördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe
bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und
Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten.

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die
Realisierung des Förderungsauftrages nach Maßgabe der
Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer Träger
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen.

§ 23
Förderung in Kindertagespflege

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maß-
gabe von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu
einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht
von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen
wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere
Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden
Geldleistung.

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst:

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages-
pflegeperson für den Sachaufwand entstehen,

2. einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer
Förderungsleistung und

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung der Aufwendungen zu einer angemes-
senen Alterssicherung der Tagespflegeperson.

Die Höhe der laufenden Geldleistung wird vom Träger
der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landes-
recht nicht etwas anderes bestimmt. Über die Gewäh-
rung einer Geldleistung an unterhaltspflichtige Personen
entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach
pflichtgemäßem Ermessen.

(3) Geeignet im Sinn von Absatz 1 sind Personen, die
sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und
anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über
kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über
vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der
Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten
Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewie-
sen haben.

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen
haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kin-
dertagespflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeper-
son ist rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit
für das Kind sicherzustellen. Zusammenschlüsse von Ta-
gespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und geför-
dert werden.

§ 24
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen

und Kindertagespflege

(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Ta-
geseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe
ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder
ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfü-
gung steht.

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im
schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot
an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten.

(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind mindes-
tens Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten, wenn

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur
mit einem Erziehungsberechtigten zusammen lebt,
diese Person einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer beruf-
lichen Bildungsmaßnahme befinden oder an Maß-
nahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt teilnehmen oder
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2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende
Förderung nicht gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34
bleiben unberührt.

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich
nach dem individuellen Bedarf im Hinblick auf die in
Satz 1 genannten Kriterien.

(4) Die Jugendämter oder die von ihnen beauftragten
Stellen sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die
Leistungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 in Anspruch
nehmen wollen, über das Platzangebot im örtlichen
Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der
Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl
zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass Eltern
das Jugendamt oder die beauftragte Stelle innerhalb
einer bestimmten Frist vor der beabsichtigten In-
anspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen.

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von
§ 23 Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen; in
diesem Fall können Aufwendungen nach § 23 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 erstattet werden.

(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt.

§ 24a
Übergangsregelung für die Ausgestaltung

des Förderungsangebots

(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für
die Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 6
erforderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so
können die Träger der öffentlichen Jugendhilfe be-
schließen, dass die Verpflichtung nach § 24 Abs. 2
bis 6 erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab
dem 1. Oktober 2010 erfüllt wird.

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im Rah-
men ihrer Jugendhilfeplanung verpflichtet,

1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen
zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zu
beschließen und

2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf
zu ermitteln und den erreichten Ausbaustand fest-
zustellen.

Bei der Planung sind die kreisangehörigen Gemeinden
zu beteiligen.

(3) Solange das erforderliche Angebot noch nicht
zur Verfügung steht, sind bei der Vergabe der neu ge-
schaffenen Plätze

1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und

2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Eltern-
teile eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen,

besonders zu berücksichtigen.“

10. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen;
sie darf nur dann im Ausland erbracht werden,
wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Er-
reichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich
ist.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugend-

lichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so
entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht
dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige Per-
son bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die
Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem
Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet
ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe
der §§ 36 und 37 zu decken.“

11. § 35a wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Von einer seelischen Behinderung bedroht im
Sinne dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche,
bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkennt-
nis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seeli-

schen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stel-
lungnahme
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie

und -psychotherapie,
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten

oder
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psy-

chotherapeuten, der über besondere Erfahrungen
auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kin-
dern und Jugendlichen verfügt,

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grund-
lage der Internationalen Klassifikation der Krank-
heiten in der vom Deutschen Institut für medizini-
sche Dokumentation und Information herausgege-
benen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist
auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheits-
wert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe
soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der
Einrichtung, der die Person angehört, die die Stel-
lungnahme abgibt, erbracht werden.“

12. § 36 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei
der Aufstellung und Änderung des Hilfeplanes sowie
bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, be-
teiligt werden; vor einer Entscheidung über die Ge-
währung einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teil-
weise im Ausland erbracht werden soll, soll zum Aus-
schluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert
die Stellungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 ge-
nannten Person eingeholt werden.“
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13. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt:

„§ 36a
Steuerungsverantwortung

des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Werden Leistungen ohne eine Entscheidung des
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewäh-
rung im Einzelfall erbracht oder ohne Feststellung des
Hilfebedarfs durch den Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe vom Leistungsberechtigten selbst beschafft, so ist
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme
der Kosten nur verpflichtet, wenn die Deckung des Be-
darfs keinen zeitlichen Aufschub bis zu einer Entschei-
dung duldet und der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe unverzüglich über die Leistungserbringung unter-
richtet wird.

(2) Bei ambulanten Hilfen kann der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe durch Vereinbarung mit dem
Leistungserbringer, in der die Voraussetzungen und die
Ausgestaltung der Leistungserbringung geregelt wer-
den, die Selbstbeschaffung zulassen.“

14. § 39 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Die laufenden Leistungen umfassen auch die Er-
stattung nachgewiesener Aufwendungen für Bei-
träge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige
Erstattung der Aufwendungen zu einer angemesse-
nen Alterssicherung.“

b) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz einge-
fügt:

„Ist die Pflegeperson unterhaltsverpflichtet, so kann
der monatliche Pauschalbetrag angemessen ge-
kürzt werden.“

15. In § 40 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt:

„Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwendigen
Bedarf in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und
Eigenbeteiligungen sind zu übernehmen.“

16. § 42 wird wie folgt gefasst:

„§ 42
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet,
ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu
nehmen, wenn

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder

2. eine schwerwiegende und dringende Gefahr für das
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inob-
hutnahme erfordert und

a) die Personensorgeberechtigten nicht widerspre-
chen oder

b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht
rechtzeitig eingeholt werden kann oder

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Ju-
gendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt
und sich weder Personensorge- noch Erziehungsbe-
rechtigte im Inland aufhalten.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder
einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in
einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen
Wohnform vorläufig unterzubringen, im Fall von
Satz 1 Nr. 2 auch, ein Kind oder einen Jugendlichen
von einer anderen Person wegzunehmen.

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme
die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zu-
sammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klä-
ren und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung
aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist un-
verzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines
Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat
während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes
oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den not-
wendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustel-
len. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme be-
rechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum
Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind;
der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der Er-
ziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berück-
sichtigen.

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten
unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten
und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen.
Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt un-
verzüglich
1. das Kind oder den Jugendlichen den Personen-

sorge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben,
sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine
Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder die
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit
und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden
oder

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die er-
forderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes
oder des Jugendlichen herbeizuführen.

Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten
nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend. Im
Fall des Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Be-
stellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen.
Widersprechen die Personensorgeberechtigten der In-
obhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplan-
verfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit
1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die

Personensorge- oder Erziehungsberechtigten,
2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen

nach diesem Buch.
(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen

der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und soweit
sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Le-
ben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr
für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheits-
entziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spä-
testens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu
beenden.



Drucksache 15/3676 – 14 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmit-
telbaren Zwangs erforderlich, so sind die dazu befug-
ten Stellen hinzuzuziehen.“

17. § 43 wird aufgehoben.
18. § 44 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. ein Kind während des Tages auf Grund einer Ver-
mittlung durch das Jugendamt betreut oder“.

19. In § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 werden die Angabe „a)“ vor
dem Wort „außerhalb“ sowie der Buchstabe b gestri-
chen.

20. § 47 wird wie folgt geändert:
a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

21. § 50 Abs. 3 wird aufgehoben.
22. In § 52a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und in § 59 Abs. 1 Satz 1

Nr. 3 werden jeweils die Wörter „oder zur Leistung
einer an Stelle des Unterhalts zu gewährenden Ab-
findung“ gestrichen.

23. § 61 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und in den Absätzen 2 und 3

werden jeweils die Wörter „ , Verarbeitung und
Nutzung“ durch die Wörter „und Verwendung“ er-
setzt.

b) In Absatz 4 werden die Wörter „von Sozialdaten
bei ihrer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung“
durch die Wörter „der personenbezogenen Daten
bei der Erhebung und Verwendung“ ersetzt.

24. § 62 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Wörter „ , den Erhebungs-

zweck und Zweck der Verarbeitung und Nutzung“
durch die Wörter „sowie die Zweckbestimmungen
der Erhebung und Verwendung“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

„d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kin-
deswohlgefährdung nach § 8a oder“.

bb) In der Nummer 3 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 ange-
fügt:
„4. die Erhebung bei dem Betroffenen den

Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden
würde.“

25. § 63 wird wie folgt geändert:
In den Absätzen 1 und 2 Satz 1 werden jeweils die
Wörter „in Akten und auf sonstigen Datenträgern“ ge-
strichen.

26. § 64 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Eine Übermittlung zu anderen Zwecken ist
nur nach § 69 des Zehnten Buches zulässig. Der Er-
folg einer nach diesem Buch zu gewährenden Leis-
tung darf dadurch nicht in Frage gestellt werden.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft,
die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind
die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudo-
nymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zu-
lässt.“

27. § 65 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Nummer 2 wird die Angabe „§ 50 Abs. 3“
durch die Angabe „§ 8a Abs. 3“ ersetzt.

b) Nach der Nummer 2 werden folgende Nummern 3
und 4 eingefügt:

„3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels
der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die
Gewährung oder Erbringung der Leistung ver-
antwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine
Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind
und die Daten für eine Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos notwendig sind, oder

4. an die Fachkräfte, die zum Zweck der Ab-
schätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a
hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt un-
berührt, oder“.

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5.

28. § 67 wird aufgehoben.

29. § 68 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ , verarbeiten
und nutzen“ durch die Wörter „und verwenden“ er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in Akten oder auf
sonstigen Datenträgern“ gestrichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Nach Beendigung einer Beistandschaft hat
darüber hinaus der Elternteil, der die Beistand-
schaft beantragt hat, einen Anspruch auf
Kenntnis der gespeicherten Daten, solange der
junge Mensch minderjährig ist und der Eltern-
teil antragsberechtigt ist.“

c) In Absatz 4 werden die Wörter „verarbeiten und
nutzen“ durch das Wort „verwenden“ ersetzt.

30. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisan-
gehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die
nicht örtliche Träger sind, zur Durchführung von
Aufgaben der Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege herangezogen
werden.“

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

31. Nach § 72 wird folgender § 72a eingefügt:
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„§ 72a
Persönliche Eignung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hin-
sichtlich der persönlichen Eignung im Sinn des § 72
Abs. 1 insbesondere sicherstellen, dass sie keine Perso-
nen beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c,
176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des Strafgesetz-
buches verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen
sie sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Ab-
ständen von den zu beschäftigenden Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregis-
tergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit
den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen,
dass diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen.“

32. Nach § 74 wird folgender § 74a eingefügt:
„§ 74a

Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder
Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das

Landesrecht. Die Festsetzung von Kostenbeiträgen
nach § 90 bleibt unberührt.“

33. In § 76 Abs. 1 werden die Angabe „43“ und das
Komma gestrichen.

34. § 78a wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 Nr. 4 wird folgender Buchstabe an-

gefügt:
„d) in sonstiger teilstationärer oder stationärer

Form (§ 27),“.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „(§§ 42, 43)“ durch

die Angabe „(§ 42)“ ersetzt.
35. Dem § 78b Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Vereinbarungen über die Erbringung von Hilfe zur Er-
ziehung im Ausland dürfen nur mit solchen Trägern
abgeschlossen werden, die
1. anerkannte Träger der Jugendhilfe oder Träger

einer erlaubnispflichtigen Einrichtung im Inland
sind, in der Hilfe zur Erziehung erbracht wird,

2. mit der Erbringung solcher Hilfen nur Fachkräfte
im Sinn des § 72 Abs. 1 betrauen und

3. die Gewähr dafür bieten, dass sie die Rechtsvor-
schriften des Aufenthaltslandes einhalten und mit
den Behörden des Aufenthaltslandes sowie den
deutschen Vertretungen im Ausland zusammenar-
beiten.“

36. § 86 Abs.6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Ist vor dem 1. Januar 2005 die Zuständigkeit

des örtlichen Trägers nach dem gewöhnlichen Aufent-
halt der Pflegeperson begründet worden, so richtet sich
die örtliche Zuständigkeit auch weiterhin nach dem ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Pflegeperson.“

37. In § 87 werden die Wörter „und die Herausnahme
eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten“ sowie die An-
gabe „(§ 43)“ gestrichen.

38. In § 89a Abs. 2 werden die Wörter „oder wird“ gestri-
chen.

39. In § 89b Abs. 1 werden die Wörter „oder die Heraus-
nahme des Kindes oder Jugendlichen ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten“ und die Angabe
„(§ 43)“ gestrichen.

40. Dem § 89e Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Eine nach Satz 1 begründete Erstattungspflicht bleibt
bestehen, wenn und solange sich die örtliche Zustän-
digkeit nach § 86a Abs. 4 richtet.“

41. § 89f Abs. 3 wird aufgehoben.

42. Die Überschrift des Achten Kapitels wird wie folgt ge-
fasst:

„Achtes Kapitel. Kostenbeiträge, Gebühren und Aus-
lagen“.

43. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Achten Ka-
pitels wird wie folgt gefasst:

„Erster Abschnitt. Kostenbeiträge für ambulante und
teilstationäre Leistungen“.

44. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 90
Kostenbeiträge für ambulante
und teilstationäre Leistungen“.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Inanspruchnahme folgender Ange-
bote und Hilfen können Kostenbeiträge festgesetzt
werden:

1. Angebote der Jugendarbeit nach § 11,

2. Angebote der allgemeinen Förderung der Erzie-
hung in der Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 1 und 3,

3. Angebote der Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Kindertagespflege nach §§ 22
bis 24,

4. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach
§ 32 und anderen teilstationären Leistungen
nach § 27,

5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche in Tageseinrichtungen und
anderen teilstationären Einrichtungen nach
§ 35a Abs. 2 Nr. 2 und

6. Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in den
Nummern 4 und 5 genannten Leistungen ent-
spricht (§ 41).

Soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt, sind
die Kostenbeiträge, die für die Inanspruchnahme
von Tageseinrichtungen und von Kindertagespflege
zu entrichten sind, nach Einkommensgruppen und
nach der täglichen Betreuungszeit zu staffeln. Bei
der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheim-
zulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer
Betracht.“
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c) In den Absätzen 2 und 3 werden jeweils die Wörter
„der Teilnahmebeitrag oder die Gebühr“ durch die
Wörter „der Kostenbeitrag“ ersetzt.

d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Bei der Einkommensberechnung bleibt die Eigen-
heimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
außer Betracht.“

45. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts des Achten
Kapitels wird wie folgt gefasst:
„Zweiter Abschnitt. Kostenbeiträge für stationäre Leis-
tungen und vorläufige Maßnahmen“.

46. Die §§ 91 bis 94 werden durch folgende §§ 91 bis 94
ersetzt:

„§ 91
Anwendungsbereich

(1) Zu folgenden Leistungen und vorläufigen Maß-
nahmen werden Kostenbeiträge erhoben:
1. der Unterkunft junger Menschen in einer sozialpä-

dagogisch begleiteten Wohnform (§13 Abs. 3),
2. der Betreuung von Müttern oder Vätern und Kin-

dern in gemeinsamen Wohnformen (§ 19),
3. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Not-

situationen (§ 20),
4. der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung

junger Menschen zur Erfüllung der Schulpflicht
und zum Abschluss der Schulausbildung (§ 21),

5. der Hilfe zur Erziehung
a) in Vollzeitpflege (§ 33),
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten

Wohnform (§ 34),
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreu-

ung (§ 35), sofern sie außerhalb des Elternhau-
ses erfolgt,

d) auf der Grundlage von § 27 in stationärer Form,
6. der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-

der und Jugendliche in Einrichtungen über Tag und
Nacht, sonstigen Wohnformen und durch geeignete
Pflegepersonen (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4),

7. der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in
den Nummern 5 und 6 genannten Leistungen ent-
spricht (§ 41),

8. der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
(§ 42).

(2) Die Kosten umfassen auch die Aufwendungen
für den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe.

(3) Verwaltungskosten bleiben außer Betracht.
§ 92

Ausgestaltung der Heranziehung
(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93

und 94 heranzuziehen sind
1. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 ge-

nannten Leistungen und bei Kindern und Jugendli-

chen auch zu den Kosten der dort genannten vorläu-
figen Maßnahmen,

2. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91
Abs. 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maß-
nahmen,

3. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1
Nr. 1, 4 und 7 genannten Leistungen,

4. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der
in § 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen,

5. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen zu
den Kosten der in § 91 Abs. 1 genannten Leistun-
gen und vorläufigen Maßnahmen.

(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines
Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid festge-
setzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen.

(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehegatten
und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt erhoben werden,
ab welchem den Pflichtigen die Gewährung der Leis-
tung mitgeteilt und sie über die Folgen für ihre Unter-
haltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufge-
klärt wurden.

(4) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz
oder teilweise abgesehen werden, wenn sonst Ziel und
Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus
der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe. Von
der Heranziehung kann abgesehen werden, wenn anzu-
nehmen ist, dass der damit verbundene Verwaltungs-
aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu dem
Kostenbeitrag stehen wird.

(5) Eltern können zu einem Kostenbeitrag für Leis-
tungen an junge Volljährige nur herangezogen werden,
soweit Unterhaltsansprüche vorrangig Berechtigter
nicht geschmälert werden. Von der Heranziehung der
Eltern ist auch abzusehen, wenn das Kind, die Jugend-
liche oder die junge Volljährige schwanger ist oder ein
leibliches Kind bis zur Vollendung des sechsten Le-
bensjahres betreut.

§ 93
Berechnung des Einkommens

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld
oder Geldeswert mit Ausnahme des Kindergeldes, der
Grundrente nach oder entsprechend dem Bundesver-
sorgungsgesetz sowie der Renten und Beihilfen, die
nach dem Bundesentschädigungsgesetz für einen Scha-
den an Leben sowie an Körper und Gesundheit ge-
währt werden bis zur Höhe der vergleichbaren Grund-
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz. Geldleis-
tungen, die dem gleichen Zweck wie die jeweilige
Leistung der Jugendhilfe dienen, zählen nicht zum Ein-
kommen und sind unabhängig von einem Kostenbei-
trag einzusetzen.

(2) Für das Nähere über die Berechnung des Ein-
kommens, insbesondere die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbst-
ständiger Arbeit gelten die §§ 1 bis 11 der Verordnung
zur Durchführung von § 82 des Zwölften Buches ent-
sprechend.
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(3) Von dem Einkommen sind abzusetzen

1. auf das Einkommen entrichtete Steuern und

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließ-
lich der Beiträge zur Arbeitsförderung.

(4) Von dem nach Absatz 1 bis 3 errechneten Betrag
sind pauschal Belastungen in Höhe von 25 vom Hun-
dert abzuziehen. Darüber hinausgehende Belastungen
können abgezogen werden, wenn sie die beitrags-
pflichtige Person nachweist. Als Belastungen sind an-
zuerkennen

1. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherun-
gen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese
Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach
Grund und Höhe angemessen sind,

2. die mit der Erzielung des Einkommens verbunde-
nen notwendigen Ausgaben.

§ 94
Umfang der Heranziehung

(1) Die Kostenschuldner sind aus dem bereinigten
Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kosten
heranzuziehen. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsäch-
lichen Aufwendungen nicht überschreiten. Eltern sol-
len vorrangig vor Kindern und Jugendlichen ohne
Ehegatten oder Lebenspartner aber nachrangig zu Voll-
jährigen sowie Jugendlichen mit Ehegatten oder Le-
benspartner herangezogen werden. Ehegatten und Le-
benspartner sollen nachrangig zu Kindern, Jugend-
lichen und Volljährigen, aber vorrangig vor deren
Eltern herangezogen werden.

(2) Für die Bestimmung des angemessenen Umfangs
ist bei jedem Elternteil, Ehegatten oder Lebenspartner
die Höhe des nach § 93 ermittelten Einkommens und
die Anzahl der Unterhaltsberechtigten zu berücksichti-
gen. Bei dem Elternteil, der das Kindergeld bezieht, ist
der Kostenbeitrag angemessen zu erhöhen, beim ande-
ren angemessen zu vermindern.

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außer-
halb des Elternhauses erbracht und bezieht einer der
Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat
dieser einen Kostenbeitrag mindestens in Höhe des
Kindergeldes zu zahlen. Entrichtet der Elternteil den
Kostenbeitrag nicht, so sind die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe insoweit berechtigt, anstelle des Kosten-
beitrags das auf dieses Kind entfallende Kindergeld
durch Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs
nach § 74 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in An-
spruch zu nehmen.

(4) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von
Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern junger Men-
schen werden nach Einkommensgruppen gestaffelte
Pauschalbeträge durch Rechtsverordnung des zustän-
digen Bundesministeriums bestimmt. Die Beträge sind
alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Juli 2007, der Ent-
wicklung des durchschnittlich verfügbaren Arbeitsein-
kommens anzupassen.

(5) Junge Menschen und Leistungsberechtigte nach
§ 19 sind in Höhe von achtzig vom Hundert ihres be-

reinigten Einkommens zu einem Kostenbeitrag heran-
zuziehen. Volljährige Leistungsberechtigte sind zusätz-
lich aus ihrem Vermögen nach den §§ 90 und 91 des
Zwölften Buches heranzuziehen.“

47. § 96 wird aufgehoben.

48. § 97a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „eines Teilnahmebeitrags“ werden
durch die Wörter „eines Kostenbeitrags“ er-
setzt.

bb) Die Wörter „nach den §§ 93, 94 Abs. 1 und 2“
werden durch die Wörter „nach den §§ 92
bis 94“ ersetzt.

cc) Nach dem Wort „Volljährige“ werden ein
Komma und die Wörter „deren Ehegatten und
Lebenspartner“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Soweit dies für die Berechnung der laufen-
den Leistung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind
Pflegepersonen verpflichtet, dem örtlichen Träger
darüber Auskunft zu geben, ob der junge Mensch
im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach
§ 31 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt
wird oder berücksichtigt werden könnte und ob er
ältestes Kind in der Pflegefamilie ist.“

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „des Teilnah-
mebeitrags“ durch die Wörter „des Kostenbeitrags“
ersetzt.

49. Nach § 97a werden folgende §§ 97b und 97c einge-
fügt:

 „§ 97b
Übergangsregelung

Für Leistungen und vorläufige Maßnahmen, die vor
dem 1. Januar 2005 gewährt worden sind und über die-
sen Tag hinaus erbracht werden, richtet sich die Heran-
ziehung zu den Kosten bis zu ihrer Beendigung nach
den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Regelun-
gen, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2005.

§ 97c
Erhebung von Gebühren und Auslagen

Landesrecht kann abweichend von § 64 des Zehnten
Buches die Erhebung von Gebühren und Auslagen re-
geln.“

50. § 98 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 7 wird gestrichen.

b) Die Nummern 1 bis 6 werden Nummern 4 bis 9 und
die Nummern 8 bis 10 werden Nummern 10 bis 12.

c) Vor der Nummer 4 werden folgende Nummern 1
bis 3 eingefügt:

„1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtun-
gen,

2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geför-
derter Kindertagespflege,



Drucksache 15/3676 – 18 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

3. Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertages-
pflege für Kinder unter drei Jahren für die
Dauer des Übergangszeitraums nach § 24a,“.

d) In der neuen Nummer 11 werden nach dem Wort
„Einrichtungen“ die Wörter „mit Ausnahme der
Tageseinrichtungen“ eingefügt.

51. § 99 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aaa) In Buchstabe a werden nach dem Wort

„Trägers“ ein Komma und die Wörter
„der die Leistung erbringt,“ eingefügt.

bbb) In Buchstabe b werden vor dem Wort
„Geburtsjahr“ die Wörter „Geburtsmonat
und“ eingefügt.

ccc) In Buchstabe c werden vor dem Wort
„Geburtsjahr“ die Wörter „Geburtsmonat
und“ eingefügt.

bb) In Nummer 2 werden hinter der Angabe „§ 28“
das Komma und die Angabe „§ 35a“ gestrichen.

cc) Nummer 3 wird wie folgt geändert:
aaa) Nach der Angabe „§§ 32 bis 35“ werden

das Komma und die Wörter „von Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche nach § 35a“ gestri-
chen.

bbb) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
„a) nach Geschlecht, Geburtsmonat, Ge-

burtsjahr und Staatsangehörigkeit,“.
ccc) In Buchstabe d werden nach den Wörtern

„Hilfe und“ die Wörter „familien- oder“
eingefügt.

ddd) Buchstabe e wird gestrichen.
eee) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4

eingefügt:
„4. Kinder und Jugendliche als Empfän-

ger von Eingliederungshilfe nach
§ 35a sowie junge Volljährige nach
§ 41 gegliedert
a) nach Art des Trägers, der die Leis-

tung erbringt, und der Hilfe, Insti-
tution oder dem Personenkreis, die
oder der die Hilfe angeregt hat,
Monat und Jahr des Beginns und
Endes sowie Fortdauer der Hilfe,

b) nach Intensität der Hilfe, Form der
Hilfe, gleichzeitig erbrachten an-
deren Hilfen, vorangegangener
Hilfe, Beteiligten am Hilfeplan-
verfahren, beim Ende der Hilfe,
Ursache des Hilfeendes und Über-
leitung in andere Hilfen,

c) nach Geschlecht, Geburtsmonat,
Geburtsjahr, Migrationshinter-
grund, Art des Aufenthalts vor

oder bei Beginn der Hilfe und
Schul- oder Ausbildungsverhält-
nis bei Beginn der Hilfe.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „nach den §§ 42
und 43“ durch die Angabe „nach § 42“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe a werden vor dem Wort
„Geburtsjahr“ die Wörter „Geburtsmonat und“ ein-
gefügt.

d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen

über Kinder und tätige Personen in Tageseinrich-
tungen sind
1. die Einrichtungen, gegliedert nach

a) der Art des Trägers und der Rechtsform so-
wie besonderen Merkmalen,

b) der Art und Zahl der verfügbaren Plätze so-
wie

c) der Anzahl der Gruppen,
2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige

Person
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang,
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung

tätige Personal zusätzlich Geburtsmonat und
Geburtsjahr, die Art des Berufsausbildungs-
abschlusses, Stellung im Beruf und Arbeits-
bereich,

3. für die dort geförderten Kinder
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr

sowie Schulbesuch,
b) Migrationshintergrund,
c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpfle-

gung,
d) erhöhter Förderbedarf.“

e) Nach Absatz 7 werden folgende Absätze 7a und 7b
eingefügt:

„(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen
über Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter
Kindertagespflege sowie die die Kindertagespflege
durchführenden Personen sind:
1. für jede tätige Person

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,
b) fachpädagogischer Berufsausbildungsab-

schluss und abgeschlossener Qualifizie-
rungskurs, Anzahl der betreuten Kinder (Be-
treuungsverhältnisse am Stichtag), Ort der
Betreuung,

2. für die dort geförderten Kinder
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,
b) Migrationshintergrund,
c) tägliche Betreuungszeit,
d) Umfang der öffentlichen Finanzierung,
e) erhöhter Förderbedarf,
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f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson,
g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungs-

arrangements.
(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen

über die Plätze in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege sind
1. die Zahl der vorhandenen Plätze in Kindertages-

pflege,
2. die Zahl der Plätze in Tageseinrichtungen und in

Kindertagespflege, die zur Erfüllung der Bedarfs-
kriterien nach § 24 Abs. 3 erforderlich wären.“

f) Absatz 9 wird wie folgt geändert:
aa) Nach den Wörtern „bei den Erhebungen über

die Einrichtungen“ werden die Wörter „soweit
sie nicht in Absatz 7 erfasst werden, sowie die“
eingefügt.

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Trägers“
ein Komma und die Wörter „der Rechtsform“
eingefügt.

cc) In Nummer 2 werden das Wort „und“ durch ein
Komma und die Wörter „gegliedert nach der
Art des Trägers, sowie“ ersetzt und nach den
Wörtern „nach Art des Trägers“ die Wörter
„und der Rechtsform“ angefügt.

dd) Nummer 3 wird wie folgt geändert:
aaa) Buchstaben a und b werden gestrichen.
bbb) In Buchstabe c wird das Wort „Geburts-

jahr“ durch das Wort „Beschäftigungs-
umfang“ ersetzt.

ccc) Buchstabe d wird wie folgt gefasst:
„(d) für das pädagogische und in der

Verwaltung tätige Personal zusätz-
lich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, Art des Berufsausbildungsab-
schlusses, Stellung im Beruf und
Arbeitsbereich.“

52. § 101 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Erhebungen nach § 99 Abs. 1 bis 7b
und 10 sind jährlich durchzuführen; der Beginn der
Erhebungen nach § 99 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und nach
Absatz 7 wird auf das Jahr 2005, der Beginn der Er-
hebungen nach § 99 Abs. 7a und 7b auf das Jahr
2006 aufgeschoben.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 99

Abs. 1 Nr. 1“ die Angabe „und 4“ und nach
dem Komma die Wörter „im ersten Erhebungs-
jahr nur die am 31. Dezember fortdauernden
Hilfen,“ eingefügt.

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „Zeitpunkt
des Beginns einer Hilfeart“ durch die Angabe
„31. Dezember“ ersetzt.

cc) Die Nummer 4 wird gestrichen.

dd) In Nummer 8 wird die Angabe „Abs. 6 bis“
durch die Angabe „Abs. 6 und“ ersetzt.

ee) In Nummer 9 werden nach dem Wort „De-
zember“ ein Komma und danach folgende
Nummer 10 angefügt:
„10. § 99 Abs. 7 bis 7b sind zum 15. März“.

53. § 102 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nummern 2 und 3 wird die Angabe
„8 bis 10“ jeweils durch die Angabe „7 und 8
bis 10“ ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 69 Abs. 5“
durch die Angabe „§ 69 Abs. 5 und Abs. 6“
und die Angabe „§ 99 Abs. 8 bis 10“ durch die
Angabe „§ 99 Abs. 7 bis 10“ ersetzt.

cc) In Nummer 6 wird die Angabe „8 und 9“ durch
die Angabe „7 bis 9“ ersetzt.

dd) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 99 Abs. 9“
durch die Angabe „§ 99 Abs. 7 und 9“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 99 Abs. 1, 2, 3, 8
und 9“ durch die Angabe „§ 99 Abs. 1, 2, 3, 7, 8
und 9“ ersetzt.

54. § 104 Abs.1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. entgegen § 47 eine Anzeige nicht, nicht richtig,

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet
oder eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht oder“.

Artikel 2
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfall-

versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996,
BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:
1. Dem § 2 Abs. 1 Nr. 8a werden die Wörter „sowie wäh-

rend der Betreuung durch geeignete Tagespflegeperso-
nen im Sinne von § 23 des Achten Buches“ angefügt.

2. Dem § 128 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „sowie für
Kinder, die durch geeignete Tagespflegepersonen im
Sinne von § 23 des Achten Buches betreut werden“ an-
gefügt.

Artikel 3
Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes
Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 9. Februar 2004 (BGBl. I S. 206) wird
wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „in die Obhut des

Annehmenden aufgenommen ist“ durch die Wörter „bei
der berechtigten Person aufgenommen wurde“ ersetzt.

2. Dem § 2 wird folgender Satz angefügt:
„Keine volle Erwerbstätigkeit liegt auch vor, wenn die
berechtigte Person als im Sinne des § 23 des Achten Bu-
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ches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson
nicht mehr als fünf Kinder betreut.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Arbeitslosen-
hilfe, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler,“ gestri-
chen.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „1 044 Euro“
durch die Wörter „den Arbeitnehmer-Pauschbetrag
gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergeset-
zes“ ersetzt.

4. In § 15 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Eine im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf

Kindern betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreu-
ungszeit 30 Stunden übersteigt.“

Artikel 4
Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des Achten Buches Sozialge-
setzbuch in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an gelten-
den Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil
I. Notwendigkeit und Ziele des Gesetzes

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-
hilfe – (SGB VIII) ist am 3. Oktober 1990 in den neuen
Bundesländern, am 1. Januar 1991 in den alten Bundeslän-
dern in Kraft getreten und hat das aus dem Jahre 1922 stam-
mende Jugendwohlfahrtsgesetz abgelöst. Mit ihm hat die
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, also die öffentli-
chen und die freien Träger, eine neue rechtliche Grundlage
erhalten. Zentrales Anliegen der Reform des Kinder- und
Jugendhilferechts war die rechtliche Fixierung eines neuen
Verständnisses von Kinder- und Jugendhilfe sowie eines
differenzierten, an den unterschiedlichen Lebens- und Er-
ziehungssituationen von Kindern, Jugendlichen und ihren
Eltern orientierten Leistungs- und Aufgabenspektrums.
Nicht mehr der Eingriff in die Familie, wenn das Kind be-
reits gefährdet ist, sollte im Mittelpunkt stehen, sondern der
präventive Familien unterstützende Auftrag: Kinder- und
Jugendhilfe, wie sie das SGB VIII begreift, zielt deshalb auf
die Förderung der Entwicklung junger Menschen und unter-
stützt und ergänzt damit die elterliche Erziehungsverantwor-
tung. Sie schützt aber auch das Kind und den Jugendlichen
vor Gefahren für sein Wohl.

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch ist in den Jahren seit dem
In-Kraft-Treten mehrfach geändert worden. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die Einführung des Rechtsanspruchs
auf einen Kindergartenplatz ab dem 1. Januar 1996 für die
westlichen Bundesländer sowie der Ausbau von Beratungs-
angeboten für Eltern im Rahmen der Kindschaftsrechtsre-
form von 1998 mit dem Ziel, die elterliche Konfliktlösungs-
kompetenz zu verbessern und Streitigkeiten um Sorge- und
Umgangsrecht möglichst außergerichtlich beizulegen.

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch hat sich in seinen Zielset-
zungen und seiner Struktur grundsätzlich bewährt. Diese
Auffassung wird auch von den Ländern geteilt (vgl. Bun-
destagsdrucksache 15/1406 vom 9. Juli 2003). Dennoch
scheint es einerseits notwendig, gravierende Lücken im
Leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe, namentlich
im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern, zu schließen
und andererseits gleichzeitig die rechtlichen Grundlagen
darauf hin zu überprüfen, ob sie eine möglichst wirksame
und kostengünstige Hilfegewährung begünstigen oder er-
schweren.

Der Schwerpunkt des Gesetzentwurfs liegt daher auf der
Konkretisierung rechtlicher Grundlagen für den Ausbau und
den Erhalt eines qualitätsorientierten und bedarfsgerechten
Angebots der Tagesbetreuung für Kinder. Die Verbesserung
der Kinderbetreuung ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur
umfassenden Förderung von Kindern und zum Ausgleich
individueller Nachteile. Sie hilft Müttern und Vätern, Be-
rufstätigkeit und Kinderziehung zu vereinbaren, die Erfül-
lung des Kinderwunsches zu erleichtern und Chancen für
Familien und die Gesellschaft insgesamt zu erweitern. Die
Umsetzung dieser Forderung ist ein Auftrag von Verfas-
sungsrang. So hat das Bundesverfassungsgericht aus der
Schutzpflicht des Artikels 6 Abs. 1 GG auch die Aufgabe

des Staates hergeleitet, „die Kinderbetreuung in der jeweils
von den Eltern gewählten Form in ihren tatsächlichen Vor-
aussetzungen zu fördern“. Es fährt fort:

„Die Kinderbetreuung ist eine Leistung, die auch im Inte-
resse der Gemeinschaft liegt und deren Anerkennung ver-
langt (vgl. BVerfGE 87,1 (38 f.); 88, 203 (258 f.). Der Staat
hat dementsprechend dafür Sorge zu tragen, dass es den El-
tern gleichermaßen möglich ist, teilweise und zeitweise auf
eine eigene Erwerbstätigkeit zugunsten der persönlichen
Betreuung ihrer Kinder zu verzichten wie auch Familientä-
tigkeit und Erwerbstätigkeit miteinander zu verbinden. Der
Staat muss auch Voraussetzungen schaffen, dass die Wahr-
nehmung der familiären Erziehungsaufgabe nicht zu beruf-
lichen Nachteilen führt, dass eine Rückkehr in eine Berufs-
tätigkeit ebenso wie ein Nebeneinander von Erziehung und
Erwerbstätigkeit für beide Elternteile einschließlich eines
beruflichen Aufstiegs während und nach Zeiten der Kinder-
erziehung ermöglicht und dass die Angebote der institutio-
nellen Kinderbetreuung verbessert werden (BVerfGE 88,
203, 260).“ (BVerfGE 99, 216, 234).

Die Entwicklung der Inanspruchnahme von Leistungen der
Jugendhilfe, namentlich der Hilfen zur Erziehung, in den
letzten Jahren weist einerseits auf Krisen und Belastungen
in Familien hin, die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen
können. Sie hat aber andererseits auch die kommunalen Ge-
bietskörperschaften, die als Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe die Kostenlast tragen, an die Grenze ihrer finanziellen
Belastbarkeit gebracht. Vielfach werden deshalb Forderun-
gen gegenüber dem Gesetzgeber erhoben, das Leistungs-
spektrum der Kinder- und Jugendhilfe einzuschränken, um
die Kostenentwicklung zu dämpfen.

Dabei müssen aber die kinder- , jugend- und familienpoliti-
schen Konsequenzen dieser Forderung bedacht werden. An-
gesichts des konstitutiven Nachrangs der Kinder- und Ju-
gendhilfe (§ 10 SGB VIII) führt jede Leistungskürzung
bzw. -einschränkung im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe unmittelbar zu Belastungen und wachsenden Entwick-
lungsrisiken für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige,
deren Hilfebedarfe anderweitig nicht gedeckt werden. Der
bloße Verweis auf die vorrangige elterliche Erziehungsver-
antwortung führt in diesen Fällen in der Regel nicht weiter,
weil diese Eltern aus unterschiedlichen Gründen häufig
nicht in der Lage, im Einzelfall aber auch nicht bereit sind,
für eine förderliche Erziehung des Kindes Sorge zu tragen.
Das primäre Ziel der Jugendhilfe muss es deshalb weiterhin
sein, diese Verantwortung so zu stärken, dass Eltern mög-
lichst bald wieder in der Lage sind, ihrer Erziehungsverant-
wortung ohne öffentliche Hilfe nach zu kommen. Die bloße
Versagung von Hilfe würde das Kind oder den Jugendlichen
für das Unvermögen der Eltern bestrafen.

Möglichen kurzfristigen Entlastungen durch Leistungskür-
zungen stünden aufgrund sich verschärfender Problemlagen
mittel- und langfristig weitaus höhere finanzielle Belastun-
gen für die kommunalen Haushalte selbst, aber auch für die
Länder und die sozialen Sicherungssysteme gegenüber. Die
staatliche Gemeinschaft wird ihrer (Mit-)Verantwortung für
die Bildung und Erziehung junger Menschen, wie sie zuletzt
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die Sachverständigenkommission des Elften Kinder- und
Jugendberichts unterstrichen hat (Bundestagsdrucksache
14/8181 insbesondere S. 56 ff.), nicht gerecht, wenn sie jun-
gen Menschen im Bedarfsfalle Hilfen verweigert. Vielmehr
verschärft sie damit die Lebenssituation vieler Kinder und
Jugendlicher, zwingt den Staat zu vermehrten Eingriffen in
die elterliche Sorge zur Abwehr der Gefährdung des Kin-
deswohls und erhöht bei Kindern und Jugendlichen das Ri-
siko von Desintegration und Delinquenz.
Kurskorrekturen sollten daher nicht in erster Linie durch
eine Reduzierung des Leistungsprogramms der Kinder- und
Jugendhilfe (Leistungsvoraussetzungen, Rechtsfolgen),
sondern auf andere Weise vorgenommen werden, insbeson-
dere
l durch eine Stärkung der fachlichen und wirtschaftlichen

Steuerungskompetenz des Jugendamtes, insbesondere
die Eindämmung der sog. Selbstbeschaffung von Leis-
tungen,

l durch eine stärkere Realisierung des Nachrangs der Ju-
gendhilfe bei der Gestaltung der Kostenbeiträge, insbe-
sondere durch die stärkere Heranziehung einkommens-
starker Eltern und junger Menschen,

l durch eine Stärkung der Länderkompetenzen bei Struk-
tur- und Organisationsfragen,

l durch Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung.
Der Entwurf entwickelt zu all diesen Forderungen Lösungen
und greift dabei auf Vorschläge zurück, die von den Ländern,
den kommunalen Spitzenverbänden oder anderen Fachorga-
nisationen unterbreitet worden sind. Der Entschließung des
Bundesrates zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – Entlastung der
Kommunen und Länder im Bereich der Jugendhilfe (Bundes-
ratsdrucksache 222/04) sowie dem Beschluss der Jugendmi-
nisterkonferenz am 13. und 14. Mai 2004 in Gütersloh trägt er
in weitem Umfang Rechnung.
Eine wirksame und kostenbewusste Steuerung der Hilfepro-
zesse ist im Übrigen ständige Aufgabe der kommunalen
Praxis. Mit der Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) hat der Ge-
setzgeber der Praxis ein zentrales Steuerungsinstrument
vorgegeben, mit dessen Hilfe die Effektivität und Effizienz
der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe verbessert wer-
den können. Das Potenzial dieses Instruments wird in wei-
ten Teilen der Praxis noch nicht ausgeschöpft und eröffnet
nicht unbeträchtliche Einsparpotentiale durch eine flexible,
sich ändernden Bedürfnissen anpassende „maßgeschnei-
derte“ Hilfegestaltung.
II. Gesetzgebungskompetenz
Dem Bund steht die konkurrierende Kompetenz zur Gesetz-
gebung für die öffentliche Fürsorge zu (Artikel 74 Abs. 1
Nr. 7 GG). Auf dieser Grundlage hat der Gesetzgeber im
Jahre 1990 das Kinder- und Jugendhilfegesetz verabschie-
det. Die anlässlich dieses Gesetzgebungsverfahrens zwi-
schen dem Bund und einzelnen Ländern streitige Frage über
die kompetenzrechtliche Zuordnung der Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen, namentlich im Kindergar-
ten, wurde inzwischen vom Bundesverfassungsgericht ge-
klärt. Das Gericht sieht den Schwerpunkt des „Kindergar-
tenwesens“ nach wie vor in einer fürsorgenden Betreuung
mit dem Ziel einer Förderung sozialer Verhaltensweisen und

damit (präventiver) Konfliktvermeidung. Hinter dieser dem
Bereich der öffentlichen Fürsorge zuzuordnenden Aufgabe
steht der vorschulische Bildungsauftrag zurück (BVerfGE
97, 332, 342).
Dem Bund steht das Gesetzgebungsrecht für diesen Bereich
zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts-
oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine
bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72
Abs. 2 GG). Soweit mit dem Gesetz keine grundlegende
Neukonzeption verbunden ist, sondern die wesentlichen
Elemente der bisherigen Regelung beibehalten, aber modi-
fiziert werden, ergibt sich die Kompetenz des Bundes zur
Änderung fortbestehenden Bundesrechts aus Artikel 125a
Abs. 2 Satz 1 GG. Artikel 72 Abs. 2 GG findet insoweit
keine Anwendung (BVerfG 1 BvR 636/ 02 vom 9. Juni
2004). Das Achte Buch Sozialgesetzbuch ist vor
In-Kraft-Treten des Artikels 72 Abs. 2 GG in der Fassung
des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 27. Ok-
tober 1994 (BGBl. I S. 3146) erlassen worden. Die zu die-
sem Zeitpunkt bereits geltenden Bundesgesetze bleiben
nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 1 GG als Bundesrecht in
Kraft (BVerfG a. a. O.).
Mit dem nachfolgenden Gesetzentwurf wird weder die Ge-
samtkonzeption des Kinder- und Jugendhilferechts neu ge-
regelt, noch verändert der Gesetzgeber das Aufgabenspek-
trum der öffentlichen Jugendhilfe (§ 2 SGB VIII). Der
Schwerpunkt der Regelungen liegt in der Konkretisierung
der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m.
§§ 22 bis 26 SGB VIII). Das Änderungsprogramm umfasst
im Übrigen die Anpassungen des Sozialdatenschutzrechts
an die europäische Richtlinie über den Datenschutz, eine
Überarbeitung und Vereinfachung der Vorschriften über die
Heranziehung leistungsbegünstigter Personen zu den Kos-
ten der Jugendhilfe aus ihrem Einkommen und Vermögen
sowie punktuelle Anpassungen, Korrekturen und Klarstel-
lungen ohne wesentlichen materiell-rechtlichen Gehalt.
Die Änderungen, insbesondere im Bereich der Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege, sind zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich.
Gegenwärtig ist in den Ländern nicht nur eine Vielfalt un-
terschiedlicher Regelungen vorzufinden, vielmehr sind
wichtige Teilbereiche, wie die öffentlich finanzierte Kinder-
tagespflege als Element qualitätsorientierter Förderung von
Kindern in der Mehrzahl der Länder überhaupt nicht Gegen-
stand einer gesetzlichen Regelung. Damit bleibt nach der
Rechtsprechung mehrerer Oberverwaltungsgerichte die der-
zeitige bundesrechtliche Regelung der Kindertagespflege
ohne normative Wirkung (OVG Lüneburg, Niedersächsi-
scher Rechtspfleger 1996, 64; OVG Hamburg FamRZ 1992,
233; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 6. Dezember
1993 – 7 S 799/93).
Die daraus resultierende Rechtszersplitterung kann sowohl
im Interesse des Bundes als auch dem der Länder nicht hin-
genommen werden. Angesichts der von Land zu Land un-
terschiedlichen Zugangskriterien zu den Tageseinrichtungen
und des völligen Fehlens einer verlässlichen Rechtsgrund-
lage für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege kön-
nen Eltern, die eine Erwerbstätigkeit mit Pflichten in der Fa-
milie vereinbaren wollen und angesichts der Anforderungen
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der Wirtschaft ein hohes Maß an Mobilität aufbringen müs-
sen, nicht darauf vertrauen, in allen Ländern ein im Wesent-
lichen gleich verlässliches Angebot an qualitätsorientierter
Tagesbetreuung vorzufinden. Aus demselben Grunde kön-
nen auch überregional agierende Unternehmen nicht damit
rechnen, in allen Ländern auf ein Potenzial qualifizierter
weiblicher Arbeitskräfte zurückgreifen zu können, da sie
örtlich und regional fehlende Betreuungsmöglichkeiten an
einer Erwerbstätigkeit hindern.

Bis heute besteht ein erhebliches Gefälle in der Angebots-
struktur zwischen den westlichen und den östlichen Bundes-
ländern, das auf eine unterschiedliche gesellschaftspoliti-
sche Bewertung der Tagesbetreuung für Kinder in den alten
Bundesländern und den neuen Bundesländern zurückzufüh-
ren ist. Während die durchschnittliche Versorgungsquote für
Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen in den west-
lichen Bundesländern bei 2,7 Prozent liegt, beträgt sie in
den östlichen Bundesländern 37 Prozent (Stand: 31. Dezem-
ber 2002). Einzelne Landesgesetze in den östlichen Ländern
enthalten ein subjektives Recht auf Förderung für (alle)
Kinder unter drei Jahren, während die Gesetze der west-
lichen Flächenländer nicht über den Verpflichtungsgrad von
§ 24 Satz 2 SGB VIII hinaus gehen. In den westlichen Bun-
desländern hat es – sieht man von den Stadtstaaten ab –
keine Initiativen der Landesgesetzgebung gegeben, um das
offensichtliche Angebotsdefizit, insbesondere im Bereich
der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, zu beheben.
Vor diesem Hintergrund ist der Bundesgesetzgeber gefor-
dert, eine bundesgesetzliche Regelung zur Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und zur
Beseitigung der Folgen der deutschen Teilung zu treffen.

Darüber hinaus sind die Regelungen insbesondere erforder-
lich zur Wahrung der Wirtschaftseinheit. Die derzeit unter-
schiedlichen landesrechtlichen Regelungen (unterschiedli-
che Zugangskriterien zu den Tageseinrichtungen, fehlende
Rechtsgrundlage für die Inanspruchnahme der Kindertages-
pflege) schaffen Hindernisse für den wirtschaftlichen Ver-
kehr im Bundesgebiet und verzerren die Verteilung des wirt-
schaftlichen (personellen und sachlichen) Potenzials. Ein
zentraler Faktor für die Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts Deutschlands in einer globalisierten Wirtschaftsord-
nung ist das Potenzial gut ausgebildeter Fachkräfte. Wie zu-
letzt in der Studie des DIW „Form der Kinderbetreuung und
Arbeitsmarktverhalten von Müttern in West- und Ost-
deutschland“ (Band 220, Schriftenreihe des BMFSFJ, Ber-
lin 2002) nachgewiesen, ist der Ausbau von Kindertagesein-
richtungen eine wesentliche Voraussetzung für die Mobili-
sierung des Beschäftigungspotentials von Frauen.

„Bei nichterwerbstätigen Müttern in Westdeutschland zeigt
sich ein Zusammenhang zwischen einer ganztägigen institu-
tionellen Betreuung des jüngsten Kindes mit einer dezidier-
teren Absicht einer künftigen Erwerbsaufnahme, einem kür-
zeren Zeithorizont der geplanten Erwerbsaufnahme, und ei-
nem häufigeren Bekenntnis, eine Vollzeitstelle anzustreben.
Falls das jüngste Kind im Kindergarten- oder Schulalter ist,
lässt sich darüber hinaus noch ein aktiveres Suchverhalten
nach einer Stelle beobachten. Die multivariate Analyse zeigt
zudem, dass nichterwerbstätige westdeutsche Mütter, deren
jüngstes Kind sich im Krippenalter befindet, dann signifi-
kant öfter einen ausgeprägt starken Erwerbswunsch äußern,
wenn ihr Kind institutionell betreut wird. Dies alles lässt auf

erhebliche Erwerbspotentiale bei Müttern schließen, die
häufig nur deswegen nicht realisiert werden können, weil
geeignete Betreuungsplätze für Kinder fehlen.“ (a. a. O.
S. 65).
Die bundesgesetzlichen Regelungen zur Wahrung der Wirt-
schaftseinheit liegen auch im gesamtstaatlichen Interesse.
Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Belebung
der Konjunktur, aber auch im Hinblick auf die Realisierung
der im Vierten Gesetz über moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt vorgesehenen Maßnahmen zur Eingliederung
in Arbeit ist eine bundesweit ausgebaute Tagesbetreuung
von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Ge-
samtwirtschaft.
Nur einheitliche Basisnormen im Bundesgebiet schaffen die
Voraussetzungen für die Mobilität, die von den Eltern heute
im Arbeitsleben erwartet wird. Deshalb ist ein bedarfsge-
rechtes Angebot an qualifizierter Tagesbetreuung in allen
Teilen der Bundesrepublik Deutschland heute eine zentrale
Voraussetzung für die Attraktivität Deutschlands als Wirt-
schaftsstandort in einer globalisierten Wirtschaftsordnung.
Engpässe in der Versorgung mit Betreuungsplätzen in ein-
zelnen Regionen haben unmittelbare Folgen für die Rekru-
tierung qualifizierter Arbeitskräfte und damit für die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Region.
III. Inhaltliche Schwerpunkte
1. Der qualitätsorientierte und bedarfsgerechte Ausbau der

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege
Der Ausbau qualifizierter Angebote zur Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern (Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege) in den alten Bundesländern und
ihre Erhaltung und Weiterentwicklung in den neuen
Bundesländern sind ein zentraler Baustein für die Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und des-
halb ein politischer Schwerpunkt der Regierungskoali-
tion.
Kinder und ihre Familien in Deutschland brauchen qua-
litätsorientierte, den individuellen Förderbedarf de-
ckende und deshalb zeitlich flexible Angebote. Eltern
sollen aus einem vielfältigen Angebot wählen können.
Die finanzielle Belastung der Eltern soll sich nach ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit richten und keine
Barriere für die Inanspruchnahme darstellen. Der An-
schluss an die internationale Entwicklung erfordert des-
halb eine quantitative und qualitative Weiterentwicklung
der derzeit bestehenden Angebotssituation. Ziel ist es,
– den Anspruch von Kindern auf Betreuung, Bildung

und Erziehung einzulösen,
– die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsver-

antwortung zu unterstützen und zu ergänzen,
– Eltern die Möglichkeit zu eröffnen, Erwerbstätigkeit

und Familie miteinander zu vereinbaren und
– eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirkli-

chung des Kinderwunsches junger Paare und damit
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu
schaffen.

Diesen Anforderungen wird das derzeit vorhandene An-
gebot nicht gerecht. Zwar hat die Einführung des Rechts-
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anspruchs auf einen Kindergartenplatz im Zusammen-
hang mit der Neuregelung des Schutzes des ungeborenen
Lebens zum 1. Januar 1996 zu einer nachhaltigen Ver-
besserung der Versorgungssituation für Kinder von
drei Jahren bis zum Schuleintritt geführt, dennoch be-
steht auch für diese Altersgruppe bis heute ein erheb-
liches Gefälle zwischen den einzelnen Bundesländern
hinsichtlich der täglichen Betreuungszeit. Erhebliche
Versorgungsengpässe bestehen im Hinblick auf die
anderen Altersgruppen. Trotz der seit dem 1. Januar
1991 im Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und
Jugendhilfe – (SGB VIII) enthaltenen Verpflichtung,
auch für die Kinder unter drei Jahren ein bedarfsgerech-
tes Angebot vorzuhalten, ist in den zurück liegenden
Jahren in den alten Bundesländern kein bedarfsgerechtes
Angebot entstanden. So hat sich die Versorgung für
Kinder dieser Altersgruppe in den westlichen Ländern in
Tageseinrichtungen (Krippen, altersgemischten Gruppen
in Kindertagesstätten) zwischen 1998 und 2002 nur von
2,2 Prozent auf 2,7 Prozent verbessert.

Die Kindertagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) ist
im Vergleich zu den Tageseinrichtungen bislang nur we-
nig entwickelt. Dabei bietet diese Betreuungsform El-
tern, die grundsätzlich die Wahlfreiheit zwischen Ange-
boten haben sollen, spezifische Vorteile. Sie ist familien-
ähnlich, da Tagesmütter immer nur wenige Kinder be-
treuen. Sie ist zudem flexibel, da die Betreuung nicht an
Öffnungszeiten von Einrichtungen gebunden ist. Kinder-
tagespflege ist darüber hinaus für dünn besiedelte Regio-
nen interessant, um lange Wege zu zentralen Einrichtun-
gen zu vermeiden. Um sie zu einem gleichrangigen
Angebot zu machen, bedarf sie der qualitativen Weiter-
entwicklung auf der Grundlage gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen, die durch diesen Entwurf geschaffen werden
sollen.

Sehr unterschiedlich ist auch das Qualitätsniveau in den
verschiedenen Betreuungsformen. Zwar hebt bereits
§ 22 SGB VIII hervor, dass die Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen Betreuung, Bildung und Erzie-
hung umfasst. Daraus lassen sich jedoch keine nachprüf-
baren Qualitätsstandards ableiten, so dass das Angebot
zwischen den einzelnen Bundesländern im Hinblick auf
Gruppenstärken, Fachkraftschlüsseln und Öffnungszei-
ten erheblich variiert. Dies gilt in noch stärkerer Weise
für die Kindertagespflege, für die es nur in einzelnen
Bundesländern landesgesetzliche Rahmenbedingungen
gibt und deren Struktur deshalb – sofern es überhaupt ein
Angebot gibt – im Wesentlichen von den politischen
Entscheidungen in den einzelnen kommunalen Gebiets-
körperschaften abhängt.

Auch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland
hinter der Entwicklung in vergleichbaren Industriestaa-
ten her. Die Kinderbetreuung ist ein Feld, auf dem in
Deutschland ein erheblicher Modernisierungsbedarf be-
steht. Wie groß dieser Bedarf ist, hat das von der Bun-
desregierung in Auftrag gegebene Gutachten vom Okto-
ber 2003 „Perspektiven zur Weiterentwicklung des Sys-
tems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland“
gezeigt.

Wie wichtig frühe Förderung ist, belegen Ergebnisse der
Hirnforschung. Sie verdeutlichen, dass gerade Kinder in

den ersten Lebensjahren über ein erhebliches Lernpoten-
zial verfügen, das für ihre emotionale, soziale und kogni-
tive Entwicklung besser genutzt werden kann. Daraus
ergeben sich Konsequenzen sowohl für die Stärkung der
elterlichen Erziehungskompetenz durch Angebote der
Elternbildung als auch für den qualitätsorientierten und
bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder
unter drei Jahren. Förderung in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege muss nicht nur unterschiedlichen Be-
gabungen Rechnung tragen, sondern auch gesellschaftli-
che und individuelle Benachteiligungen ausgleichen und
damit Chancengerechtigkeit für Kinder schaffen. Jede
Förderung, die Kindern in diesem Alter zugute kommt,
wirkt sich positiv auf den weiteren Weg in Schule und
Ausbildung aus und sichert damit Lebenschancen. Ande-
rerseits werden durch eine unzureichende Förderung von
Kindern in dieser Altersgruppe die Weichen für Benach-
teiligung, Desintegration und Dissozialität gestellt.
Qualifizierte Tagesbetreuung ist darüber hinaus ein we-
sentlicher Baustein für eine gelingende Vereinbarkeit
von Familie und Arbeitswelt und damit insbesondere die
Voraussetzung dafür, dass Frauen und Männer nach ihrer
Ausbildung einer qualifizierten Erwerbstätigkeit nachge-
hen können und damit auch ein Beitrag zur Geschlech-
tergerechtigkeit.
Prioritär für Familien ist nicht die Erhöhung der finan-
ziellen Transferleistungen, sondern die Investition in
eine funktionierende Infrastruktur, an der alle teilhaben
können.
Ein qualifiziertes Angebot vielfältiger Formen der Tages-
betreuung ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Denn es
kann Staat und Gesellschaft nicht gleichgültig sein,
wenn in Deutschland wie in kaum einem anderen Land
die soziale Herkunft über den Bildungserfolg entschei-
det. Das gilt besonders für Kinder mit Migrationshinter-
grund, deren Integration der Gesellschaft Stabilität
sichert und eine wichtige Zukunftsressource erschließt.
Der Ausbau qualifizierter Formen der Tagesbetreuung
für Kinder will elterliche Erziehungsverantwortung nicht
ersetzen, sondern sie unterstützen und ergänzen. Eltern
bleiben für Kinder die ersten Bezugspersonen und haben
einen (auch verfassungsrechtlich garantierten) vorrangi-
gen Erziehungsauftrag. Zentrales Anliegen muss es da-
her sein, elterliche Erziehungskompetenzen zu fördern
und zu unterstützen. Eltern legen die ersten Grundlagen
für die Erziehung und Bildung von Kindern und ent-
scheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt ihre Erziehung
durch die Förderung in Tageseinrichtungen oder Kinder-
tagespflege ergänzt wird. Diese ergänzende Erziehung
kann nur dann erfolgreich sein, wenn Fachkräfte in Ein-
richtungen und Tagespflegepersonen sowie die Eltern zu
einer Erziehungspartnerschaft bereit sind und die Poten-
ziale zur Förderung der Entwicklung des Kindes ge-
meinsam nutzen.
Der Aufbau eines qualifizierten Angebots vielfältiger
Formen der Tagesbetreuung in den alten Bundesländern
sowie ihre Erhaltung und Weiterentwicklung in den
neuen Bundesländern ist mit erheblichen finanziellen
Aufwendungen für die öffentliche Hand verbunden.
Nach der Finanzverfassung des Grundgesetzes ist die
Finanzierung der Tagesbetreuung in erster Linie Auf-
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gabe der kommunalen Gebietskörperschaften. Der Bund
unterstützt die Kommunen bei dieser Aufgabe. Ab 2005
werden die Kommunen um jährlich 2,5 Mrd. Euro ent-
lastet, von denen sie (schrittweise ansteigend bis zum
Jahre 2010) jährlich 1,5 Mrd. Euro für den bedarfs-
gerechten Ausbau und die laufenden Kosten der Tages-
betreuung verwenden können.

2. Die Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik

Aktuelle, aussagekräftige Daten sind eine unverzichtbare
Grundlage für politische Entscheidungen zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit einem jährli-
chen Ausgabenvolumen von etwa 20 Mrd. Euro. Mit der
Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts im Jahre
1990 wurden auch die Erhebungsmerkmale für die Sta-
tistik der Kinder- und Jugendhilfe neu gefasst, die Perio-
dizität der einzelnen Teile der Statistik blieb jedoch un-
verändert.

Nicht zuletzt wegen der wachsenden gesellschaftspoliti-
schen Bedeutung der Tagesbetreuung von Kindern be-
dürfen der Bund, aber auch die Länder aussagekräftiger
und aktueller Daten über die Versorgungssituation und
über die dort betreuten Kinder. Die Kinder- und Jugend-
hilfestatistik in ihrer derzeitigen Ausgestaltung liefert je-
doch nur Daten über die Zahl der Plätze in Tageseinrich-
tungen – ohne Hinweis darauf, ob sie belegt oder nicht
belegt sind. Diese Daten werden zudem nur alle vier
Jahre erhoben. Durch eine Änderung der statistischen
Grundlagen soll deshalb die Grundlage dafür geschaffen
werden, dass künftig nicht mehr die Zahl der Plätze Ge-
genstand der Erhebung sind, sondern die Zahl der Kin-
der und deren persönliche Merkmale. Insbesondere für
die nächsten Jahre (bis 2010), für die das Gesetz in den
§§ 22 bis 24a einen stufenweisen Ausbau der Tagesbe-
treuung in den westlichen Bundesländern vorsieht, sol-
len die Erhebungen künftig jährlich durchgeführt wer-
den. Zum Ende der Übergangszeit (2010) wird zu prüfen
sein, ob ein zweijähriger Erhebungsturnus ausreicht.

Im Bereich der (teil)stationären Hilfen zur Erziehung
(§§ 32 bis 35 SGB VIII), dem bedeutendsten Kostenfak-
tor nach der Tagesbetreuung für Kinder, wurde die jährli-
che Entwicklung der Inanspruchnahme bislang nur alle
fünf Jahre durch eine Totalerhebung, in den Zwischen-
jahren durch eine sog. Bestandsfortschreibung ermittelt.
Die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre haben ge-
zeigt, dass die Bestandsfortschreibung fehleranfällig ist
und keine aussagekräftigen Daten erwarten lässt. Daher
konnten die Ergebnisse aus den Jahren zwischen der ver-
gangenen und folgender Bestandserhebung für die Beur-
teilung der Auswirkungen der gesetzlichen Bestimmung
über die Hilfen zur Erziehung (§ 98 SGB VIII) nicht ver-
wendet werden. Um künftig jährlich aussagekräftige Da-
ten zu erhalten, wird die Erhebung bei den Hilfen zur Er-
ziehung generell auf eine Bestandserhebung umgestellt.

Mit der Neuordnung der Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik greift die Bundesregierung eine Forderung der Ju-
gendministerkonferenz aus dem Jahre 1996 auf (Be-
schluss der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesju-
gendbehörden auf der Sitzung am 25./26. April 1996).

Angesichts der dadurch insbesondere für die Länder zu
erwartenden Mehrkosten haben Bund und Länder eine

Sachverständigenkommission mit dem Ziel eingesetzt,
Straffungs- und Kürzungsvorschläge zu den anderen Tei-
len der Jugendhilfestatistik vorzuschlagen, mit denen die
jetzt entstehenden Mehrkosten kompensiert werden. Die
Ergebnisse der Kommission werden bis zur Sommer-
pause 2004 erwartet, so dass sie noch in dieses Gesetzge-
bungsverfahren einbezogen werden können.

3. Besserer Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Ge-
fahren für ihr Wohl
a) Konkretisierung des Schutzauftrags des Jugendamts

bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung
(§ 8a)
Mit der Einordnung des Sachgebiets Kinder- und Ju-
gendhilfe in das Sozialgesetzbuch ist der Sozialleis-
tungscharakter der Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe in den Vordergrund getreten. Eltern, aber
auch Kinder und Jugendliche, erhielten damit den
Status von Leistungsberechtigten mit (zum Teil) ein-
klagbaren Rechten auf die Gewährung von Leistun-
gen bzw. auf fehlerfreien Ermessensgebrauch gegen-
über den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Ver-
fassungsrechtlich wurde damit die Funktion der Kin-
der- und Jugendhilfe als eine Instanz betont, die die
elterliche Erziehungsverantwortung in erster Linie
unterstützt und ergänzt. Diese rechtssystematische
Neuorientierung war auch eine Antwort auf die
Sichtweise des Jugendwohlfahrtsgesetzes, das den
staatlichen Eingriff und die Kontrolle in den Vorder-
grund stellte. In den Folgejahren wurde der sozial-
leistungsrechtliche Ansatz des Achten Buches So-
zialgesetzbuch durch die sog. Dienstleistungsdebatte
im Bereich der sozialen Arbeit weiter ausgebaut.
Einem solchen Dienstleistungsverständnis sind durch
den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe zur
Abwendung von Gefahren für das Kindeswohl (vgl.
auch § 1 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII) strukturelle Grenzen
gesetzt. Abgesehen davon, dass Hilfe und Kontrolle
im Bereich sozialer Arbeit ohnehin nicht streng von-
einander getrennt werden können und die strukturelle
Ambivalenz der Erziehungshilfe nicht aufgelöst wer-
den kann, kann die Jugendhilfe sich nicht darauf be-
schränken, Leistungen nur „auf Antrag“ bzw. auf
Nachfrage zu gewähren, sondern muss – jedenfalls
bei Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Kindes-
wohls – von Amts wegen tätig werden, um sodann
eine eigenverantwortliche Entscheidung darüber tref-
fen zu können, ob einer (drohenden) Gefährdung des
Kindeswohls besser durch Hilfen mit der und für die
Familie oder aber durch eine Anrufung des Familien-
gerichts begegnet werden kann. Durch diesen Schutz-
auftrag zugunsten von Kindern unterscheidet sich das
Achte Buch von allen anderen Büchern des Sozialge-
setzbuchs.
Um diesem verfassungsrechtlich verankerten Schutz-
auftrag entsprechen zu können, bedarf das Jugendamt
auch eines Informationsverschaffungsrechts (siehe
dazu Böckenförde, Elternrecht – Recht des Kindes –
Recht des Staates, in: Essener Gespräche zum Thema
Staat und Kirche, Münster 1980 S. 54, 78 f., 97, 109;
vgl. auch Jestaedt, in: Rudolf Dolzer (Hrsg.), Bonner
Kommentar, Artikel 6 Abs. 2 und 3 (Bearb. 1995)
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Rn. 185 f.), das bisher nicht ausdrücklich gesetzlich
geregelt ist, sondern nur implizit aus der Pflicht zur
Anrufung des Familiengerichts nach § 50 Abs. 3
SGB VIII entnommen werden kann. Auch den Eltern
obliegt aufgrund ihrer mit der elterlichen Erziehungs-
verantwortung verbundenen Pflichtenstellung eine
Pflicht zur Mitwirkung bei der Klärung der Risikosi-
tuation für das Kind oder den Jugendlichen. Schließ-
lich ist der Schutzauftrag durch Vereinbarungen mit
den Leistungserbringern auf die Einrichtungen und
Dienste freier Träger auszudehnen, in denen Kinder
und Jugendliche gefördert werden.

Strafrechtliche Verfahren wegen einer sog. Garanten-
stellung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
haben in den letzten Jahren zu intensiven fachlichen
Diskussionen über Verfahrensstandards bei den
Jugendämtern über die gebotenen Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr geführt (vgl. statt aller Merchel, ZfJ
2003, 249). Der Deutsche Städtetag hat dazu auch
Empfehlungen für die Praxis entwickelt (Das Jugend-
amt 2003, 226). Deren (verfassungs-)rechtliche
Grundlagen sollen nun zur Verdeutlichung des
Schutzauftrags der Kinder- und Jugendhilfe gesetz-
lich geregelt werden.

b) Die Ermächtigung des Jugendamts zum Schutz des
Kindes bei akuter Gefährdung (§ 42)

In Literatur und Praxis ist umstritten, ob das Jugend-
amt im Rahmen der Inobhutnahme (§ 42) befugt ist,
ein Kind oder einen Jugendlichen im akuten Gefah-
renfall seinen sorgeberechtigten Eltern wegzuneh-
men. Eine entsprechende Befugnis räumt das Gesetz
dem Jugendamt ausdrücklich nur gegenüber anderen
Personen (als dem Personensorgeberechtigten) ein,
insbesondere gegenüber Pflegeeltern und Erzieherin-
nen und Erziehern in Heimen (§ 43). Damit liegt für
den Anwendungsbereich des § 42 der Umkehrschluss
nahe. Im Hinblick auf das Gefährdungsrisiko für das
Kind kann die Ausgestaltung des Schutzauftrags des
Jugendamts aber nicht danach differenziert werden,
ob sich das Kind bei seinen Eltern oder bei dritten
Personen aufhält. Im Hinblick auf den effektiven
Kindesschutz wird die Befugnis künftig auch auf per-
sonensorgeberechtigte Eltern erweitert. Damit ist je-
doch – wie bisher – keine Befugnis zur Anwendung
von unmittelbarem Zwang verbunden.

c) Die Konkretisierung der Prüfung der persönlichen
Eignung von Personen in der Kinder- und Jugend-
hilfe bei bestimmten Vorstrafen (§ 72a)

Im Hinblick auf die mit dem Gesetzentwurf verfolgte
Stärkung und Konkretisierung des Schutzauftrags der
Kinder- und Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung
sollen die Träger der Jugendhilfe mit Blick auf einen
effektiven Kinder- und Jugendschutz auch dafür
Sorge tragen, dass dort nicht Personen beschäftigt
werden, die aufgrund bestimmter Straftaten persön-
lich ungeeignet sind. Unter Berücksichtigung, dass
gewaltgeprägte Verhaltensweisen – insbesondere
auch sexuelle Gewalt – von Mitarbeitenden gegen-
über Minderjährigen auch in Institutionen der Kin-
der- und Jugendhilfe anzutreffen sind, kommt der

Prüfung der persönlichen Eignung von Personen, die
in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, eine beson-
dere Bedeutung zu. In der Literatur wird darauf hin-
gewiesen, dass die grundsätzlich vorhandenen recht-
lichen Interventionsmöglichkeiten sowie die instituti-
onellen Maßnahmen zur Vorbeugung, Aufdeckung
und Sanktionierung sexueller Übergriffe und anderer
Formen von Gewaltanwendung sowie die Möglich-
keiten der Personalauswahl vielfach nicht ausrei-
chend genutzt werden bzw. auch ganz unterbleiben
(vgl. Fegert, Jörg/Wolff, Mechthild, Sexueller Miss-
brauch durch Professionelle in Institutionen, Münster
2002).

Um die Verantwortlichen für diese Problematik stär-
ker zu sensibilisieren und der Prüfung der persönli-
chen Eignung in Bezug auf bestimmte Straftaten ein
besonderes Gewicht bei der Auswahl der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu geben, soll § 72 SGB VIII
entsprechend ergänzt werden.

4. Stärkung der fachlichen und wirtschaftlichen Steue-
rungskompetenz des Jugendamts

a) Stärkung des Entscheidungsprimats des Jugendamts
und Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leis-
tungen

In der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe wird in den
letzten Jahren zunehmend darüber geklagt, dass der
gesetzlich angelegte Nachrang der Kinder- und Ju-
gendhilfe auf vielfache Weise unterlaufen wird. Dies
gilt zum einen für vorrangig zuständige Leistungsträ-
ger, indem sie ihr Leistungsprogramm und ihren
Leistungsauftrag reduzieren und damit Bedarfe zu-
nehmend von nachrangig zuständigen Leistungsträ-
gern gedeckt werden müssen.

Zum anderen versuchen auch manche Eltern durch
unmittelbare Kontaktaufnahme mit Leistungserbrin-
gern die Entscheidungszuständigkeit der Jugend-
ämter zu unterlaufen und sie zu einem bloßen „Kos-
tenträger“ zu reduzieren. Dies gilt in besonderer
Weise für die Inanspruchnahme von Hilfen nach
§ 35a SGB VIII (vgl. dazu Institut für sozialpädago-
gische Forschung (Hrsg.), Bestandsaufnahme und
Handlungsbedarfe im Bereich der Eingliederungs-
hilfe – § 35a SGB VIII – im Land Rheinland-Pfalz
2003, S. 50). Eine solche Verfahrensweise steht
jedoch nicht im Einklang mit den Prinzipien des So-
zialleistungsrechts. Auch das Bundesverwaltungs-
gericht hat in Abkehr von der früheren Recht-
sprechung betont, dass der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe Leistungs- und nicht bloßer Kostenträ-
ger ist (BVerwGE 112, 98; vgl. auch die Ergebnisse
der Fachkonferenz 1 des Deutschen Instituts für Ju-
gendhilfe und Familienrecht, ZfJ 2003, 61, 62 und
darauf Bezug nehmend OVG Münster ZfJ 2003,
487, 488 und 490, 491). Gleichzeitig hat das Bun-
desverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung
Fallgruppen entwickelt, in denen eine sog. Selbstbe-
schaffung zulässig ist. Diese Rechtsprechung soll
nunmehr im Interesse der Rechtssicherheit und der
Rechtsklarheit eine positiv-rechtliche Grundlage er-
fahren.
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b) Konkretisierung der Leistungsvoraussetzungen bei
der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche
Die Anwendung des § 35a SGB VIII wird in der
Praxis dadurch besonders erschwert, dass der in § 2
SGB IX vorgegebene Behinderungsbegriff eine Viel-
zahl wertender Elemente enthält und bei der Feststel-
lung der Leistungsvoraussetzungen ärztliche bzw.
psychologische Fachkompetenz in ein von sozial-
pädagogischen Fachkräften des Jugendamts gesteuer-
tes Hilfeplanverfahren einbezogen werden muss. Vor
allem die Definition der „drohenden Behinderung“
ist in § 2 SGB IX so allgemein formuliert, dass – je
nach Begründung der Stellungnahme – ein kaum
mehr abgrenzbarer Personenkreis von Kindern und
Jugendlichen die Leistungsvoraussetzungen erfüllt.
Um einer inflationären Inanspruchnahme Schranken
zu setzen, sollen künftig die Funktion und der Auf-
trag der ärztlichen Stellungnahme im Rahmen des
Entscheidungsprozesses konkret beschrieben (§ 35a
Abs. 1a) sowie die Definition der seelischen Behin-
derung derjenigen in § 53 Abs. 2 SGB XII angepasst
werden (§ 35a Abs. 1).

c) Qualitätssicherung intensivpädagogischer Maßnah-
men im Ausland
In den letzten beiden Jahrzehnten wurde die Hilfe-
form der intensivpädagogischen Auslandsmaßnah-
men entwickelt. Für besonders problembehaftete
Jugendliche, die häufig aufgrund besonderer Belas-
tungen in der Kindheit und anschließenden „Jugend-
hilfekarrieren“ eine massive Beziehungsstörung auf-
weisen, hat sich diese Hilfeform als oft einzige Mög-
lichkeit der pädagogischen Einflussnahme erwiesen.
Aufgrund der Vorerfahrungen handelt es sich bei dem
angesprochenen Personenkreis in der Regel um Ju-
gendliche, die ausgeprägte Sekundärproblematiken
wie Entweichungstendenzen, Aggressivität oder Kri-
minalität mitbringen. Diese Sekundärproblematiken
und der Umstand, dass die Hilfen in großer räum-
licher Entfernung zu den Sorgeberechtigten, dem
Jugendamt und der in Deutschland üblichen ärzt-
lichen Versorgung erbracht werden, stellen besonders
hohe Anforderung an die Planung, Durchführung und
Qualifizierung solcher Maßnahmen. Hinzu kommt,
dass deutsche Behörden im Ausland keine Hoheits-
befugnisse wie Kontrollrechte im Sinne der Heimauf-
sicht ausüben können.
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die
Hilfeform der intensivpädagogischen Auslandsmaß-
nahmen in besonders gelagerten Fällen ein wichtiges
und effektives Instrument der Erziehungshilfen dar-
stellt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es neben
zahlreichen seriösen und zuverlässigen Trägern
einige Anbieter gibt, die offenbar weniger Wert auf
die Qualität ihrer Arbeit legen. Die in letzter Zeit in
den Medien berichteten Fälle belegen diesen Zu-
stand.
Der Gesetzentwurf sieht verschiedene Instrumente
zur Steuerung und Qualifizierung solcher Hilfen vor.
Intensivpädagogische Maßnahmen im Ausland sollen

künftig Ausnahmecharakter haben. So müssen im
Hilfeplan und im Hilfeantrag die besondere Notwen-
digkeit einer Auslandsmaßnahme stichhaltig darge-
legt und der Ausschluss geeigneter Hilfen im Inland
begründet werden (§ 27). Bei der Entscheidung über
die Eignung und Notwendigkeit der Hilfe ist ein Arzt
mit besonderen Kenntnissen über seelische Störun-
gen zu beteiligen, um Jugendliche nicht unkalkulier-
baren gesundheitlichen Risiken im Ausland auszuset-
zen (§ 36).
Darüber hinaus dürfen Leistungen nur noch dann von
Jugendämtern finanziert werden, wenn der Träger
des Projekts oder der Einrichtung im Ausland aner-
kannter Träger der Jugendhilfe ist oder gleichzeitig
auch eine erlaubnispflichtige Einrichtung im Inland
betreibt und die Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Vertretungen des Auswärtigen Amts und den Be-
hörden des Gastlandes zusichert (§ 78b).
Die Änderungen sollen den Ausnahmecharakter von
Auslandsmaßnahmen hervorheben, die fachliche
Qualität der Hilfen steigern und dazu beitragen, dass
Krisensituationen, die bei solchen Jugendlichen auch
im Inland nicht ausgeschlossen werden können, in
konstruktiver Kooperation mit den beteiligten Behör-
den des Gastlandes und des Auswärtigen Amts ge-
klärt und bewältigt werden können. Darüber hinaus
werden Träger von Auslandsmaßnahmen als Träger
von Einrichtungen im Inland auch über die Instru-
mente der Heimaufsicht (§§ 45 ff.) rechtlich greifbar.

5. Stärkung des Nachrangs der Kinder- und Jugendhilfe
a) Leistungsorientierte Kostenbeiträge

Der die Jugendhilfe konstituierende Nachrang wird
bei den Hilfen zur Erziehung nicht durch den Einsatz
des Einkommens und Vermögens bei der Bedarfser-
mittlung (als Leistungsvoraussetzung), sondern – wie
bei der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII –
durch die Heranziehung der unterhaltspflichtigen
Personen zu den Kosten der Leistungen realisiert. Be-
zugsgröße für die Heranziehung der Eltern waren bis-
her die (durch die Fremdunterbringung) ersparten
Aufwendungen. Zwar hat die Praxis in Anlehnung an
die Unterhaltstabellen der Oberlandesgerichte die El-
tern einkommensabhängig herangezogen. Dennoch
waren wegen der Bezugsgröße „ersparte Aufwendun-
gen“, insbesondere der Heranziehung höherer Ein-
kommen Grenzen gesetzt. Im Hinblick auf eine ge-
rechte Lastenverteilung und angesichts der Situation
der öffentlichen Haushalte kann gerade Eltern mit
höherem Einkommen eine stärkere Beteiligung an
den Kosten zugemutet werden. Die Begrenzung der
Heranziehung auf die ersparten Aufwendungen wird
deshalb aufgegeben und damit den Eltern eine ein-
kommensbezogen höhere Belastung zugemutet. Da-
bei wird die Zahl der unterhaltspflichtigen Personen
berücksichtigt. Die Höhe der zumutbaren Kostenbei-
träge wird künftig durch Rechtsverordnung geregelt
(§§ 92 bis 94).

b) Berücksichtigung des Kindergeldvorteils
Ein weiterer Änderungsbedarf ergibt sich aus der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum
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Einsatz des Kindergelds bei der Gewährung von
Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses und
der damit verbundenen Sicherstellung des notwendi-
gen Unterhalts. In seiner Entscheidung vom 22. De-
zember 1998 hat das Bundesverwaltungsgericht fest-
gestellt, dass das Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz keine mit der spezifischen Leistung
zum Unterhalt (§ 39 SGB VIII) vergleichbare maß-
nahmenbezogene Zweckprägung besitzt. Es kann da-
her auch nicht als teilweise zweckgleich mit den
Leistungen zum Lebensunterhalt in einer Einrichtung
qualifiziert werden, wie sie der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe nach § 39 SGB VIII gewährt
(BVerwGE 108, 222). Damit kann von kindergeldbe-
rechtigten Eltern nicht verlangt werden, Mittel in
Höhe des Kindergelds neben dem Kostenbeitrag nach
§ 93 Abs. 5 SGB VIII einzusetzen. Auch nach der
Neuordnung des Familienleistungsausgleichs gilt
nichts anderes. Diese Rechtsprechung führt jedoch zu
einem unbefriedigenden Ergebnis, da sie dem Ju-
gendamt, das nach Maßgabe von § 39 Abs. 1
SGB VIII den gesamten notwendigen Unterhalt von
Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhau-
ses sicherstellt, den Zugriff auf das Kindergeld unab-
hängig davon verwehrt, ob die Eltern im Übrigen aus
ihrem Einkommen oder Vermögen einen Kostenbei-
trag leisten bzw. das Jugendamt von ihnen Unterhalt
aus dem übergegangenen Unterhaltsanspruch des
Kindes fordern kann. Eltern(teile), die ihr Kind aus
eigenen Mitteln unterhalten, werden daher grundsätz-
lich schlechter gestellt als solche, für deren Kinder
der notwendige Lebensunterhalt aus Mitteln der öf-
fentlichen Jugendhilfe sichergestellt wird.

Die Jugendministerkonferenz hat auf ihrer Sitzung
am 19./20. Mai 2000 in Schwerin diese Problematik
diskutiert und das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gebeten, in Abstim-
mung mit den Obersten Landesbehörden einen Ände-
rungsvorschlag zu erarbeiten. Dieser Bitte wird mit
den Änderungen in den §§ 91ff. Rechnung getragen.

6. Stärkung der Länderkompetenzen bei Struktur- und
Organisationsfragen

Dem Bedürfnis der Länder, die Zuständigkeit für die
Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit der
Kindertagesbetreuung landesrechtlich zu regeln, soll
Rechnung getragen werden. In § 69 werden daher
Vorschläge der Jugendministerkonferenz am 13. und
14. Mai 2004 in Gütersloh sowie der Entschließung des
Bundesrates zur Änderung des Achten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – Ent-
lastung der Kommunen und Länder im Bereich der Ju-
gendhilfe (Bundesratsdrucksache 222/04) aufgegriffen.

7. Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung

a) Vereinfachung der gesetzlichen Vorschriften über die
Heranziehung junger Menschen und ihrer Eltern zu
den Kosten der Hilfen

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder-
und Jugendhilferechts (KJHG) vom 26. Juni 1990
(BGBl. I S. 1163) wurden auch die Vorschriften über
die Beteiligung der Hilfeempfänger und der Unter-

haltsverpflichteten an den Kosten neu gefasst und im
Rahmen des Ersten Gesetzes zur Änderung des Achten
Buches Sozialgesetzbuch (1. SGB VIII-ÄndG) vom
16. Februar 1993 (BGBl. I S. 239) erstmals überarbei-
tet. In der praktischen Anwendung hat sich nicht nur
gezeigt, dass dem Einsatz höherer Einkommen Gren-
zen gesetzt sind (siehe dazu oben unter 4), sondern
auch, dass die Regelungen sehr kompliziert sind und
ihre Anwendung mit einem hohen Verwaltungsauf-
wand für die Jugendämter verbunden sind.
Es ist deshalb notwendig, die Vorschriften mit dem
Ziel zu überarbeiten, die Heranziehung zu den Kos-
ten zu vereinfachen und auf diese Weise den Voll-
zugsaufwand zu senken. Der Gesetzentwurf greift
damit auch einen Vorschlag des Bundesrates im Zu-
sammenhang mit der Beratung des Gesetzes über die
Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetz-
buch auf (vgl. Niederschrift der 150. Sitzung des
FJ-Ausschusses vom 10. September 2003) und ent-
wickelt ihn weiter. Sowohl die Leistungsgewährung
als auch die Heranziehung zu den Kosten der ge-
währten Leistungen werden künftig ausschließlich
nach öffentlichem Recht beurteilt und der Kontrolle
durch die Verwaltungsgerichte unterstellt. Ziel ist die
Entflechtung des bislang überaus komplizierten Zu-
sammenspiels unterhaltsrechtlicher und sozialrecht-
licher Bestimmungen in diesem Bereich. Zu materiel-
len Wertungswidersprüchen mit dem Unterhaltsrecht
führt die Entflechtung nicht.
Die Lösungsvorschläge des Gesetzentwurfs basieren
auf den Empfehlungen einer Arbeitsgruppe, an der
neben Vertretern der obersten Landesjugendbehörden
und Landesjugendämter Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände und der von ihnen repräsentierten
kommunalen Gebietskörperschaften beteiligt waren.
Kernstück der Änderungsvorschläge ist eine Überar-
beitung der §§ 93, 94 und 96 SGB VIII. An die Stelle
von vier verschiedenen Arten der Heranziehung (z. T.
öffentlich-, z. T. privatrechtlich) soll künftig einheit-
lich die öffentlich-rechtliche Heranziehung durch
Kostenbeitrag treten. Gleichzeitig wird die Einkom-
mensberechnung deutlich vereinfacht. Auf diese
Weise wird in den Jugendämtern wertvolle Personal-
kapazität frei, die für andere Aufgaben eingesetzt
werden kann.

b) Streichung überflüssiger Melde- und Kontrollpflich-
ten
Die Einbeziehung von Einrichtungen des Hotel- und
Gaststättengewerbes in den Bereich der erlaubnis-
pflichtigen Einrichtungen (§ 45 Abs.1 Satz 2 Nr. 3
Buchstabe a wird aufgegeben. Die Entscheidung,
Kinder oder Jugendliche in Ferienzeiten in Reiterhö-
fen und -pensionen wohnen zu lassen, kann der Er-
ziehungsverantwortung der Eltern überlassen blei-
ben.
Gestrichen wird auch die den Heimen obliegende
Pflicht, jährlich die Zahl der Kinder zu melden (§ 47
Abs. 2, 3). Der Zweck dieser Pflicht, Fehlbelegungen
zu vermeiden und die Möglichkeiten der Adoption
auszuschöpfen, wird wirksamer über das Hilfeplan-
verfahren im Einzelfall erreicht (§ 36).
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8. Weiterentwicklung des Sozialdatenschutzes

a) Stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim
Sozialdatenschutz

Korrekturen erweisen sich auch bei den Bestimmun-
gen über den Sozialdatenschutz als notwendig. Ihr Ziel
ist es, der Pflichtenstellung der Eltern im Hinblick auf
das Kindeswohl stärker Rechnung zu tragen (§§ 62 bis
65 SGB VIII). Zur Realisierung des Schutzauftrags
des Jugendamts sind sowohl Befugnisse zur Datener-
hebung bei Dritten wie zur Weitergabe anvertrauter
Daten notwendig. So soll die Befugnis zur Datenerhe-
bung bei Dritten, auf solche Fälle erweitert werden, in
denen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung
vorliegen und die Informationen bei den Betroffenen
(in der Regel den Eltern) nicht zu erlangen sind (§ 62).
Gleichzeitig soll die Befugnis zur Weitergabe anver-
trauter Daten auch auf Fälle des internen und externen
Zuständigkeitswechsels in den Fällen ausgedehnt wer-
den, in denen Anhaltspunkte für eine Gefährdung des
Kindeswohls gegeben sind und die Kenntnis der Daten
für die Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwen-
dig ist (§ 65 Abs. 1).

Auch insoweit greift der Entwurf einen Änderungs-
vorschlag auf, der im Ausschuss für Frauen und Ju-
gend des Bundesrates anlässlich der Beratungen über
die Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialge-
setzbuch beschlossen worden ist (vgl. Niederschrift
der 150. Sitzung am 10. September 2003 TOPO 3
Nr. 7) und entwickelt ihn weiter.

b) Umsetzung europäischen Rechts

Die Regelungen des Gesetzes zum Sozialdatenschutz
werden an die Bestimmungen der Richtlinie 95/46/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 vom
23. November 1995, S. 31 bis 50) angepasst.

IV. Gender-Mainstreaming

Das SGB VIII befasst sich mit der Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen und setzt sich zum Ziel, deren Recht
auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten unabhängig vom Geschlecht zu gewährleisten
(§ 1 Abs. 1). Ausdrücklich sollen im Rahmen dieses Auf-
trags die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und
Jungen berücksichtigt, Benachteiligungen abgebaut und die
Gleichberechtigung gefördert werden (§ 9 Nr. 3). An dieser
Grundvorgabe müssen sich die übrigen Regelungen, die
junge Menschen mittel- und unmittelbar betreffen, messen
lassen. Soweit junge Menschen durch die aktuellen Ände-
rungen des Gesetzes als Zielgruppe direkt betroffen sind,
werden Jungen und Mädchen gleich behandelt und es erge-
ben sich auch keine mittelbar geschlechtsspezifisch wirken-
den Unterschiede.

Neben der Zielgruppe der jungen Menschen selber sind
durch dieses Gesetz Männer und Frauen in ihrer elterlichen
Verantwortung und als Personen, die in der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätig sind, betroffen.

1. Geschlechtsspezifische Auswirkungen auf Eltern

Eine Änderung, die vor allem Männer unmittelbar be-
trifft, ist die Neufassung des § 18 SGB VIII. Zum einen
wird in Absatz 1 – statt wie im bisherigen Absatz 2 nur
allein sorgeberechtigten Müttern – nun auch Vätern und
gemeinsam sorgeberechtigten Eltern der Anspruch auf
Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung ih-
rer Unterhaltsansprüche nach § 1615l BGB zugestanden,
zum anderen haben nunmehr nach Absatz 2 Väter und
Mütter gleichermaßen einen Anspruch auf Beratung zur
Abgabe von Sorgerechtserklärungen. So werden Män-
nern die gleichen Rechte wie Frauen zugestanden und
damit nicht nur eine Ungleichbehandlung aufgegeben,
sondern auch eine fixierte Rollenverteilung. Die bishe-
rige Regelung ging von dem Bild aus, dass es aus-
schließlich Frauen sind, die als nichtverheiratete und al-
lein sorgeberechtigte Mütter ein gemeinsames Kind in
den ersten Jahren nach der Geburt betreuen und damit
einen Beratungs- und Unterstützungsbedarf über ihren
Unterhaltsanspruch gegen die Väter haben.

Eine Regelung, die ausschließlich auf Frauen bezogen
ist, findet sich in den Änderungen nicht. Allerdings ist
die Frage der Kindertagesbetreuung ein Regelungsbe-
reich, der sich mittelbar besonders auf ihre Lebenssitua-
tion auswirkt. Zwar richtet sich der elterliche Erzie-
hungsauftrag unabhängig vom Geschlecht an beide
Eltern und auch das SGB VIII gibt insoweit keine Rol-
lenverteilung vor, in der Realität sind es allerdings über-
wiegend Frauen, die die gemeinsamen Kinder betreuen,
versorgen und erziehen. Von den Haushalten mit Kin-
dern handelt es sich bei 9 Prozent um Haushalte Allein-
erziehender, wobei in 87 Prozent dieser Haushalte die
Mutter der alleinerziehende Elternteil ist. Aber auch in
den Haushalten mit zusammenlebenden Elternteilen er-
gibt sich, dass die Erziehungsverantwortung regelmäßig
bei den Müttern liegt. So ist es nur bei 3,5 Prozent aller
Haushalte mit Kindern die Mutter, die alleine erwerbs-
tätig ist. Dem stehen 56 Prozent von Haushalten gegen-
über, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind. Diese
Zahl verschiebt sich jedoch erheblich, je jünger die Kin-
der werden. Während der ersten drei Lebensjahren ist
nur ein geringer Prozentsatz von Frauen erwerbstätig.

Die erzieherische Aufgabe kollidiert folglich mit der be-
ruflichen Möglichkeit zum Lohnerwerb, zur Verwirkli-
chung eigener Lebensentwürfe und (Weiter-)Qualifizie-
rung. Frauen, die diese Möglichkeiten wahrnehmen wol-
len, ohne dies auf Kosten der Kinder zu tun, stand bis-
lang eine adäquate Möglichkeit der Kinderbetreuung
häufig nicht zur Verfügung. Eine Regelung, die die flä-
chendeckende, umfassende und qualifizierte Kinderta-
gesbetreuung als Ziel hat, hat somit positive Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Frauen, da ihnen mit der
Verbesserung der Kinderbetreuung auch bessere Mög-
lichkeiten zur Ausübung eines Berufes offen stehen (vgl.
dazu auch BVerfGE 97, 332, 347).

2. Geschlechtsspezifische Auswirkungen auf Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe

Die Änderungen des SGB VIII, die die in der Kinder-
und Jugendhilfe tätigen Menschen betreffen, sind an die
weiblichen und die männlichen Fachkräfte gleicherma-
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ßen gerichtet. Mittelbar ergeben sich aus ihnen auch ge-
schlechtsspezifische Auswirkungen. Gerade im Bereich
der Kinderbetreuung sind Frauen als Mitarbeiterinnen
überproportional vertreten. Während bei der Kinderbe-
treuung innerhalb von Einrichtungen Männer als Mitar-
beiter wenn auch nur zu geringen Anteilen anzutreffen
sind, ist dies im Bereich der Kindertagespflege so gut
wie überhaupt nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund
betrifft die Verbesserung der sozialen Absicherung der
Tagespflegepersonen nahezu ausschließlich Frauen und
zielt darauf ab, deren Stellung an den durchschnittlichen
Standard von Erwerbstätigen anzupassen. Dadurch dass
die Regelung derartige Tätigkeiten auch für Männer
attraktiv macht, fördert sie die Gleichstellung.

V. Kosten
Die Kosten des Gesetzes werden unter C ausgewiesen
Kosten bei Wirtschaftsunternehmen entstehen nicht. Die
Ausführung des Gesetzes wird keine Auswirkungen auf
Einzelpreise oder das allgemeine Preisniveau haben.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Achtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) – Kinder- und Jugend-
hilfe –)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)
Die Inhaltsübersicht war im Hinblick auf die Vorschriften,
die aufgehoben oder deren Überschriften geändert wurden,
anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 2)
Folgeänderung zur Streichung von § 43 und Neufassung des
§ 42.

Zu Nummer 3 (§ 6)
In den letzten Jahren kommt es zunehmend zu Schwierig-
keiten bei der Ausübung des Umgangsrechts in Fällen mit
so genannter Auslandsberührung. Zwar sieht § 18 Abs. 3
SGB VIII bereits jetzt einen Anspruch umgangsberechtigter
Eltern auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung
des Umgangsrechts vor. Von dieser Regelung können je-
doch Elternteile, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Aus-
land haben, wegen der grundsätzlichen Bestimmung des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes (§ 6 Abs. 1) bisher keinen
Gebrauch machen. Um auch Umgangsberechtigten mit tat-
sächlichem oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland die
Beratung und Unterstützung deutscher Jugendämter bei der
Ausübung ihres Rechts zum Umgang mit dem in Deutsch-
land lebenden Kind zu ermöglichen, wird die Vorschrift an-
gepasst. Die örtliche Zuständigkeit für die Beratung nach
§ 6 Abs. 1 Satz 2 richtet sich nach der allgemeinen Vor-
schrift des § 86.

Zu Nummer 4 (§ 8a)
Vor dem Hintergrund spektakulärer Fälle von Kindeswohl-
gefährdung (Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) er-
scheint es geboten, dem aus dem staatlichen Wächteramt
(Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 GG) abgeleiteten Schutzauftrag des

Jugendamts gesetzlich eindeutig zu formulieren. Mit der
Einordnung des Kinder- und Jugendhilferechts in das So-
zialgesetzbuch und vor dem Hintergrund der Dienstleis-
tungsdebatte in der sozialen Arbeit ist in der Fachpraxis der
Jugendämter sowie der leistungserbringenden Einrichtun-
gen und Dienste Unsicherheit darüber entstanden, ob und
wie mit Informationen Dritter über (drohende) Kindeswohl-
gefährdung bzw. mit eigenen Wahrnehmungen einschlägi-
ger Symptome umzugehen ist. Jugendämtern wird in der
Öffentlichkeit vorgeworfen, trotz Kenntnis untätig geblie-
ben zu sein oder eine rechtzeitige und notwendige Risikoab-
schätzung versäumt zu haben.

Im Rahmen dieser Diskussion hat die Fachpraxis in den
letzten Jahren Empfehlungen über den Umgang der Fach-
kräfte bei „Verdacht“ auf Kindeswohlgefährdung entwickelt
(vgl. dazu die Empfehlungen des Deutschen Städtetages,
Das Jugendamt 2003, 226). Dabei hat sich gezeigt, dass
wesentliche Aspekte, wie z. B. das Recht des Jugendamts
auf Informationsbeschaffung, die Pflicht der Mitwirkung
der Eltern und die Beteiligung dritter Institutionen wegen
ihrer Grundrechtsrelevanz einer ausdrücklichen gesetz-
lichen Regelung bedürfen. Zwar verpflichtet § 50 Abs. 3
SGB VIII das Jugendamt bereits bisher zur Anrufung des
Familiengerichts, wenn es zur Abwendung einer Gefähr-
dung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen das Tä-
tigwerden des Gerichts für erforderlich hält. Das Gesetz ent-
hält jedoch keine Aussagen oder Maßgaben zu dem Prozess
der Informationsgewinnung und Risikoabwägung als Vor-
aussetzung für die Anrufung des Gerichts.

Deshalb soll klargestellt werden, dass das Jugendamt Hin-
weisen über eine drohende Kindeswohlgefährdung nachge-
hen, sich weitere Informationen zur Klärung verschaffen
und sodann eine Risikoabwägung dahin gehend vornehmen
muss, ob das Kind besser durch Hilfe für die Familie (z. B.
das Angebot von Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 ff.
SGB VIII) oder die Einschaltung des Familiengerichts im
Hinblick auf Maßnahmen nach den §§ 1666, 1666a BGB
geschützt werden kann oder ob schließlich andere Institutio-
nen wie Polizei oder Psychiatrie informiert werden müssen,
weil sie im Hinblick auf die Kindeswohlgefährdung die ge-
eigneten Institutionen zur Abwehr einer Gefährdung sind.
Die Risikoeinschätzung ist – entsprechend den Empfehlun-
gen des Deutschen Städtetages – im Zusammenwirken meh-
rerer Fachkräfte zu treffen. Die Vorschrift verpflichtet auch
die Eltern zur Mitwirkung an der Klärung der Risikoabwä-
gung, eine Obliegenheit, die sich bereits aus dem
Pflichtcharakter des Elternrechts nach Artikel 6 Abs. 2 Satz
1 GG ergibt.

Zu Nummer 5 (§ 10 Abs. 1)

Absatz 1 regelt das Verhältnis zwischen den Leistungen
nach diesem Buch und den Leistungen anderer, insbe-
sondere den Trägern anderer Sozialleistungen. Der Begriff
„anderer“ umfasst auch Institutionen außerhalb des So-
zialleistungsrechts, insbesondere die Schulen und die für
das Schulwesen zuständigen Behörden. Die Vorschrift stellt
– wie bisher – klar, dass Leistungen der Jugendhilfe gegen-
über den Leistungen anderer nachrangig sind. Das Verhält-
nis zwischen Leistungen der Jugendhilfe und unterhalts-
pflichtigen Personen wird wegen der dabei zu berücksich-
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tigenden Besonderheiten in einem eigenständigen Absatz 2
geregelt.

Absatz 2 stellt klar, dass unterhaltspflichtige Personen zu
den Kosten herangezogen werden und verdeutlicht zugleich,
dass die Leistungen der Jugendhilfe unabhängig von einer
Unterhaltsverpflichtung gewährt werden. Durch die Ver-
pflichtung zur Kostenbeteiligung wird dem Grundsatz der
Selbsthilfe, der auch für die Jugendhilfe gilt, Rechnung ge-
tragen. Dieser Grundsatz bedeutet für die Eltern auch die
primäre Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder
Sorge zu tragen. Dennoch kann aus unterschiedlichen Grün-
den ein erzieherischer Bedarf bestehen, der seitens der El-
tern nicht gedeckt werden kann. In diesen Fällen werden
Leistungen der Jugendhilfe gewährt, ohne jedoch die Eltern
aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Dem wird (auch)
durch die Pflicht zur Kostenbeteiligung Ausdruck verliehen.

Satz 2 enthält eine Klarstellung zu den unterhaltsrechtlichen
Auswirkungen der Kostenbeteiligung, weil die Einordnung
von sozialstaatlichen Leistungen im Unterhaltsrecht regel-
mäßig zu Problemen führt. Die Bestimmung verdeutlicht,
dass der bürgerlich-rechtliche Unterhaltsanspruch durch
Leistungen oder vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch
dem Grunde nach nicht berührt wird. Die damit verbundene
Bedarfsdeckung bzw. die durch die Kostenbeteiligung ver-
minderte Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen kann
aber durchaus die Höhe des Unterhaltsanspruchs reduzieren.
Soweit der Unterhalt im Rahmen der Leistungsgewährung
nach diesem Buch sichergestellt wird, ist auch der un-
terhaltsrechtliche Bedarf des Leistungsempfängers in aller
Regel gedeckt. Der Unterhaltspflichtige wird seiner mate-
riellen Verantwortung gegenüber dem jungen Menschen da-
durch allerdings nicht enthoben, sondern durch die Erhe-
bung eines Kostenbeitrags in die Pflicht genommen.
Materielle Wertungswidersprüche entstehen nicht, weil eine
doppelte Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen (durch
Unterhaltsanspruch und Kostenbeitrag) ausgeschlossen ist.

Zu Nummer 6 (§ 18)

Dem Regelungsinhalt entsprechend wird in die Überschrift
der Vorschrift auch die Beratung und Unterstützung „bei der
Ausübung des Umgangsrechts“ aufgenommen, die in der
Praxis zunehmende Bedeutung erhält. Darüber hinaus wird
die Verpflichtung zur Beratung über Ansprüche auf Bera-
tung und Unterstützung bei der Geltendmachung des Be-
treuungsunterhalts, die bisher nur allein sorgeberechtigte
Mütter begünstigte, im Hinblick auf Artikel 3 GG auch auf
gemeinsam sorgeberechtigte Elternteile und auf allein sor-
geberechtigte Väter ausgedehnt.

Nach § 52a ist das Jugendamt verpflicht, die Mutter eines
Kindes, die mit dem Vater nicht verheiratet ist, unverzüglich
nach der Geburt zu beraten und sie dabei auch auf die Mög-
lichkeiten der gemeinsamen elterlichen Sorge durch die Ab-
gabe einer Sorgeerklärung hinzuweisen (§ 52a Abs. 1 Satz 2
Nr. 5). Zu einem späteren Zeitpunkt besteht für sie ein Bera-
tungsanspruch über die Personensorge nach § 18 Abs. 1. Für
den Vater des Kindes besteht keine Möglichkeit, sich vom
Jugendamt über die Abgabe einer Sorgeerklärung beraten zu
lassen. Diese Lücke soll durch eine entsprechende Regelung
in Absatz 2 geschlossen werden.

Zu Nummer 7 (§ 19)
Die Regelung der anspruchsberechtigten Personen wird mit
der in § 18 Abs. 1 SGB VIII zur Vermeidung von Gegen-
schlüssen harmonisiert und schließt künftig neben Elterntei-
len, die ausdrücklich die Alleinsorge innehaben, auch solche
ein, die tatsächlich alleine für ein Kind unter sechs Jahren
sorgen.

Zu Nummer 8 (Überschrift des Dritten Abschnitts im
Zweiten Kapitel)

Anpassung der Überschrift an den geänderten Regelungs-
inhalt.

Zu Nummer 9 (§§ 22 bis 24a)

Zu § 22
Die grundsätzlichen Ziele der Förderung sowie die Ele-
mente des Förderungsauftrags, der Erziehung, Bildung und
Betreuung umfasst, werden für die Formen der Tagesein-
richtung und der Kindertagespflege in einer Vorschrift zu-
sammengefasst. Hintergrund für die gemeinsame Regelung
von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege ist das Be-
streben, beide zu einem Netz zusammenwachsen zu lassen,
aus dem Eltern die für sie und ihr Kind passende Betreu-
ungsform aussuchen. Dazu muss insbesondere die Kinderta-
gespflege perspektivisch qualitativ weiterentwickelt wer-
den, um zu einem gleichrangigen Angebot zu werden.

Zu Absatz 1
Absatz 1 enthält eine Legaldefinition für die Begriffe „Tage-
seinrichtung“ sowie „Kindertagespflege“. Im Hinblick auf
neuere Entwicklungen, insbesondere mit Blick auf Tages-
großpflegestellen, wird den Ländern auch ermöglicht, die
Kindertagespflege „in anderen geeigneten Räumen“ zu er-
lauben. Die Definition lässt die Entwicklung von Angebots-
formen zwischen Tageseinrichtungen und Kindertages-
pflege zu, die eine angemessene Qualität entsprechend ih-
rem Charakter aufweisen und geeignet sind, den Strukturen
und Bedürfnissen vor Ort besser zu entsprechen als die bis-
her bekannten Formen. Im Hinblick auf die unterschiedli-
chen rechtlichen Voraussetzungen für den Erlaubnisvorbe-
halt bei Tageseinrichtungen (§ 45) und Kindertagespflege
(§ 44) ist die Entwicklung von Abgrenzungskriterien not-
wendig, die dem Landesrecht vorbehalten bleibt.

Zu Absatz 2
Absatz 2 benennt die Ziele der Förderung und betont dabei
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
im Sinne des Erwerbs von Ich-, Sozial- und Sachkompe-
tenz, die Unterstützung und Ergänzung der Erziehung in der
Familie und die Unterstützung der Eltern zur besseren Ver-
einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie.

Zu Absatz 3
In Absatz 3 wird der Förderungsauftrag stärker konkreti-
siert. Erziehung, Bildung und Betreuung sind schon nach
geltendem Recht die konstituierenden Bestandteile der För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 Abs. 2
a. F.). In der praktischen Umsetzung wird dem Bildungsauf-
trag jedoch nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit
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gewidmet. Deshalb werden die einzelnen Elemente im Hin-
blick auf das in § 1 Abs. 1 normierte Förderungsziel der
Kinder- und Jugendhilfe („Recht auf Förderung der Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“) stärker gewich-
tet. Dazu zählt insbesondere die Orientierung der pädagogi-
schen Arbeit an den Interessen und Bedürfnissen des Kindes
sowie an ihrer konkreten Lebenssituation. Damit wird ein
Bezug zu dem in Tageseinrichtungen vorherrschenden Kon-
zept, das auch in der Kindertagespflege Anwendung finden
kann, hergestellt. Im Hinblick auf das Erziehungsziel
„eigenverantwortliche Persönlichkeit“ hat die Vermittlung
von Werten und Regeln besondere Bedeutung. Absatz 3 be-
auftragt daher das pädagogische Personal auch, den Kindern
die Möglichkeit zu geben, Werte und Regeln des Zusam-
menlebens in der Gruppe bzw. in der Tagespflegefamilie
kennen zu lernen und sich anzueignen.

Die Bundesregierung geht angesichts der begrenzten Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes in diesem Bereich (vgl.
BVerfGE 97, 332, 342; siehe dazu oben unter A.II) davon
aus, dass die Länder den Bildungsaspekt in ihren Ausfüh-
rungsgesetzen zum SGB VIII stärker gewichten, wie sich
dies bereits in den inzwischen vorgelegten Bildungs- und
Erziehungsplänen andeutet.

Zu § 22a

Trotz der fachpolitischen Tendenz zur Entwicklung eines
„Systems Tagesbetreuung“, das vielfältige Formen der För-
derung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege um-
fasst und dem § 22 Rechnung trägt, bestehen aufgrund der
unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Erziehung von
Kindern in Gruppen sowie der Erziehung von Kindern in fa-
milienbezogenen Formen der Kindertagespflege weiterhin
spezifische Anforderungen für die beiden Betreuungsfor-
men. Diese werden in § 22a für Tageseinrichtungen und in
§ 23 für die Kindertagespflege geregelt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 verpflichtet den Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in seinen Ta-
geseinrichtungen. Dem Stand der wissenschaftlichen Dis-
kussion entsprechend (vgl. u. a. Fthenakis, Preissing, Strätz,
Tietze im Rahmen der „Nationalen Qualitätsinitiative im
System der Tageseinrichtungen für Kinder“) ist die Ent-
wicklung eines pädagogischen Konzepts für die Erfüllung
des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten
und Verfahren zur Evaluation der Arbeit heute ein unver-
zichtbares Instrument zur systematischen Qualifizierung der
Arbeit in Tageseinrichtungen. Entsprechende Qualitätskrite-
rien sowie Verfahren und Instrumente zur Qualitätsmessung
und -entwicklung sind auf bundesweiter Basis innerhalb der
„Nationalen Qualitätsinitiative“ sowie von Trägern entwi-
ckelt worden, so dass Qualität künftig nicht mehr nur be-
hauptet, sondern auch nachgewiesen werden kann. Die Not-
wendigkeit solcher Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
und -sicherung ergibt sich einerseits aus der Verpflichtung,
alle Kinder individuell bestmöglich zu fördern sowie ande-
rerseits aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die deut-
liche Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Einrich-
tungen konstatieren.

Zentrale Voraussetzung für jede Förderung ist, dass sich das
Kind in der Einrichtung sicher, akzeptiert und wohl fühlt
und sich als Person mit seinen Wünschen und Bedürfnissen
einbringen kann. Es muss die Möglichkeit haben, positive
Beziehungen zu anderen Kindern und zu Erwachsenen auf-
zubauen und am Gruppengeschehen aktiv zu partizipieren.
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist dafür verant-
wortlich, dass die Fachkräfte in seinen Tageseinrichtungen
hierfür Sorge tragen. Zur Verbesserung der Qualität der pä-
dagogischen Arbeit trägt auch die Beobachtung der Bil-
dungs- und Lernbiographien der einzelnen Kinder bei. Die
Dokumentation und Diskussion der Lernfortschritte des
Kindes sind die immer wieder zu erneuernde Grundlage für
die Planung der pädagogischen Arbeit. Die Einbeziehung
der Eltern in diese Diskussion erweitert die Sichtweisen des
pädagogischen Personals auf das Kind und bietet die Mög-
lichkeit, die Förderung des Kindes in der Familie weiter zu
führen. Mit Zustimmung der Eltern können die Dokumenta-
tionen auch Grundlage für kindbezogene Gespräche mit
weiteren Institutionen sein, die das Kind fördern, z. B.
Schule und Erziehungsberatung. Alle genannten Aufgaben
stellen an das pädagogische Personal erhöhte Anforderun-
gen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Verbesse-
rung der Aus- und Fortbildung des Personals, die aber nicht
zwangsläufig eine Änderung des Ausbildungsniveaus zur
Folge hat.

Zu Absatz 2

Absatz 2 übernimmt die Verpflichtung zur Zusammenarbeit
aus § 22 Abs. 3 bisheriger Fassung, stellt darüber hinaus
aber klar, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hier-
für die Verantwortung trägt. Neu geregelt wird die Öffnung
der Tageseinrichtungen zu (anderen) kind- und familienbe-
zogenen Einrichtungen im Gemeinwesen und die Verpflich-
tung zur Zusammenarbeit mit den Schulen, um den Kindern
(im Kindergarten) einen guten Übergang in die Schule zu
sichern sowie eine Abstimmung der Arbeit von Hort und
Schule zu erreichen. Neu ist außerdem die Kooperation mit
Tagespflegepersonen in den Fällen, in denen ein Kind er-
gänzend auch in Kindertagspflege betreut wird. Vor allem
geht es darum, für Kinder Brüche in den Übergängen zwi-
schen den einzelnen Betreuungsformen zu vermeiden.

Zu Absatz 3

Satz 1 übernimmt die Verpflichtung zur Orientierung an den
Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie aus § 22 Abs. 2
Satz 2 bisheriger Fassung. Angefügt wird eine Rahmenrege-
lung über die Sicherstellung der Betreuung von Kindern in
Ferienzeiten, da lange Schließzeiten der Einrichtungen die
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie gefährden
und viele Familien belasten, die über kein verwandtschaft-
liches Netzwerk verfügen. Das Jugendamt hat im Rahmen
seiner Gewährleistungspflicht (§ 79) zusammen mit den
Trägern der Einrichtungen vor Ort geeignete Lösungen zu
entwickeln, die sowohl den Bedürfnissen der Fachkräfte in
den Einrichtungen als auch den Interessen der Kinder und
ihrer Eltern Rechnung tragen.

Zu Absatz 4

Ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel ist die gemein-
same Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung.
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Diese wird bis heute durch strukturelle Barrieren, insbeson-
dere die Zuständigkeitsaufteilung zwischen Jugendhilfe
(nichtbehinderte und seelisch behinderte Kinder) sowie
Sozialhilfe (körperlich und geistig behinderte Kinder) er-
schwert. Darüber hinaus erfordert sie – wie es seit den Mo-
dellversuchen insbesondere in den 80er-Jahren vielfach Pra-
xis geworden ist – entsprechende Ausstattung der Gruppen,
um den erhöhten Anforderungen integrativer Erziehung und
den Bedürfnissen der behinderten Kinder gerecht zu wer-
den, sowie der für die Entwicklung der Kinder notwendigen
therapeutische Förderung. Dieses Ziel kann, solange die
strukturellen Barrieren nicht beseitigt sind, nur durch eine
enge Zusammenarbeit der Träger der Jugendhilfe und der
Träger der Sozialhilfe erreicht werden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 verpflichtet den Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, durch geeignete Maßnahmen, z. B. Vereinbarungen
oder entsprechende Förderungsvoraussetzungen in Zuwen-
dungsbescheiden, sicherzustellen, dass andere Träger in ih-
ren Einrichtungen den Förderungsauftrag, wie er in den Ab-
sätzen 1 bis 4 im Hinblick auf die Tageseinrichtungen kon-
kretisiert wird, umsetzen.

Zu § 23

Die Kindertagespflege (durch Tagesmütter und -väter) hat
als Alternative zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen in den letzten Jahren zunehmend Bedeutung erlangt.
Dies gilt insbesondere für Kinder unter drei Jahren im Hin-
blick auf ihre zeitliche Flexibilität, die familiäre Atmo-
sphäre, die feste Bezugsperson und die kleine Kinder-
gruppe. Kindertagespflege ermöglicht zudem in dünn besie-
delten Regionen kürzere Wege als zentrale Einrichtungen.
Nachteile werden häufig in der mangelnden Qualifizierung
von Tagespflegepersonen gesehen. Hinzu kommen Risiken
in der Betreuungskontinuität im Fall von Krankheit oder Ur-
laub dieser Personen. Um die Kindertagespflege künftig at-
traktiver, verlässlicher und qualifizierter zu machen, regelt
die Vorschrift die Förderung von Kindern in Kindertages-
pflege als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe neu und
trägt dabei dem Qualifizierungsbedarf Rechnung.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird klargestellt, dass die Förderung in Kinder-
tagespflege als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe so-
wohl die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tages-
pflegeperson sowie die Gewährung einer laufenden Geld-
leistung umfasst. Wie bisher sieht der Gesetzgeber davon
ab, die Höhe dieser Geldleistung festzulegen, um damit un-
terschiedlichen örtlichen Gegebenheiten aber auch der Be-
rücksichtigung eines unterschiedlichen Qualifikationsni-
veaus von Tagespflegepersonen Rechnung zu tragen. Nach
dem Vorbild von § 65 SGB XII (Hilfe zur Pflege) wird aus-
drücklich bestimmt, dass das Pflegegeld neben dem Sach-
aufwand für das Kind und der Anerkennung der Erzie-
hungsleistung der Tagespflegeperson auch die hälftige
Erstattung der Aufwendungen zu einer angemessenen Al-
terssicherung der Tagespflegeperson sowie die Kosten einer
Unfallversicherung für die Tagespflegeperson enthält (Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 3).

Zu Absatz 2

Wie bisher wird die Höhe des Pflegegelds nicht bundes-
rechtlich, sondern von den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe festgelegt, soweit nicht Landesrecht etwas anderes be-
stimmt.

Um Mitnahmeeffekte zu begrenzen und verwandtschaft-
liche Betreuungsverhältnisse, denen häufig auch eine Unter-
haltspflicht zu Grunde liegt, nicht zu kommerzialisieren,
wird den Jugendämtern die Möglichkeit eröffnet, über die
Gewährung von Pflegegeld an unterhaltspflichtige Personen
(insbesondere Großeltern) nach pflichtgemäßem Ermessen
zu entscheiden. Sie können also im Einzelfall die Gewäh-
rung ganz versagen oder das Pflegegeld geringer bemessen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 sieht in Anlehnung an Regelungen in einzelnen
Landesgesetzen Eignungskriterien für Tagespflegepersonen
vor und setzt damit neue Qualitätsmaßstäbe für diese Form
der Tagesbetreuung. Die Kriterien gelten sowohl für diejeni-
gen Personen, die ein Kind betreuen, für das die in § 24 ge-
nannten Kriterien vorliegen, als auch für diejenigen Perso-
nen, die auf der Grundlage von § 24 Abs. 6 für Kinder ver-
mittelt werden, bei denen diese Kriterien nicht vorliegen.
Dabei kommt der Qualifizierung von Tagespflegepersonen
eine zentrale Bedeutung zu. Nur durch eine solche Qualifi-
zierung sind künftig eine Gleichrangigkeit von Kindertages-
pflege und Tageseinrichtungen sowie eine Akzeptanz durch
die Eltern zu erreichen. Inhaltlicher Maßstab für die Qualifi-
zierungsmaßnahmen sollte das vom Deutschen Jugend-
institut entwickelte Curriculum „Qualifizierung in der Tages-
pflege“ sein.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift übernimmt den Anspruch der Tagespflege-
person auf Beratung aus § 23 Abs. 2 Satz 2 und § 23 Abs. 4
der bisherigen Fassung. Vergleichbar mit der Regelung über
die Sicherstellung der Betreuung während der Ferienzeiten
in Tageseinrichtungen (§ 22 Abs. 3) verpflichtet die Rege-
lung, die Betreuungskontinuität bei Ausfall der Tagespfle-
geperson sicherzustellen. Damit wird einem Mangel Rech-
nung getragen, der die Akzeptanz der Kindertagespflege
bislang erschwert.

Zu § 24

Zu den Absätzen 1 und 2

Die Vorschrift ersetzt § 24 SGB VIII bisheriger Fassung.
Sie übernimmt von dort den Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz für jedes Kind ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr sowie die objektiv rechtliche Verpflichtung der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, für Kinder im Alter un-
ter drei Jahren und Kinder im schulpflichtigen Alter Plätze
in Tageseinrichtungen nach Bedarf vorzuhalten, bezieht
dabei aber auch die Kindertagespflege mit ein (Absatz 1
und 2). Notwendig ist zudem die ergänzende Bereithaltung
von Tagespflegeplätzen für Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren, die einen Kindergarten besuchen, dessen Öff-
nungszeiten den insbesondere durch Erwerbstätigkeit der
Eltern entstehenden Betreuungsbedarf aber nicht abdecken.
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Zu Absatz 3

Die objektiv rechtliche Verpflichtung in Absatz 2 hat keine
spürbare Auswirkung auf die Entwicklung des Platzange-
bots in den alten Bundesländern gehabt. Dort ist die Versor-
gungsquote in Tageseinrichtungen zwischen 1998 und 2002
nur von 2,2 Prozent auf 2,7 Prozent gestiegen – mit einem
erheblichen Gefälle zwischen den Stadtstaaten und den Flä-
chenstaaten. Zur nachhaltigen und verlässlichen Verbesse-
rung des Angebots der Tagesbetreuung für Kinder ist es des-
halb notwendig, die gesetzliche Verpflichtung durch die
Formulierung von Bedarfskriterien zu konkretisieren. Damit
gibt der Gesetzgeber einen objektiv rechtlichen Maßstab
vor, der die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Aus-
gestaltung des Betreuungsangebots verpflichtet und keinen
Raum lässt für eine eigenständige Definition des Begriffs
„bedarfsgerecht“ vor Ort, die hinter diesen Kriterien zurück-
bleibt.

Die Kriterien werden als Mindestkriterien verstanden, die
durch landesrechtliche Regelungen ausgedehnt werden kön-
nen (siehe dazu auch Absatz 6). Bei ihrer Formulierung
orientiert sich die Vorschrift z. T. an landesgesetzlichen
Regelungen in den neuen Bundesländern, z. T. an der Praxis
von Großstädten der westlichen Bundesländer, die bereits
heute über ein qualifiziertes Angebot an Tagesbetreuung
verfügen. Zwar wird die grundsätzliche Bedeutung der
Tagesbetreuung für die Bildung und Persönlichkeitsent-
wicklung aller Kinder (auch im Alter unter drei Jahren)
nicht verkannt. Dennoch erscheint es weder sachgerecht
noch geboten, im Hinblick auf das Kindeswohl der Förde-
rung von Kindern in Tageseinrichtungen einen Vorrang bzw.
eine Präferenz vor der Förderung von Kindern durch die
Eltern einzuräumen. Diese haben nicht nur einen von der
Verfassung vorgegebenen eigenständigen Erziehungsauf-
trag. Wissenschaftliche Studien sowie die Erfahrung der
Praxis bestätigen darüber hinaus, dass gerade die frühe För-
derung im Elternhaus prägend für die Gesamtentwicklung
des Kindes ist und die Grundlage für die Förderung in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege bzw. den Er-
ziehungsauftrag der Schule bildet. Diese Förderung kann
durch Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege nicht er-
setzt, sondern nur unterstützt und ergänzt werden. Deshalb
bedarf es im Übrigen neben dem qualitätsorientierten Aus-
bau der Tagesbetreuung gleichzeitig auch einer Stärkung der
elterlichen Erziehungskompetenz durch neue Konzepte und
Methoden der Eltern- und Familienbildung. Diesem Zeck
dienen neue Angebotsformen wie z. B. Häuser für Kinder.
Ausgangspunkt der gesetzlichen Regelung für einen quali-
tätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbe-
treuung ist deshalb die autonome verantwortungsbewusste
Entscheidung der Eltern über die Ausgestaltung und Wahr-
nehmung ihres Erziehungsauftrags.

EU-weit gibt es in keinem Land ein Betreuungsangebot für
alle Kinder unter drei Jahren. Dies würde auch in Deutsch-
land weder den Bedürfnissen von Eltern noch denen ihrer
Kinder entsprechen.

Das zentrale Kriterium für die Inanspruchnahme eines Be-
treuungsplatzes für Kinder unter drei Jahren ist die Erwerbs-
tätigkeit beider Elternteile oder des alleinerziehenden
Elternteils bzw. deren bevorstehende Aufnahme, eine beruf-
liche Bildungsmaßnahme oder eine Maßnahme zur Einglie-
derung in Arbeit im Sinn des Vierten Gesetzes für moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV). Daneben be-
zieht die Vorschrift auch solche Kinder ein, die wegen ihrer
besonders belasteten Familienverhältnisse einer Förderung
in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege bedürfen.
Davon unberührt bleibt die Notwendigkeit der Gewährung
von Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 bis 34.

Die genannten Kriterien sind die Grundlage für die örtliche
Jugendhilfeplanung (§ 80). Dabei ist aber auch das Nachfra-
geverhalten durch Elternbefragungen einzubeziehen. Vorge-
halten werden muss deshalb nicht ein abstrakt ermittelter
Bedarf, der schließlich (z. B. in ländlichen Regionen) gar
nicht nachgefragt wird, sondern ein konkret ermittelter Be-
darf unter Einbeziehung der zu erwartenden Entwicklung.

Zu Absatz 4

Eltern können von einem vielfältigen und qualifizierten An-
gebot der Tagesbetreuung nur ihren Interessen und Bedürf-
nissen entsprechend Gebrauch machen, wenn sie über das
Angebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische
Konzeption der jeweiligen Einrichtungen ausreichend infor-
miert sind. Die Vorschrift verpflichtet deshalb die Jugend-
ämter oder die von ihnen beauftragten Stellen zur Informa-
tion und Beratung der Eltern. Diese Leistungen können auf-
grund einer Vereinbarung mit dem Jugendamt auch von
nicht staatlichen Organisationen, Verbänden oder privat-
gewerblichen Diensten erbracht werden.

Zu Absatz 5

Wie bereits § 23 Abs. 1 Satz 1 bisheriger Fassung, so be-
stimmt die Vorschrift, dass Jugendämter auch Tagespflege-
personen vermitteln können, die keinen Anspruch auf Ge-
währung einer Geldleistung haben, weil die in § 24 Abs. 3
geregelten Bedarfskriterien nicht erfüllt sind. Vermittlungs-
fähig sind aber nur solche Personen, die die Eignungskrite-
rien nach § 23 Abs. 3 erfüllen. Damit soll einem breiteren
Kreis von Eltern der Zugang zu einer qualitativ guten Kin-
dertagespflege ermöglicht werden, bei der sie aber für die
Finanzierung selbst verantwortlich bleiben. Um die Attrak-
tivität der Vermittlung über die Jugendämter für Tagespfle-
gepersonen zu steigern, können diese einen Zuschuss zur
Rentenversicherung und die Aufwendungen für eine Unfall-
versicherung erstatten. Das Jugendamt kann die Vermittlung
durch Vereinbarung auch auf geeignete Organisationen und
Verbände (z. B. Tagesmüttervereine, aber auch privat-
gewerbliche Träger) übertragen.

Zu Absatz 6

Im Hinblick darauf, dass einzelne Landesgesetze in den ost-
deutschen Bundesländern weitergehende Regelungen ent-
halten (insbesondere Sachsen-Anhalt und Thüringen) und
der Begriff „bedarfsgerecht“ weiter ausgelegt wird (Sach-
sen), wird ausdrücklich klargestellt, dass weitergehendes
Landesrecht unberührt bleibt. Der Wille des Bundesgesetz-
gebers geht dahin, das Angebot in den westlichen Bundes-
ländern spürbar und nachhaltig zu verbessern und das be-
darfsgerechte Angebot in den neuen Bundesländern zu er-
halten und weiter zu qualifizieren. Die bundesrechtliche
Regelung von Bedarfskriterien hat daher den Charakter
einer „Mindestregelung“ (Absatz 3). Sie stellt keine Legiti-
mation für die neuen Bundesländer dar, unter Berufung auf
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das Bundesrecht das derzeitige Betreuungsangebot abzu-
bauen.

Zu § 24a

Zu Absatz 1

Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes (1. Ja-
nuar 2005) kann die Verpflichtung zur Vorhaltung von Be-
treuungsplätzen nach den in § 24 geregelten Bedarfskrite-
rien nur von den Trägern der Jugendhilfe in den neuen Bun-
desländern und – weitgehend – in den Stadtstaaten erfüllt
werden. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Versorgungs-
quote in den alten Bundesländern bedarf es einer Über-
gangsfrist, um ein Versorgungsniveau zu schaffen, mit dem
die gesetzlich geregelten Bedarfskriterien erfüllt werden.
Der notwendige Zeitraum wird den unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen in den einzelnen Ländern und Regionen
entsprechend unterschiedlich sein. Der Gesetzgeber eröffnet
deshalb den kommunalen Gebietskörperschaften als Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe die Möglichkeit, die Ein-
haltung der bundesgesetzlich vorgegebenen Bedarfskrite-
rien bis zu einem späteren Zeitpunkt hinauszuschieben,
sieht aber das Ende der nächsten Legislaturperiode (1. Okto-
ber 2010) als Endzeitpunkt vor.

Zu Absatz 2

Damit ein solcher Übergangszeitraum aber von Anfang an
zielorientiert genutzt wird, verpflichtet Absatz 2 die örtli-
chen Träger in diesen Bundesländern, jährliche Ausbaustu-
fen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots im
Sinne des § 24 Abs. 3 zu beschließen und jährlich zum
15. März jeweils den Bedarf zu ermitteln sowie den erreich-
ten Ausbauzustand festzustellen. Der Stichtag 15. März ent-
spricht dem in § 101 Abs. 2 Nr. 10 neu bestimmten Erhe-
bungsdatum für Plätze in Tageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege für Kinder unter drei Jahren.

Zu Absatz 3

Während der Übergangszeit gilt die grundsätzliche Vorhal-
tepflicht nach § 24 Abs. 2, die bereits seit 1991 geltendes
Recht ist. Die neu geschaffenen Plätze sollen bevorzugt
Kindern zu Gute kommen, deren Wohl nicht gesichert ist
oder deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile eine
Ausbildung antreten, eine Arbeit aufnehmen oder an einer
Maßnahme nach Hartz IV teilnehmen.

Zu Nummer 10 (§ 27)

Zu Buchstabe a

Vielfach werden insbesondere intensivpädagogische Pro-
jekte als Phase einer Hilfe zur Erziehung im Ausland durch-
geführt. Die Möglichkeiten der Steuerung und Kontrolle
sind jedoch im Ausland stark eingeschränkt. Wegen der da-
mit verbundenen Risiken sollen Projekte im Ausland künf-
tig die Ausnahme sein und auf solche Fälle beschränkt wer-
den, in denen die Erbringung im Ausland zur Erreichung
des Hilfezieles notwendig ist. Die im Einzelfall verantwort-
liche Fachkraft muss daher künftig im Hilfeplan nachvoll-
ziehbar begründen, warum eine Erbringung im Inland nicht
erfolgversprechend ist. Zur besseren Steuerung solcher

Maßnahmen sind weitere Änderungen in § 36 sowie in
§ 78b vorgesehen.

Mit der Regelung sollen nur solche Maßnahmen erfasst
werden, die in einem Hilfeplan nach § 36 definierte sozial-
pädagogische Ziele der Nachsozialisation und Reintegration
verfolgen. Nicht darunter fallen Auslandsaufenthalte im
Rahmen einer Hilfe zur Erziehung, die der Erholung, Frei-
zeit, Bildung oder Ausbildung dienen oder die nicht aus pä-
dagogischen Gründen veranlasst sind.

Zu Buchstabe b

Zu den Hilfetypen, nach deren Maßgabe Hilfe zur Erzie-
hung insbesondere gewährt wird (§ 27 Abs. 2 Satz 1) gehört
auch die Vollzeitpflege (§ 33). Hilfe zur Erziehung in Voll-
zeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persön-
lichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesse-
rung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine
zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer ange-
legte Lebensform bieten (§ 33 Satz 1). Es entspricht einer
jahrzehntelangen Praxis, Vollzeitpflege als Leistung der
Kinder- und Jugendhilfe nicht nur in Haushalten von Perso-
nen zu gewähren, die mit dem Kind oder Jugendlichen nicht
(näher) verwandt sind, sondern auch in Haushalten von na-
hen Verwandten wie insbesondere Großeltern. Diese sind
insoweit als „andere Familie“ anzusehen und gehören nicht
zur Herkunftsfamilie.

Dem gegenüber hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner
Rechtsprechung zur Inanspruchnahme von Hilfe zur Erzie-
hung in sog. Verwandtenpflegestellen die unterhaltsrechtli-
che Betrachtungsweise in den Vordergrund gestellt und fest-
gestellt, dass unterhaltspflichtige nahe Verwandte ihre
Unterhaltspflicht erfüllen, wenn sie ein Kind oder einen
Jugendlichen in Vollzeitpflege betreuen. Der erzieherische
Bedarf des Kindes oder Jugendlichen sei bereits durch den
im Rahmen des Unterhalts geschuldeten Betreuungsbedarf
abgedeckt, so dass weder ein Anspruch auf Hilfe zur Erzie-
hung noch der daraus abzuleitende Anspruch auf Leistun-
gen zum Unterhalt bestehe. Ein Anspruch besteht nach die-
ser Rechtsprechung nur, wenn Großeltern die Betreuung
ihres Enkelkindes nicht in Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht
leisten und zur unentgeltlichen Pflege nicht bereit sind
(BVerwG 5 C 31.95 vom 12. September 1996, FEVS 47,
433).

Gegen diese Rechtsprechung ist unter fachlichen und recht-
lichen Aspekten Kritik erhoben worden (vgl. dazu Happ,
NJW 1998, 2409 = NDV 1998, 340). Darüber hinaus führt
der Ansatz des Bundesverwaltungsgerichts zu erheblichen
Anwendungsproblemen. Zu prüfen ist danach nicht nur der
Hilfebedarf, sondern auch die mangelnde (finanzielle) Leis-
tungsfähigkeit der Eltern und die mangelnde Leistungs-
fähigkeit der Großeltern. Es kommt damit zu kaum aufzu-
lösenden Abgrenzungsproblemen mit der Sozialhilfe (vgl.
DIJuF-Rechtsgutachten, JAmt 2003, 473).

Der Entwurf will – anknüpfend an die Diskussion im Deut-
schen Verein für öffentliche und private Fürsorge – die Voll-
zeitpflege im Interesse der betroffenen Kinder und Jugend-
lichen unter den Voraussetzungen des § 27 auch für Großel-
tern offen halten. Durch eine klarstellende Regelung soll
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künftig erreicht werden, dass allein die Bereitschaft von
Großeltern und anderen unterhaltspflichtigen Personen den
Anspruch auf Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege bei die-
sen Personen nicht ausschließt. Daraus ergibt sich aber im
Umkehrschluss, dass nicht jede Betreuung von Enkelkin-
dern durch Großeltern ohne Weiteres als Hilfe zur Erzie-
hung anzusehen ist. Ist also nur ein wirtschaftlicher und kein
erzieherischer Bedarf zu decken, kommt Hilfe zum Lebens-
unterhalt für das Kind nach dem SGB XII in Betracht.

Zu Nummer 11 (§ 35a)

Zu Buchstabe a

Die Definition der drohenden Behinderung wird – dem Vor-
schlag Nummer 2 Buchstabe b des Bundesrates im Gesetz-
entwurf zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend (Bundestagsdrucksache 15/1406) – sinnge-
mäß der für die Eingliederungshilfe in § 53 Abs. 2 SGB XII
angepasst.

Zu Buchstabe b

Aus der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe – zuletzt aus der
Anhörung zum Gesetzentwurf des Bundesrates am 10. De-
zember 2003 – wird immer wieder beklagt, dass der Gesetz-
geber die Rolle und den Auftrag des Arztes bzw. Psychothe-
rapeuten bei der Feststellung der Leistungsvoraussetzungen
und der Entscheidung über die geeignete und notwendige
(Form der) Eingliederungshilfe nicht hinreichend spezifi-
ziert hat, so dass es im Gesetzesvollzug, aber auch in ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren immer wieder zu Streitig-
keiten über die Rollenverteilung zwischen Arzt bzw. Psy-
chotherapeuten und den Fachkräften im Jugendamt kommt.
Durch eine klarstellende Regelung soll verdeutlicht werden,
dass die Stellungnahme des Arztes bzw. Psychotherapeuten
nicht die Entscheidung der Fachkräfte im Jugendamt über
die geeignete und notwendige Hilfe vorweg nehmen darf,
sondern sich im Wesentlichen auf die Feststellung des ersten
Tatbestandselements bezieht, also die Feststellung, ob die
seelische Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen mit ho-
her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für
sein Lebensalter typischen Zustand abweicht. Dies schließt
Hinweise und Empfehlungen im Hinblick auf geeignete und
notwendige Hilfen im Hilfeplanverfahren (§ 36) nicht aus.
Zur Vermeidung von Interessenkollisionen wird den Emp-
fehlungen der Praxis entsprechend bestimmt, dass der Arzt
bzw. Psychotherapeut, der die Stellungnahme abgibt, nicht
an der Leistungserbringung beteiligt sein darf.

Zu Nummer 12 (§ 36)

Bei der Auswertung misslungener intensivpädagogischer
Projekte im Ausland hat sich gezeigt, dass vielfach psy-
chisch kranke Jugendliche ohne ausreichende vorher-
gehende Abklärung ins Ausland verbracht und dort ohne
ärztliche Versorgung geblieben sind. Durch die Beteiligung
des Arztes oder Psychotherapeuten soll künftig vor Beginn
der Maßnahme geklärt werden, ob im Hinblick auf den
Gesundheitszustand des Jugendlichen eine intensivpäda-
gogische Maßnahme im Ausland angezeigt ist bzw. verant-
wortet werden kann.

Zu Nummer 13 (§ 36a)

In vielen Stellungnahmen der kommunalen Praxis, zuletzt in
der Anhörung im FSFJ-Ausschuss am 10. Dezember 2003
zum Gesetzentwurf des Bundesrates (Bundestagsdruck-
sache 15/1406) sowie dem Bericht des Landes Rhein-
land-Pfalz zur Praxis der Umsetzung von § 35a SGB VIII
wird beklagt, dass die Jugendämter sowohl von anderen
Institutionen (Schule, Psychiatrie, Arbeitsverwaltung) aber
auch von Bürgerinnen und Bürgern als bloße „Zahlstelle“
für von dritter Seite angeordnete oder selbst beschaffte Leis-
tungen missbraucht werden.

Diese Praxis steht im Widerspruch zur Systematik des SGB
VIII, das dem Jugendamt die Funktion eines Leistungs-
trägers zuweist, der die Kosten grundsätzlich nur dann trägt,
wenn er selbst vorab auf der Grundlage des SGB VIII
und dem dort vorgesehenen Verfahren über die Eignung
und Notwendigkeit der Hilfe entschieden hat (vgl. auch
BVerwGE 112, 98).

Um diesem Prinzip praktische Geltung zu verschaffen und
dem Jugendamt wieder zu seinem Entscheidungsprimat zu
verhelfen, erscheint eine klarstellende Regelung im
SGB VIII notwendig (vgl. auch Ständige Fachkonferenz 1
„Grund- und Strukturfragen des Jugendrechts“ des DIJuF,
in: ZfJ 2003, 68 = Das Jugendamt 2002, 498).

Um aber auch künftig bei ambulanten Hilfen, wie insbeson-
dere der Erziehungsberatung, den niedrigschwelligen Zu-
gang zu erhalten, kann der örtliche Träger in Vereinbarun-
gen mit den betroffenen Diensten, in denen die Vorausset-
zungen zu regeln sind, die unmittelbare Inanspruchnahme
zulassen.

Zu Nummer 14 (§ 39)

Zu Buchstabe a

Wie bei der Bemessung des Pflegegelds für Tagespflegeper-
sonen (§ 23), so werden künftig auch bei Vollzeitpflege die
Kosten für die hälftigen Beiträge für eine angemessene Al-
terssicherung sowie die Kosten einer Unfallversicherung
der Pflegeperson übernommen.

Zu Buchstabe b

Mit der klarstellenden Regelung in § 27 Abs. 2a ist sicher-
gestellt, dass auch künftig Großeltern die Aufgabe von Pfle-
geeltern im Rahmen von Hilfe zur Erziehung nach den
§§ 27, 33 übernehmen können, wenn die Leistungsvoraus-
setzungen nach § 27 vorliegen und der Hilfebedarf auf diese
Weise gedeckt werden kann. Andererseits kann nicht in Ab-
rede gestellt werden, dass Großeltern aufgrund ihrer engen
verwandtschaftlichen Beziehung zu dem Kind oder Jugend-
lichen und der daraus resultierenden Unterhaltspflicht auch
eine von der Rechtsordnung anerkannte Pflichtenposition
haben und deshalb von der staatlichen Gemeinschaft nicht
ohne Weiteres dieselbe finanzielle Honorierung für ihre Be-
treuungs- und Erziehungsleistungen innerhalb der Ver-
wandtschaft erwarten dürfen wie Pflegepersonen, die dem
Kind oder Jugendlichen nicht so eng verbunden sind. Des-
halb ist vorgesehen, dass das Jugendamt das Pflegegeld in
solchen Fällen nach der Besonderheit des Einzelfalls gerin-
ger bemessen kann.
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Zu Nummer 15 (§ 40)
Die Norm bestimmt den Umfang der Krankenhilfe insbe-
sondere durch Verweisungen auf das BSHG bzw. SGB XII.
Die Verweisungen betreffen dabei die Leistungstatbestände.
Abschließend wurden in § 38 BSHG gemeinsame Regelun-
gen über Leistungserbringung, Vergütung und Fahrtkosten
getroffen, auf die jedoch aufgrund eines gesetzgeberischen
Versehens in § 40 nicht verwiesen wurde. Probleme ergaben
sich hierdurch in der Praxis nicht, da allgemein anerkannt
war § 38 BSHG analog anzuwenden. Mit Wirkung vom
1. Januar 2004 ist jedoch die Vorschrift des § 38 Abs. 2
BSHG aufgehoben worden, so dass hier augenblicklich eine
Regelungslücke besteht, die Unsicherheit hervorruft, wie in
der Kinder- und Jugendhilfe verfahren werden soll. Mit der
Erweiterung des § 40, die nun direkt den Umfang der Kran-
kenhilfe, vor allem im Hinblick auf Zuzahlungen und
Eigenbeteiligungen regelt, wird somit die bislang geltende
Praxis wieder gesetzlich untermauert.

Zu Nummer 16 (§ 42)
Die bisher in den §§ 42 und 43 geregelten vorläufigen Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen werden
systematisch neu geordnet und in einer Vorschrift zusam-
mengefasst. Darüber hinaus wird auch die vorläufige Ver-
sorgung unbegleiteter Minderjähriger, die bereits derzeit auf
der Grundlage von § 42 erfolgt, mit ihren spezifischen An-
forderungen geregelt.

Zu Absatz 1
In diesem Absatz werden die Voraussetzungen der Inobhut-
nahme geregelt und dabei – wie bisher – zwischen der Inob-
hutnahmen auf Bitten des Kindes oder Jugendlichen
(Nummer 1) und der Inobhutnahme von Amts wegen
(Nummer 2) unterschieden. Nach der Legaldefinition in
§ 42 Abs. 1 bisheriger Fassung umfasst die Inobhutnahme
von Kindern und Jugendlichen (nur) die vorläufige Unter-
bringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeig-
neten Person, in einer Einrichtung oder in einer sonstigen
betreuten Wohnform. Eine Befugnis des Jugendamts zur
Wegnahme des Kindes von einer anderen Person ist in die-
ser Vorschrift nicht geregelt. Eine entsprechende Befugnis
enthält zwar § 43 Abs. 1 bisheriger Fassung, beschränkt
diese jedoch auf die Wegnahme des Kindes oder Jugend-
lichen von einer anderen Person oder aus einer Einrichtung.
Eine ausdrückliche Befugnis des Jugendamts, ein Kind oder
einen Jugendlichen im Fall einer akuten Kindeswohlgefähr-
dung vom Personensorgeberechtigten selbst wegzunehmen,
besteht daher nach geltendem Recht nicht. Jugendamtsmit-
arbeiter(innen), die im Gefahrenfall handeln, tun dies ge-
genwärtig in einer rechtlichen Grauzone.
Im Hinblick auf einen effektiven Kindesschutz ist die Diffe-
renzierung danach, ob das Kind zur Abwendung einer aku-
ten Kindeswohlgefährdung dritten Personen oder den Sor-
geberechtigten selbst wegzunehmen ist, nicht sachgerecht.
Aus diesem Grund wird die Befugnis zur Wegnahme unter
den genannten Voraussetzungen auch auf den Kreis der Per-
sonensorgeberechtigten selbst ausgeweitet. Eine ausrei-
chende Berücksichtigung der verfassungsrechtlich garan-
tierten Elternrechte ist dabei gewährleistet. Die Inobhut-
nahme darf nur bei einer schwerwiegenden und dringenden
Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen erfolgen.

Die Elternverantwortung muss sich ebenfalls am Kindes-
wohl als oberster Richtschnur orientieren. Wenn das Kin-
deswohl gefährdet ist, ist der Staat in Wahrnehmung seines
Wächteramts nach Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 GG nicht nur be-
rechtigt, sondern auch verpflichtet, die Pflege und Erzie-
hung des Kindes sicherzustellen. In diesen Fällen hat das
Grundrecht des Kindes auf Schutz vor Gefahren für sein
Wohl Vorrang. Unter diesen Voraussetzungen ist auch eine
Wegnahme des Kindes von den Personensorgeberechtigten
verhältnismäßig.

Zu Absatz 2
Die Vorschrift beschreibt die spezielle Aufgabe der Inobhut-
nahme, nämlich die Hilfestellung in einer akuten Krisen-
situation. Darüber hinaus regelt sie die sorgerechtlichen
Befugnisse des Jugendamts in Anlehnung an § 42 Abs. 1
Satz 2 bis 4 bisheriger Fassung.

Zu Absatz 3
Dem Sinn und Zweck der Vorschrift entsprechend hat das
Jugendamt im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 entweder den
Personensorgeberechtigten das Kind oder den Jugendlichen
zu übergeben, um ggf. mit ihnen zusammen Möglichkeiten
zur Bewältigung der Konfliktsituation zu entwickeln, oder
anderenfalls das Familiengericht einzuschalten.

Zu Absatz 4
Die Vorschrift regelt die Gründe für die Beendigung der In-
obhutnahme. Endet die Inobhutnahme nicht mit der Über-
gabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorgebe-
rechtigten, so wird sie über die Entscheidung des Familien-
gerichts hinaus bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über
die Gewährung von Hilfen weitergeführt, weil andernfalls
eine Lücke in der sozialpädagogischen Unterstützung ent-
steht, die angesichts der Gefährdungssituation nicht hinge-
nommen werden kann.

Zu Absatz 5
Die Befugnis zu freiheitsentziehenden Maßnahmen wird im
Hinblick auf den Schutz höherwertiger Rechtsgüter auf alle
Alternativen der Inobhutnahme nach Absatz 1 ausgedehnt.
Im Übrigen entspricht die Vorschrift § 42 Abs. 3 bisheriger
Fassung.

Zu Absatz 6
Die Vorschrift stellt klar, dass die Fachkräfte des Jugend-
amts nicht zur Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt
sind, sondern zu diesem Zweck die Polizei hinzuziehen
müssen.

Zu Nummer 17 (§ 43)
Folgeänderung aufgrund der Einbeziehung des Regelungs-
inhalts in § 42 n. F.

Zu Nummer 18 (§ 44)
Für die nach § 23 vermittelten Tagespflegepersonen wird
der Zweck des Erlaubnisvorbehalts durch die Eignungsprü-
fung erfüllt. Deshalb werden diese Personen analog zur
Regelung für die Vollzeitpflege vom Erlaubnisvorbehalt
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ausgenommen. Im Übrigen unterliegt die Kindertagespflege
dem Erlaubnisvorbehalt.

Zu Nummer 19 (§ 45)
Die Einbeziehung von Einrichtungen des Hotel- und Gast-
stättengewerbes in den Erlaubnisvorbehalt hat sich in der
Praxis als zu weitgehend erwiesen. Auch für solche Einrich-
tungen, die überwiegend der Aufnahme von Kindern und
Jugendlichen dienen (Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 Buchstabe b)
besteht kein generelles Bedürfnis für eine öffentliche
Kontrolle durch Behörden der Kinder- und Jugendhilfe. Die
Entscheidung, Kinder oder Jugendliche in Ferienzeiten in
eine solche Einrichtung zu schicken (z. B. sog. Reiterhöfe),
soll Eltern im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung vor-
behalten bleiben.

Zu Nummer 20 (§ 47)
Die jährliche Meldepflicht für Heime, in denen Kinder leben,
war im Zusammenhang mit der Neuordnung der Adoptions-
vermittlung im Jahre 1976 eingeführt worden. Damit sollte
insbesondere festgestellt werden, ob Kinder in Heimen fehl-
platziert sind und für eine Adoptionsvermittlung in Betracht
kommen. Diesem Anliegen wird jedoch seit der Neuord-
nung des Kinder- und Jugendhilferechts durch die Hilfepla-
nung (§ 36) Rechnung getragen. So ist das Jugendamt vor
und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb
der eigenen Familie im Einzelfall verpflichtet zu prüfen, ob
für das jeweilige Kind die Annahme als Kind in Betracht
kommt (§ 36 Abs. 1 Satz 2). Für eine schematische jährliche
Meldepflicht besteht damit kein Bedürfnis mehr.

Zu Nummer 21 (§ 50)
Folgeänderung zur Aufnahme der Regelung in § 8a.

Zu Nummer 22 (§§ 52a und 59)
Folgeänderung zur Streichung von § 1615e BGB im Rah-
men des Kindesunterhaltsgesetzes.

Zu Nummer 23 (§ 61)
Sozialdaten sind Daten, die von einer in § 35 SGB I genann-
ten Stelle erhoben oder verwendet werden. Die Träger der
freien Jugendhilfe gehören nicht zu diesen Stellen und erhe-
ben oder verwenden daher keine Sozialdaten, sondern per-
sonenbezogene Daten. Die Begriffe „Verarbeitung“ und
„Nutzung“ sind in dem Begriff der „Verwendung“ enthalten
(§ 67 Abs. 7 SGB X). Die geänderte Fassung von § 61 Abs. 4
trägt dem Rechnung und stellt klar, dass die Träger der
freien Jugendhilfe zu verpflichten sind, mit ihrer Klientel
eine Vertraulichkeit im Umgang mit personenbezogenen
Daten zu vereinbaren, die den gesetzlichen Vorgaben für die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe entspricht.

Zu Nummer 24 (§ 62)
Hinsichtlich einer Datenerhebung bei Dritten waren die Be-
fugnisse im Kontext von Kindeswohlgefährdungen zu eng.
Die in Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe d bisheriger Fassung er-
wähnte Erforderlichkeit für eine gerichtliche Entscheidung
als Voraussetzung für die Gewährung einer Leistung nach
dem SGB VIII hat den Erfordernissen der Risikoabschät-
zung bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung

nur zum Teil Rechnung tragen können. Dies soll durch die
in Absatz 3 neu eingefügten Nummern 4 und 5 behoben
werden, wobei Nummer 4 insbesondere die Fälle betrifft, in
denen die Personensorgeberechtigten an der Risikoabschät-
zung bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung
nicht mitwirken und Nummer 5 insbesondere bei der Infor-
mationsgewinnung im Rahmen von Anhaltspunkten für
einen sexuellen Missbrauch Bedeutung erlangen dürfte.

Zu Nummer 25 (§ 63)

Durch das Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzge-
setzes und anderer Gesetze vom 18. Mai 2001 (BGBl. I
S. 904) wurde auch im SGB X die grundlegende Unter-
scheidung zwischen Dateien und Akten aufgegeben. Die
Änderung in § 63 Abs. 1 und 2 Satz 1 trägt dem Rechnung.

Zu Nummer 26 (§ 64)

Die Ersetzung von Absatz 2 dient der besseren Verständ-
lichkeit der Norm. Sie enthält keine inhaltlichen Änderun-
gen.

Es wird im neuen Absatz 2a klargestellt, dass das Gebot zur
Anonymisierung und Pseudonymisierung beim Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte und auch bei einem sonstigen
Austausch mit externen Fachkräften gilt. Insbesondere bei
einer Risikoabschätzung nach § 8a Abs. 1 ist im jeweiligen
Einzelfall zu prüfen, ob eine Risikoabschätzung auch in
anonymisierter und/oder pseudonymisierter Form erfolgen
kann.

Zu Nummer 27 (§ 65)

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 trägt der Streichung
von § 50 Abs. 3 und der Einfügung seines Regelungsinhalts
in § 8a Abs. 3 Satz 2 Rechnung.

In der Literatur waren Bedenken geäußert worden (Maas
NDV 2001, 281 [284 f.]), die Änderungen in § 67 Abs. 12,
§§ 67a, 67b SGB X im Zuge der Umsetzung der Richtlinie
95/46/EG (ABl. EG Nr. L 281, S. 31) stünden im Wider-
spruch zu den Regelungen im SGB VIII. Dem Gesetzgeber
war es unbenommen, in § 65 SGB VIII einen weitergehen-
den Schutz der in § 67 Abs. 12 SGB X als „besondere Arten
personenbezogener Daten“ bezeichneten Sozialdaten zu
normieren. Die Neufassung soll die bessere Verständlichkeit
der Zusammenhänge zwischen den allgemeinen Vorgaben
im SGB X und der spezialgesetzlichen Regelung in § 65
SGB VIII fördern.

Nach seiner bisherigen Fassung war im Bereich der sog.
anvertrauten Sozialdaten eine Datenübermittlung nach
einem Zuständigkeitswechsel innerhalb eines Jugendamts
oder von einem Träger der örtlichen Jugendhilfe zu einem
anderen nur möglich, wenn die Personen, durch welche die
Informationen anvertraut wurden, eingewilligt haben (Num-
mer 1), die Anrufung des Familien- oder Vormundschafts-
gerichts nach § 50 Abs. 3 erforderlich war (Nummer 2) oder
ein rechtfertigender Notstand im Sinne von § 203 Abs. 1
i. V. m. § 34 StGB vorlag (Nummer 3).

Bei Vorliegen von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlge-
fährdung im Sinne des § 1666 Abs. 1 BGB, die noch keine
Anrufung des Familien- bzw. Vormundschaftsgerichts und
auch nicht den Schluss auf eine gegenwärtige, nicht anders
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abwendbare Gefahr im Sinne des § 34 StGB gerechtfertigt
haben, erschien dieses Ergebnis unbefriedigend. Hinweise,
die für eine Risikoeinschätzung wertvoll sind, gehen damit
verloren. Im Interesse eines effektiven Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen bei Anhaltspunkten für eine Kindes-
wohlgefährdung wird die Befugnis zur Weitergabe anver-
trauter Daten erweitert.

Zu Nummer 28 (§ 67)
Auf die Begründung zu Nummer 24 (§ 63) wird verwiesen.

Zu Nummer 29 (§ 68)
Wegen der Streichung der Wörter „in Akten und auf sonsti-
gen Datenträgern“ wird auf die Begründung zu Nummer 24
(§ 63) verwiesen.
§ 68 SGB VIII blieb bei der Verabschiedung des Beistand-
schaftsgesetzes vom 4. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2846)
unverändert. Dies hat zu Problemen bei der Frage nach einer
Datenweitergabe nach Beendigung der Beistandschaft ge-
führt. Der Elternteil, der die Beistandschaft beantragt hat
und die ganze Zeit uneingeschränkt sorgeberechtigt geblie-
ben ist, konnte nach § 68 Abs. 3 SGB VIII der bisherigen
Fassung selbst keine Kenntnis über die zu seiner Unterstüt-
zung erhobenen Sozialdaten erlangen. Dies führte zu teil-
weise erheblichen Problemen bei der weiteren Realisierung
der Unterhaltsansprüche der Kinder und Jugendlichen (vgl.
DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2001, 277 u. 346; Piontek
JAmt 2001, 346). Dem wird nunmehr dadurch Rechnung
getragen, dass während der Minderjährigkeit der Elternteil,
der die Beistandschaft beantragt hatte, ein eigenes Recht auf
Kenntnis der im Jugendamt gespeicherten Beistandschafts-
daten erhält.

Zu Nummer 30 (§ 69)
Die Änderung soll dem Bedürfnis der Länder Rechnung
tragen, die Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang
mit der Kindertagesbetreuung den kreisangehörigen
Gemeinden und Gemeindeverbänden zu übertragen. Sie
greift damit Vorschläge der Jugendministerkonferenz am
13./14. Mai 2004 in Gütersloh sowie der Entschließung des
Bundesrates zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – Entlastung
der Kommunen und Länder im Bereich der Jugendhilfe
(Bundesratsdrucksache 222/04) auf.

Zu Nummer 31 (§ 72a)
Die Vorschrift konkretisiert den unbestimmten Rechtsbe-
griff „persönliche Eignung“ in § 72 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII.
Ihr liegt der Gedanke zugrunde, dass bestimmte Personen
aufgrund ihres bisherigen Verhaltens als nicht geeignet gel-
ten, Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe wahrzuneh-
men. Praxisfälle belegen, dass beispielsweise Personen mit
sog. pädophilen Neigungen sich ganz bewusst und zielge-
richtet solche Arbeitsfelder suchen, die ihnen die Möglich-
keit der Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen
verschaffen (vgl. Enders, Ursula, „Das geplante Verbrechen
– Sexuelle Ausbeutung durch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Institutionen“, Köln 2002).
Um einen umfassenden Schutz der Kinder und Jugendlichen
zu gewährleisten, bedarf es aber nicht nur einer Intervention

nach einer bereits begangenen Straftat, sondern auch einer
effektiven Prävention. Erforderlich sind daher Maßnahmen,
die verhindern, dass einschlägig vorbestrafte Personen über-
haupt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten kön-
nen. Das gilt sowohl für die öffentliche als auch für die freie
Jugendhilfe sowie die sonstigen Leistungserbringer.

Insbesondere sind Personen, die rechtskräftig wegen Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174
bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e StGB verurteilt worden
sind, für die Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder-
und Jugendhilfe persönlich ungeeignet. Aber auch Perso-
nen, die rechtskräftig wegen der Verletzung der Fürsorge-
und Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 16 Jah-
ren nach § 171 StGB oder wegen Misshandlung von
Schutzbefohlenen nach § 225 StGB sowie Personen, die
rechtskräftig wegen einer Straftat nach dem Jugendschutz-
gesetz oder dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der
Länder verurteilt worden sind, sollen nicht mit Aufgaben in
der Kinder- und Jugendhilfe betraut werden. Diese Personen
gelten aufgrund ihres bisherigen Verhaltens ebenfalls als
nicht geeignet, Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe
wahrzunehmen.

Zwar kann mit einer Regelung, die an rechtskräftige Verur-
teilungen anknüpft, nicht umfassend verhindert werden,
dass beispielsweise Personen mit sog. pädophilen Neigun-
gen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eingestellt wer-
den. Die Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung der
persönlichen Eignung kann aber eine Abschreckungswir-
kung auf potenzielle Bewerber haben. Das Bewusstsein,
dass die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei
Bewerbungen die Vorlage von Führungszeugnissen verlan-
gen, kann einschlägig vorbestrafte Personen bereits davon
abhalten, sich auf Stellen in der Kinder- und Jugendhilfe zu
bewerben.

Zu Nummer 32 (§ 74a)

Hinsichtlich der Finanzierung von Tageseinrichtungen ha-
ben sich in den Ländern Finanzierungsformen herausgebil-
det, die von den beiden im SGB VIII geregelten Systemen,
nämlich der Förderungsfinanzierung (§ 74) und der Entgelt-
finanzierung (§§ 78a ff.) abweichen. Soweit die Förde-
rungsfinanzierung zur Anwendung kommt, passen weder
die Voraussetzungen noch die Ausübung pflichtgemäßen
Ermessens seitens des Jugendamts für die rechtlichen Rah-
menbedingungen bei Tageseinrichtungen. Die Vorschrift
stellt daher klar, dass die bundesrechtlichen Regelungen für
die Finanzierung von Tageseinrichtungen nicht zur Anwen-
dung kommen. Damit wird den Ländern auch die Möglich-
keit eröffnet, den Bau und den Betrieb von Tageseinrichtun-
gen in Betrieben aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen.

Zu Nummer 33 (§ 76)

Folgeänderung zur Streichung von § 43 und der systemati-
schen Neufassung von § 42.

Zu Nummer 34 (§ 78a)

Neben einer Folgeänderung zur Streichung von § 43 und der
systematischen Neufassung von § 42 enthält die Regelung
eine Ergänzung hinsichtlich des Anwendungsbereichs der
§§ 78a ff. Einbezogen werden auch solche stationäre und
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teilstationäre Hilfen zur Erziehung, die nicht auf der Grund-
lage der §§ 33 bis 35, sondern unmittelbar auf der Grund-
lage des § 27 gewährt werden.

Zu Nummer 35 (§ 78b)

Zur Qualifizierung intensivpädagogischer Maßnahmen im
Ausland ist neben anderen gesetzgeberischen Schritten
(siehe Änderungen zu § 27 und § 36) insbesondere eine
stärkere Angebotssteuerung erforderlich. Vielfach werden
für die Durchführung intensivpädagogischer Projekte im
Ausland Träger herangezogen, die sich jeder Kontrolle im
Inland entziehen, da sie ihren Sitz im Ausland haben.
Dadurch kann der Schutz der betroffenen Kinder und
Jugendlichen im Ausland nicht gewährleistet werden. Künf-
tig sollen intensivpädagogische Projekte im Ausland (sog.
Stand- und Reiseprojekte), die in der Regel nur Teil einer
auf längere Zeit ausgerichteten Hilfe im Inland sind, grund-
sätzlich nur noch von anerkannten Trägern der Jugendhilfe
(§ 75) oder Trägern einer Einrichtung, die der Aufsicht der
zuständigen Landesbehörden (Landesjugendämter) nach
den §§ 45 ff. unterliegt und in der Hilfe zur Erziehung (den
§§ 27 ff.) erbracht wird, durchgeführt werden dürfen. Darü-
ber hinaus müssen für solche Projekte wegen der hohen An-
forderungen an die fachliche Kompetenz künftig zwingend
Fachkräfte im Sinne von § 72 Abs. 1 eingesetzt werden.
Schließlich setzt die erfolgreiche Durchführung der Projekte
die Bereitschaft zur Kooperation mit den Behörden und den
deutschen Vertretungen im Ausland voraus.

Zu Nummer 36 (§ 86)

Die Sonderzuständigkeit in Absatz 6 für die Hilfe zur Erzie-
hung in Vollzeitpflege hat sich in der Praxis nicht bewährt.
Sie führt häufig zu einem Zuständigkeitswechsel und löst
damit weitere Kostenerstattungsverfahren aus. Im Hinblick
auf die unterschiedlichen fachlichen Konzepte der Pflege-
kindschaft in den einzelnen Jugendämtern sowie die örtlich
unterschiedliche Bemessung des Pflegegelds führt jeder Zu-
ständigkeitswechsel zu Irritationen für die Pflegeeltern und
das Pflegekind und belastet damit den Hilfeprozess. Den
Forderungen der Praxis entsprechend wird diese Regelung
deshalb aufgehoben. Primärer Anknüpfungspunkt für die
örtliche Zuständigkeit bleibt damit – wie bei der Heimerzie-
hung – auch bei einer Vollzeitpflege, die auf Dauer angelegt
ist und mit einem dauerhaften Verbleib des Kindes in dersel-
ben Pflegefamilie einhergeht, der gewöhnliche Aufenthalt
der Eltern. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass ge-
rade Herkunftseltern häufig umziehen. Um zu vermeiden,
dass damit verbundene Zuständigkeitswechsel die Kontinui-
tät der Betreuung der Pflegefamilie erschweren und Irrita-
tionen auf Seiten der Pflegeeltern und des Pflegekindes ent-
stehen, kann es angezeigt sein, dass nach einem Zuständig-
keitswechsel die weitere Beteiligung des Jugendamts am
Ort der Pflegestelle im Hinblick auf die Betreuung der Pfle-
gefamilie vereinbart wird.

Um jedoch für die Pflegeverhältnisse, bei denen eine Zu-
ständigkeit nach § 86 Abs. 6 bisherige Fassung besteht,
keine unerwarteten Zuständigkeitsfolgen zu schaffen, ist mit
der Neufassung der Norm eine Übergangsregelung geschaf-
fen worden, die bestehende Pflegeverhältnisse in ihrem Ver-
trauen auf die geltende Zuständigkeit dauerhaft schützt.

Zu Nummer 37 (§ 87)
Folgeänderung des Wegfalls von § 43 und der systemati-
schen Neufassung von § 42.

Zu Nummer 38 ( § 89a)
Folgeänderung des Wegfalls der Sonderzuständigkeit nach
§ 86 Abs. 6 bisherige Fassung für Neufälle.

Zu Nummer 39 (§ 89b)
Folgeänderung zur Streichung von § 43 und der systemati-
schen Neufassung von § 42.

Zu Nummer 40 (§ 89e)
Durch die Einfügung von Satz 2 wird klargestellt, dass eine
nach Satz 1 begründete Erstattungspflicht auch dann beste-
hen bleibt, wenn eine Leistung nach § 86a Abs. 4 über die
Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus weitergeführt wird
oder sich eine Hilfe für junge Volljährige nach § 41 an eine
Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 ff. bzw. Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach
§ 35a anschließt und sich die Zuständigkeit zuvor nach dem
gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, des
Kindes oder des Jugendlichen richtete.

Zu Nummer 41 (§ 89f)
Im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt ist im parlamentarischen Verfahren
eine inhaltsgleiche Regelung über die Einschränkung des
Kostenersatzes in das SGB XII und das SGB VIII eingefügt
worden. Diese betrifft aber nicht die Kostenerstattung zwi-
schen den Leistungsträgern, hier also Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe, sondern den Kostenersatz des Leistungs-
berechtigten gegenüber dem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Für eine derartige Bestimmung besteht im Kon-
text der Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
kein Regelungsbedarf. Absatz 3 wird daher aufgehoben.

Zu den Nummern 42 und 43 (Überschrift des Achten
Kapitels und seines Ersten
Abschnitts)

Wegen der Neuordnung der Heranziehung zu den Kosten in
den §§ 90 bis 97b sind auch die Überschriften des Achten
Kapitels und seines Ersten Abschnitts entsprechend anzu-
passen.

Zu Nummer 44 (§ 90)
Das Verhältnis zwischen der Heranziehung nach § 90 und
nach den §§ 91 ff. wird neu geordnet. So wird die Heranzie-
hung zu einem Kostenbeitrag bei ambulanten und teilstatio-
nären Leistungen künftig abschließend in § 90 geregelt.

Zu Buchstabe a
Anpassung der Überschrift an den geänderten Regelungs-
inhalt.

Zu Buchstabe b
Die bisher unterschiedliche Berechnung der Elternbeiträge
für die Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 und die
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Kindertagespflege nach § 91 Abs. 2 wird aufgegeben.
Durch die Neuregelung werden die kommunalen Gebiets-
körperschaften auch ohne eine landesrechtliche Regelung in
die Lage versetzt, für die Elternbeiträge zur Kindertages-
pflege sozial gestaffelte Pauschalbeträge festzusetzen. Hin-
sichtlich der Höhe dieser Beträge können sie sich an denen
für die Tageseinrichtungen orientieren.
Weiterhin sieht die Vorschrift die Erhebung von Kostenbei-
trägen für teilstationäre Hilfen vor.

Zu Buchstabe c
Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Neuordnung der
Kostenheranziehung in den §§ 90 bis 94.

Zu Buchstabe d
Da die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
vor allem jungen Familien mit kleinen Kindern zugute
kommt, soll sie sich nicht negativ auf die Bemessung der
Elternbeiträge auswirken.

Zu Nummer 45 (Überschrift des Zweiten Abschnitts)
Anpassung der Überschrift an den geänderten Regelungs-
inhalt.

Zu Nummer 46 (§§ 91 bis 94)

Zu § 91
Die Neufassung der Vorschrift enthält einen abschließenden
Katalog derjenigen Leistungen, zu denen nach Maßgabe der
folgenden Vorschriften eine Beteiligung an den Kosten vor-
gesehen ist. Die Heranziehung zu ambulanten und teilstatio-
nären Hilfen wird künftig abschließend in § 90 geregelt.
Ersetzt wird auch § 96, der durch die Konzentration der
Heranziehung auf den öffentlichen Kostenbeitrag (§ 92)
entfällt. Der Kreis der Kostenschuldner wird künftig in § 92
geregelt. Insgesamt wird damit der Bereich der Leistungen,
bei denen eine Kostenbeteiligung erfolgt, gegenüber dem
geltenden Recht nicht ausgeweitet. Der Umfang der Heran-
ziehung wird in § 94 bestimmt.

Zu § 92
Die dem Sozialhilferecht nachgebildete Unterscheidung
zwischen ergänzender Hilfe, erweiterter Hilfe nach pflicht-
gemäßem Ermessen im Einzelfall und erweiteter Hilfe kraft
Gesetzes ist in der Jugendhilfe ohne Bedeutung, weil hier in
der Praxis Leistungen nur in Form der erweiterten Hilfe ge-
währt werden. Deshalb wurde der bisherige Regelungsinhalt
des § 92 gestrichen. Die Realisierung des Nachrangs der
Kinder- und Jugendhilfe ergibt sich abschließend aus § 10.
In dieser und den nachfolgenden Vorschriften wird künftig
die Heranziehung der Kostenschuldner zu den Kosten
stationärer Leistungen der Jugendhilfe sowie vorläufiger
Maßnahmen nach § 42 systematisch neu geregelt und im
Hinblick auf die Kostenberechnung wesentlich vereinfacht.
Die Aufteilung in drei verschiedenen Formen der Heranzie-
hung aus dem Einkommen (öffentlich-rechtlicher Kosten-
beitrag, Übergang des Unterhaltsanspruchs kraft Gesetzes
und Überleitung des Unterhaltsanspruchs) wird zugunsten
einer öffentlich-rechtlichen Heranziehung durch Kostenbei-
trag in allen Fällen aufgegeben. Sowohl die Leistungsge-

währung als auch die Heranziehung zu den Kosten der ge-
währten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen werden
damit ausschließlich nach öffentlichem Recht beurteilt und
der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte unterstellt. Ziel
ist die Entflechtung des bislang überaus komplizierten Zu-
sammenspiels unterhaltsrechtlicher und sozialrechtlicher
Bestimmungen in diesem Bereich. Zu materiellen Wer-
tungswidersprüchen mit dem Unterhaltsrecht führt die Ent-
flechtung nicht. § 10 Abs. 2 sieht ausdrücklich vor, dass die
durch die Jugendhilfe eingetretene Bedarfsdeckung bei der
Berechnung des Unterhalts (mindern) zu berücksichtigen
ist. Um zu verhindern, dass ein Unterhaltspflichtiger seiner
Barunterhaltspflicht in unveränderter Höhe nachkommt,
aber für den gleichen Zeitraum mit einem Kostenbeitrag be-
lastet wird, hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (in
Anlehnung an § 94 Abs. 3 SGB XII und § 7 Abs. 2 UVG)
die Pflicht, den Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtigen
über die Gewährung der Leistung zu unterrichten und über
die Folgen für die Unterhaltspflicht aufzuklären.

Zu Absatz 1
Die Vorschrift benennt den Kreis der Kostenschuldner im
Einklang mit dem bisherigen Recht und bezieht auch dieje-
nigen Personen ein, die bisher im Rahmen der Überleitung
von Unterhaltsansprüchen erfasst worden waren (§ 96 der
bisherigen Fassung).

Zu Absatz 2
Die Vorschrift bestimmt, dass die Heranziehung künftig
ausschließlich öffentlich-rechtlich durch Kostenbescheid
erfolgt und ersetzt Absatz 1 der bisherigen Fassung. Die
aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen den Leistungsbescheid ist über § 80 Abs. 2
Nr. 1 VwGO ausgeschlossen.

Zu Absatz 3
Diese Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt, ab dem der Kos-
tenbeitrag bei den Kostenschuldnern erhoben werden darf.
Da die Erhebung von Kostenbeiträgen Folgen für die Unter-
haltspflicht haben kann, wird das Jugendamt zu einer ent-
sprechenden Aufklärung verpflichtet.

Zu Absatz 4
Die Vorschrift ersetzt Absatz 6 Satz 2 der bisherigen Fas-
sung. Sie gibt den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
künftig größere Ermessenspielräume hinsichtlich des Abse-
hens von der Heranziehung (Satz 2).

Zu Absatz 5
Satz 1 trägt der gestuften unterhaltsrechtlichen Verpflich-
tung der Eltern Rechnung. Satz 2 entspricht § 93 Abs. 6
Satz 1 der bisherigen Fassung.

Zu § 93
Die Vorschrift regelt die Berechnung des Einkommens für
die Heranziehung nach den §§ 91 ff. und ersetzt insoweit
§ 93 Abs. 4.
Der Verweis auf den Einkommensbegriff des BSHG bzw.
SGB XII wird aufgegeben. Stattdessen sieht die Vorschrift



Drucksache 15/3676 – 42 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

eine eigenständige Definition vor, die sich zwar an den Vor-
schriften des Sozialhilferechts orientiert, aber eine schnel-
lere und einfachere Berechnung des bereinigten Einkom-
mens als Grundlage für den Kostenbeitrag ermöglicht. Dies
gilt insbesondere für die pauschale Absetzung von Belas-
tungen nach Absatz 4.

Zu § 94

Die Vorschrift regelt den Umfang der Heranziehung der in
§ 92 genannten Kostenschuldner und ersetzt insoweit § 93
Abs. 2 und 3, § 94 und § 96.

Zu Absatz 1

In Anlehnung an § 87 Abs. 1 SGB XII richtet sich die Höhe
der Heranziehung aus dem Einkommen danach, was dem
Kostenschuldner in angemessenem Umfang zuzumuten ist.
In den nachfolgenden Absätzen werden einzelne Kriterien
zur Ausfüllung des unbestimmten Gesetzesbegriffs „ange-
messen“ vorgegeben. Die Obergrenze der Heranziehung bil-
det – wie nach geltendem Recht – der tatsächliche Aufwand.
Insbesondere in den Fällen, in denen mehrere Kostenschuld-
ner zu den Kosten einer Leistung herangezogen werden,
kann diese Obergrenze erreicht oder überschritten werden.
Für solche Fälle sehen Satz 3 und Satz 4 ein Rangverhältnis
zwischen den verschiedenen Kostenschuldnern vor. Bei
Minderjährigen (Kindern und Jugendlichen) wird im Hin-
blick auf den Leistungszweck der Hilfe zur Erziehung, der
Förderung und Unterstützung elterlicher Erziehungsverant-
wortung, dem Kostenbeitrag der Eltern ein Vorrang vor dem
des Kindes oder Jugendlichen eingeräumt. Bei Volljährigen
geht ihre Verpflichtung zum Kostenbeitrag der Verpflich-
tung der Eltern vor.

Zu Absatz 2

Die Höhe der Kostenbeiträge der Elternteile, die vor Beginn
der Hilfe mit dem Kind oder Jugendlichen zusammen leb-
ten, ist bisher auf der Grundlage von § 94 Abs. 2 den Tabel-
len der Oberlandesgerichte für den Kindesunterhalt mit spe-
zifischen Abschlägen entnommen worden. Diese vom Bun-
desverwaltungsgericht akzeptierte Praxis hatte nicht nur den
Nachteil, dass sie nur für Elternteile, die vor Beginn der
Hilfe mit dem Kind zusammenlebten, und für bestimmte
Hilfearten Anwendung finden konnte (§ 94 Abs. 1 und 2 der
bisherigen Fassung). Sie führte auch zur Anwendung unter-
haltsrechtlicher Regelungen in öffentlich-rechtlichen Ver-
fahren zur Heranziehung durch Kostenbeitrag mit der Folge,
dass nun neben den Zivilgerichten auch Verwaltungsge-
richte mit unterhaltsrechtlichen Fragen befasst waren. Im
Interesse einer klaren Trennung von privatrechtlichem Un-
terhaltsrecht und öffentlich-rechtlicher Heranziehung sieht
der Entwurf eine eigenständige öffentlich-rechtliche Bemes-
sung des Kostenbeitrags vor.

Den Maßstab für die Heranziehung bildet die Angemessen-
heit der Belastung für jeden einzelnen Elternteil. Dabei wird
hinsichtlich der Höhe der Beiträge nach der Zahl der Unter-
haltsberechtigten differenziert sowie danach, ob die Eltern
zusammenleben. Da die Bemessungsgrundlage für die Kos-
tenbeiträge künftig nicht mehr die ersparten Aufwendungen
bzw. die modifizierten Beträge aus den Unterhaltstabellen
sind, eröffnet die Vorschrift größere Spielräume bei der Her-

anziehung insbesondere für Eltern mit höherem Einkommen
und trägt damit ihrer Leistungsfähigkeit bzw. ihrer Pflicht
zur Selbsthilfe besser Rechnung. Schließlich wird der Kin-
dergeldvorteil bei der Heranziehung entsprechend dem steu-
errechtlichen Modell ausgeglichen.

Zu Absatz 3

In den Fällen, in denen der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Eltern-
hauses gewährt (insbesondere im Heim oder in einer Pflege-
familie), stellt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch
den Lebensunterhalt des Kindes sicher (§ 39). In den Fällen,
in denen Eltern über kein nach § 94 einzusetzendes Einkom-
men verfügen, erscheint es unbillig, ihnen den Kindergeld-
vorteil zu belassen. Deshalb wird in diesen Fällen bestimmt,
dass ein Kostenbeitrag in Höhe des Kindergelds zu fordern
ist. Hilfsweise kann das Jugendamt einen Kostenerstat-
tungsanspruch nach § 74 Abs. 2 des Einkommensteuerge-
setzes geltend machen.

Zu Absatz 4

Die bereits nach geltendem Recht zulässige Pauschalierung
der Kostenbeiträge (§ 94 Abs. 2 Satz 2 der bisherigen Fas-
sung) soll für die Kostenbeiträge der Eltern, Ehegatten und
Lebenspartner junger Menschen künftig allgemeinverbind-
lich durch Rechtsverordnung erfolgen. Die Beträge sollen
im Rhythmus und entsprechend der Steigerungsrate der Re-
gelbeträge für den Kindesunterhalt fortgeschrieben werden.

Zu Absatz 5

Für die Heranziehung junger Menschen (Kinder, Jugend-
licher und junger Volljähriger) sowie der Leistungsberech-
tigten nach § 19 sieht die Vorschrift – Empfehlungen der ge-
genwärtigen Praxis folgend – eine Heranziehung in Höhe
von 80 Prozent des bereinigten Einkommens vor. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass der Lebensunterhalt dieser Perso-
nen bei allen kostenbeitragspflichtigen Leistungen durch
den Träger der öffentlichen Jugendhilfe sichergestellt wird
(§ 39).

Zu Nummer 47 (§ 96)

Durch die Konzentration der Heranziehung auf den öffent-
lich-rechtlichen Kostenbeitrag sind Regelungen über die
Überleitung von Ansprüchen gegen eine nach bürgerlichem
Recht unterhaltspflichtige Person entbehrlich.

Zu Nummer 48 (§ 97a)

Zu Buchstabe a

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Neuordnung der
Kostenheranziehung in den §§ 90 bis 94.

Zu Buchstabe b

Zur erleichterten Umsetzung von § 39 Abs. 6 (Anrechnung
des Kindergelds zur Hälfte bzw. zu einem Viertel) werden
Pflegeeltern zur Auskunft über die Kindergeldberechtigung
und die Position des Pflegekindes in der Altersreihenfolge
verpflichtet.
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Zu Buchstabe c

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Neuordnung der
Kostenheranziehung in den §§ 90 bis 94.

Zu Nummer 49 (§ 97b, § 97c)

Zu § 97b

Die Vorschrift bestimmt, dass für Altfälle auch nach
In-Kraft-Treten der neuen Vorschriften die bisher geltenden
Regelungen bis zur Beendigung der Hilfe Anwendung fin-
den, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2005.

Zu § 97c

Durch Einführung eines Landesrechtsvorbehalts soll den
kommunalen Gebietskörperschaften die Erhebung von Ge-
bühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung bestimmter Dienstleistungen (z. B. Beurkundung und
Beglaubigung) ermöglicht werden.

Zu Nummer 50 (§ 98)

Im Hinblick darauf, dass die Vaterschaftsanerkennung so-
wohl beim Jugendamt als auch beim Standesamt (§ 29a
PStG), Amtsgericht (§ 62 BeurkG) und Notar (§ 20 BNotO)
beurkundet sowie zur Niederschrift des Gerichts erklärt
werden kann (§ 641c ZPO), liefert die Statistik der Kinder-
und Jugendhilfe keine aussagekräftigen Daten. Sie wird des-
halb gestrichen. Im Katalog der Erhebungen werden wegen
der gewachsenen politischen Bedeutung statt dessen die
neuen Tatbestände „Kinder in Tageseinrichtungen“, „Kinder
in Kindertagespflege“ sowie „Plätze in Tageseinrichtungen
und in Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren für
die Dauer des Übergangszeitraums nach § 24a“ eingeführt.

Zu Nummer 51 (§ 99)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die bisher in den Nummern 1, 2 und 3 integrierten Merk-
male zur Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche werden künftig auf der Grundlage eines
eigenständigen Erhebungskonzepts erhoben, da auf der
Grundlage der derzeit geregelten Erhebungsmerkmale keine
sinnvollen Ergebnisse zu erwarten sind. Das neue Erhe-
bungskonzept ist mit Experten aus den Ländern und Kom-
munen abgestimmt worden.

In Nummer 1 Buchstabe b wird der Geburtsmonat der Hilfe-
empfänger als Erhebungsmerkmal aufgenommen. Damit
kann das Alter künftig präzise ermittelt werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Folgeänderung zur Streichung von § 43 und Neufassung des
§ 42.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Mit der Änderung wird ein Redaktionsversehen bei der letz-
ten Gesetzesänderung beseitigt.

Zu den Buchstaben d (Absatz 7) und e (Absätze 7a und
7b)

In Absatz 7 werden künftig die Erhebungsmerkmale für die
Erhebung der in den Tageseinrichtungen betreuten Kinder,
in Absatz 7a diejenigen für Kinder in öffentlich geförderter
Kindertagespflege geregelt. Soweit für die Kindertages-
pflege eine Pflegeerlaubnis erteilt wird, wird sie bereits über
Absatz 5 erfasst.

Durch die Einfügung des Merkmals „Rechtsform“ in
Absatz 7 können künftig die unterschiedlichen Strukturen
der Leistungsanbieter besser erfasst werden.

In Absatz 7b werden künftig Erhebungsmerkmale für die
Erhebung sowohl der tatsächlich vorhandenen Plätze in
Kindertagespflege als auch der zur Erfüllung der Bedarfs-
kriterien nach § 24 Abs. 3 erforderlichen Plätze in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege geregelt. Die Zahl der
vorhandenen Plätze in Tageseinrichtungen wird im Rahmen
der Erhebung über die Kinder und tätigen Personen in
Tageseinrichtungen nach Absatz 7 Nr. 1 Buchstabe b erho-
ben. Der neu eingefügte Absatz 7b steht in Zusammenhang
mit der Pflicht zur jährlichen Bilanzierung des Ausbaufort-
schritts nach § 24a und stellt sicher, dass die nach dieser
Übergangsregelung ermittelten Daten einer statistischen
Verwertung zugänglich gemacht werden.

Zu Buchstabe f (Absatz 9)

Folgeänderung zur Einführung der neuen Statistik über Kin-
der in Tageseinrichtungen (Buchstabe d).

Zu Nummer 52 ( § 101)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Durch die Änderung wird für die neue Statistik über Kinder
in Tageseinrichtungen das Startjahr 2005, über Kinder in
Kindertagespflege sowie Plätze in Tageseinrichtungen und
Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren das Startjahr
2006 festgelegt.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Durch die Änderung wird der Erhebungsmodus bei den er-
zieherischen Hilfen außerhalb des Elternhauses geändert.
Die Auswertung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre
hat gezeigt, dass das zurzeit praktizierte Verfahren der ma-
nuellen Fortschreibung der bis zum Jahresende bestehenden
Hilfen zwischen den in Fünfjahresabständen erfolgenden
Bestandserhebungen zu fehleranfällig ist und starke Abwei-
chungen produziert. Daher soll die Bestandserhebung zu-
künftig jedes Jahr durchgeführt werden. Zum Ausgleich des
Mehraufwands kann auf die eigenständige Erfassung der
begonnenen Hilfen verzichtet werden, da diese Angaben aus
den gemeldeten beendeten und am Jahresende bestehenden
Hilfen ermittelt werden können.

Außerdem wird als Erhebungsdatum für Kinder in Tages-
einrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertages-
pflege sowie für Plätze in Tageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege für Kinder unter drei Jahren der 15. März jeden
Jahres bestimmt.
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Zu Nummer 53 (§ 102)
Durch die einzelnen Änderungen wird die Auskunftspflicht
auch auf die neuen Erhebungen über Kinder in Tagesein-
richtungen sowie in öffentlich geförderter Kindertages-
pflege ausgedehnt.

Zu Nummer 54 (§ 104)
Die Vorschrift enthält eine Folgeänderung zur Streichung
von § 47 Abs. 2 und 3. Weiterhin wird die Bußgeldvor-
schrift der Nummer 3 neu gefasst, um die in § 47 Satz 1 ent-
haltene Anzeigepflicht in der Sanktionsnorm sprachlich dar-
zustellen und diese an die heute im Nebenstrafrecht übliche
Bewehrungstechnik anzupassen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch)

Durch die Änderung werden Kinder in Tagespflegestellen in
den Kreis der versicherten Personen der gesetzlichen Un-
fallversicherung einbezogen, die vom örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe vermittelt wurden. Sie werden da-
mit den bereits nach geltendem Recht versicherten Kindern
in Tageseinrichtungen gleichgestellt.
Durch die Bezugnahme auf § 23 SGB VIII wird sicherge-
stellt, dass nur die Kinder zum versicherten Personenkreis
gehören, deren Tagespflegepersonen beim Träger der Ju-
gendhilfe oder durch diesen beauftragten Stellen registriert
sind und sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz, die
ihnen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sowie ihre
Kooperationsbereitschaft mit Eltern und anderen Tagespfle-
gepersonen als geeignet erweisen.
Bislang sind nur Kinder in Tageseinrichtungen gesetzlich
unfallversichert. Durch die Änderung werden Kinder in Ta-
gespflegestellen, die vom örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe vermittelt wurden, in den Kreis der versicherten
Personen in der gesetzlichen Unfallversicherung aufgenom-
men und damit den Kindern in Tageseinrichtungen gleich-
gestellt.

Zu Artikel 3 (Änderung des Bundeserziehungs-
geldgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Mit der
Gesetzesänderung vom 29. Dezember 2003, BGBl. I Nr. 68,
S. 3076, wurde im Bundeserziehungsgeldgesetz die Formu-
lierung „Inobhutnahme“ durch die Formulierung „Auf-
nahme bei der berechtigten Person“ ersetzt. In § 1 Abs. 3
Nr. 1 ist daher auch die Formulierung „Obhut des Anneh-
menden“ entsprechend zu ändern.

Zu Nummer 2 (§ 2)
Es wird geregelt, dass eine volle Erwerbstätigkeit im Sinne
von § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 nicht gegeben ist, wenn eine im
Sinne des § 23 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
– Kinder- und Jugendhilfe – geeignete Tagespflegeperson,
die nicht mehr als fünf Kinder in Kindertagespflege hat,
mehr als 30 Stunden pro Woche betreut.
Es wird klargestellt, dass es sich um eine Tagespflegeperson
handeln muss, die im Sinne des § 23 SGB VIII geeignet ist,

um so die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen und
Qualifikationen zu gewährleisten.

Die Regelung verhindert, dass Tagespflegepersonen ihren
Anspruch auf Erziehungsgeld verlieren, wenn sie während
der Betreuung des anspruchsbegründenden Kindes gleich-
zeitig bis zu fünf weitere Kinder in Kindertagespflege län-
ger als 30 Wochenstunden betreuen. Damit soll vermieden
werden, dass Tagespflegepersonen, nur um den Erziehungs-
geldanspruch zu erhalten, ihr Betreuungsangebot auf
30 Stunden wöchentlich begrenzen. Die gleichzeitige Be-
treuung des anspruchsbegründenden Kindes wurde nicht
ausdrücklich als Voraussetzung in den Gesetzestext aufge-
nommen, da diese sich bereits aus der Regelung des § 1
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ergibt.

Zu Nummer 3 (§ 6)

Zu Buchstabe a

Die Regelung ist eine Folgeänderung zu den Regelungen
des SGB II des Vierten Gesetzes über moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV). Da die Leistungsarten
Arbeitslosenhilfe und Eingliederungshilfe für Spätaussied-
ler zum 1. Januar 2005 entfallen werden, ist dies auch in den
Regelungen des Bundeserziehungsgeldgesetzes nachzuvoll-
ziehen; diese Leistungen sind bei der Aufzählung der Ent-
geltersatzleistungen zu streichen.

Diese Vorschrift sollte bereits als Folgeregelung zum
SGB II (Artikel 45 Nr. 2 des Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) am 1. Januar 2005 in
Kraft treten. Die damit intendierte Änderung des § 6 lief je-
doch ins Leere, da die zu ändernde Fassung selbst gerade
erst beschlossen und zum Zeitpunkt der Verkündung von
Hartz IV noch nicht verkündet war. Die im Rahmen von
Hartz IV beabsichtigte Änderung von § 6 wird daher erneut
vorgenommen.

Zu Buchstabe b

In § 6 Abs. 5 BErzGG wurde der Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag bisher als Abzugsposten in Euro ausgedrückt, daher
war bei Änderungen des Steuerrechts immer eine Folgeän-
derung des BErzGG notwendig. Mit der hier vorgeschlage-
nen dynamischen Verweisung werden Folgeänderungen in
Zukunft nicht mehr notwendig sein.

Zu Nummer 4 (§ 15)

Es wird geregelt, dass eine zulässige Erwerbstätigkeit wäh-
rend der Elternzeit vorliegt, wenn die im Sinne von § 23
SGB VIII geeignete Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder
in Kindertagespflege hat, auch wenn diese Tätigkeit die
Dauer von 30 Stunden pro Woche übersteigt.

Die Regelung verhindert, dass Tagespflegepersonen ihren
Anspruch auf Elternzeit verlieren, wenn sie während der
Betreuung des anspruchsbegründenden Kindes gleichzeitig
bis zu fünf Kinder in Kindertagespflege länger als 30 Wo-
chenstunden betreuen. Damit soll vermieden werden, dass
Tagespflegepersonen, nur um ihren Anspruch auf Elternzeit
– und damit auf ihren bisherigen Arbeitsplatz – zu erhalten,
ihr Betreuungsangebot auf 30 Stunden wöchentlich be-
grenzen. Die Voraussetzung der gleichzeitigen Betreuung
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des den Anspruch auf Elternzeit begründenden Kindes er-
gibt sich aus § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2.

Zu Artikel 4 (Neufassung des Achten Buches
Sozialgesetzbuch)

Die Vorschrift enthält die Erlaubnis zur Bekanntmachung
der neuen Fassung des SGB VIII durch das zuständige Bun-
desministerium.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes.

C. Finanzieller Teil

I. Ausgangslage

Im Hinblick auf die finanziellen Folgen, die durch dieses
Gesetz entstehen, nimmt der qualitätsorientierte und be-
darfsgerechte Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder eine
besondere Stellung ein. Die Finanzierung der gesetzlichen
Zielvorgaben, die zu Mehrkosten ansteigend von jährlich
621 Mio. Euro ab dem Jahre 2005 bis zu 1 765 Mio. Euro ab
dem Jahre 2011 führt, wird durch Entlastungen der Kommu-
nen von jährlich 2,5 Mrd. Euro gesichert. Mit der stärkeren
Beteiligung des Bundes an den Kosten des Arbeitslosengel-
des II auf der Grundlage des kommunalen Optionsgesetzes
(§ 46 Abs. 5 bis 10 SGB II) wird sichergestellt, dass die
Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der sich
aus ihm ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich
2,5 Mrd. Euro entlastet werden. Diese Entlastung der Kom-
munen dient der Stärkung ihrer Investitionskraft und dem
Ausbau der Kinderbetreuung (vgl. Bundestagsdrucksache
15/1516, S. 90, Entwurf eines Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt). Es wird erwartet, dass
die Kommunen von den 2,5 Mrd. Euro ab 2005 jährlich auf-
wachsend bis zum Jahre 2010 1,5 Mrd. Euro für den Ausbau
der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen verwenden.

Den Ausgaben in Höhe von 1 765 Mio. Euro, die in vollem
Umfang ab dem Jahre 2011 anfallen, stehen ab dem Jahr
2005 wirksame Einnahmen bzw. Entlastungen in Höhe von
219 Mio. Euro aus anderen Bereichen der Jugendhilfe ge-
genüber, so dass bis zum Jahre 2010 die Kosten von anfangs
(2005) 402 Mio. Euro auf 1 638 Mio. Euro jährlich anstei-
gen und ab dem Jahre 2011 eine Gesamtbelastung in Höhe
von 1 546 Mio. Euro jährlich eintritt.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der öffentlichen
Haushalte in den letzten Jahren und den kontinuierlich stei-
genden Ausgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
beschränken sich die Änderungen im Übrigen, soweit sie
überhaupt kostenrelevant sind, auf punktuelle, zum Teil ver-
fassungsrechtlich gebotene Leistungsverbesserungen für
spezifisch definierte Personengruppen. Die überwiegende
Zahl der Änderungen dient dem Ziel, die Steuerungskompe-
tenz der Jugendämter zu verbessern, den Nachrang der öf-
fentlichen Jugendhilfe auszubauen und die Kommunen
durch Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung zu ent-
lasten. Diese Änderungen werden nachhaltig kostenmin-
dernd wirken und das Leistungssystem stabilisieren.

II. Zu den einzelnen Positionen

1. Ausbau der Tagesbetreuung (§§ 22 bis 24a)

Der Schwerpunkt bei den Kostenfolgen liegt in den Re-
gelungen über den qualitätsorientierten und bedarfsge-
rechten Ausbau der Tagesbetreuung (§§ 22 bis 24a).

a) Der Kostenschätzung für diesen Ausbau liegen fol-
gende Annahmen zugrunde:

l Verbesserung der Versorgung auf ein bedarfsge-
rechtes Niveau zur Erfüllung der Kriterien nach
§ 24 Abs. 3 in den westdeutschen Bundesländern.
Um der regional unterschiedlichen Nachfrage im
Hinblick auf die in § 24 Abs. 3 genannten Kriterien
in den westdeutschen Bundesländern nachzukom-
men, werden rund 230 000 neue Betreuungsplätze
für Kinder unter drei Jahren im Jahre 2010 benö-
tigt. Derzeit ist in den westdeutschen Bundes-
ländern nur für etwa 67 000 bis 95 000 Kinder die-
ser Altersgruppe (je nach statistischen Erhebungs-
merkmalen) ein öffentlich finanziertes Betreu-
ungsangebot (in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege) vorhanden.

l Verhältnis des Betreuungsangebots in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege: 70 Prozent
zu 30 Prozent in den westlichen Bundesländern.
Diese Verteilung liegt der Modellrechnung zu-
grunde, ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Bei einem stärkeren Einsatz der Kindertagespflege
sinken die investiven Kosten und die jährlichen
Betriebskosten.

l Bruttobetriebskosten (Standardmodell) für den
Platz in einer Tageseinrichtung in den westdeut-
schen Bundesländern in Höhe von 12 000 Euro
jährlich; dieser Betrag ergibt sich aus den durch-
schnittlichen Kosten, die (innerhalb einer erhebli-
chen Spannbreite) gegenwärtig in den alten Bun-
desländern entstehen. Er ist das Ergebnis einer
Umfrage bei den obersten Landesjugendbehörden
zu den Bruttobetriebskosten für einen Platz für un-
ter Dreijährige in Ganztagsform, die Ende 2003
durchgeführt wurde. Aufgrund der unterschiedli-
chen Ansätze in den einzelnen Bundesländern
wurde für die Berechnung ein mittlerer Wert in
Höhe von 12 000 Euro zugrunde gelegt.

Nach einem in einigen Bundesländern bereits prak-
tizierten Konzept (Altersdifferenzierung), das zwi-
schen dem Betreuungsaufwand für Kinder unter
zwei Jahren und für Kinder im Alter von zwei Jah-
ren unterscheidet, werden durchschnittliche Brut-
tobetriebskosten in Höhe von 14 000 Euro für die
jüngeren Kinder und 10 500 Euro für die älteren
Kinder im Verhältnis 40 (für die unter Zweijähri-
gen) zu 60 (für die Zweijährigen) zugrunde gelegt.
Auch nach diesem Konzept liegen die Bruttobe-
triebskosten pro Platz in derselben Höhe wie im
Standardmodell.

l Kosten eines Betreuungsplatzes in Kindertages-
pflege („Tagesmutter“): 596 Euro monatlich,
7 152 Euro jährlich; dieser Betrag resultiert aus
einem Betreuungssatz von 3 Euro pro Stunde bei
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einer täglichen Inanspruchnahme von acht Stunden
(jährlich 5 760 Euro) und der fachlichen Be-
gleitung, wenn eine Fachkraft 60 Kindertages-
pflegeverhältnisse betreut (jährlich 1 392 Euro).

l Hinzu kommt die Übernahme der halben Renten-
versicherungsbeiträge (31 Euro pro Monat) und
von Unfallversicherungsbeiträgen (60 Euro pro
Jahr) für diejenigen Tagespflegepersonen, die
bereits jetzt vom Jugendamt finanziert werden
(Altfälle). Bei 27 000 Tagesmüttern fallen dafür
11,7 Mio. Euro jährlich an.

l Preissteigerung zwischen 2004 und 2010 von
9 Prozent. Dabei wird von einer jährlichen Preis-
steigerung von 1,5 Prozent ausgegangen.

l Teilzeitnutzung: In den westlichen Bundesländern
ist zu erwarten, dass die Angebote nicht aus-
schließlich als Ganztagsangebote in Anspruch ge-
nommen werden, da es sich bei der Erwerbstätig-
keit von Frauen mit Kleinstkindern gemäß den
Ergebnissen des Mikrozensus stärker um Teil-
zeitbeschäftigungen handelt. Es wird geschätzt,
dass nur die Hälfte der unter Dreijährigen ein An-
gebot im Umfang von sechs Stunden und mehr
wahrnehmen wird. Bezogen auf die Gesamtzahl
der Plätze werden deshalb nur 90 Prozent der Ge-
samtkosten angesetzt.

l Höhe der durchschnittlichen Elternbeiträge: Beim
Anteil der Eltern an der Finanzierung der Brutto-
kosten wird von 20 Prozent ausgegangen. Da El-
ternbeiträge in der Regel sozial gestaffelt sind,
müssen die Kommunen für den Differenzbetrag
aufkommen. Daher wird der reale Anteil der Eltern
an der Finanzierung, entsprechend der Auswertun-
gen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik, im Berechnungsmodell auf 15 Prozent festge-
legt.

l Anteile der Träger der freien Jugendhilfe an den
Betriebskosten: Aufgrund der tendenziell geringer
werdenden Einnahmen der Wohlfahrtsverbände
aus Kirchensteuern und Spenden wird kalkulato-
risch nur ein Anteil von 5 Prozent der Kosten der
von ihnen betriebenen Einrichtungen eingesetzt.
Dies entspricht bei einem Segment von 65 Prozent
am Gesamtangebot 3,25 Prozent der Bruttoausga-
ben.

l Zur Feststellung des demografischen Rückgangs
der Kindergartenkinder wird die 10. Koordinierte
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen
Bundesamtes in der Variante 4 zugrunde gelegt.
Das demnach freiwerdende Platzpotenzial wird so
verteilt, dass die Quote der Drei- bis Sechsjährigen
auf 95 Prozent verbessert wird. Das verbleibende
Platz- und damit Finanzmittelpotenzial wird bis
zum Jahr 2010 (ca. 200 000 Plätze) jeweils hälftig
der Betreuung der unter Dreijährigen und der
Sechs- bis unter Zehnjährigen (Hortbetreuung) zu-
geordnet. Zur Berechnung des Umschichtungspo-
tenzials werden Nettokosten der öffentlichen Hand
für einen Kindergartenplatz von durchschnittlich
2 500 Euro zugrunde gelegt. Somit wird bei den

Kommunen und Ländern ein Finanzmittelvolumen
von ca. 250 Mio. Euro für den Ausbau der Ange-
bote für unter Dreijährige frei. Davon fließen die
kommunalen Mittel in Höhe von 175 Mio. Euro
(70 Prozent der Gesamtkosten) als Entlastung in
die Kostenschätzung ein. Die Landesmittel bleiben
unberücksichtigt.

Um das angestrebte Niveau für die Versorgung der
unter Dreijährigen in den westdeutschen Bundeslän-
dern einschließlich Berlin zu erreichen, müssen bis
einschließlich 2011 insgesamt 227 958, also rund
230 000 Plätze geschaffen und die Betriebskosten fi-
nanziert werden.

Bei einem Verhältnis der einrichtungsbezogenen An-
gebote und der Kindertagespflege von 70 Prozent zu
30 Prozent in den westlichen Ländern einschließlich
Berlin entfallen von den 227 958 zu schaffenden
Plätzen

l 159 571 Plätze auf Plätze in Einrichtungen und

l 68 387 Plätze auf Plätze in öffentlich finanzierter
Kindertagespflege.

b) Investive Kosten

Für die Schaffung eines neuen Platzes wird ein Inves-
titionsvolumen von 36 750 Euro und für die Um-
wandlung eines Kindergartenplatzes in einen
U3-Platz ein Volumen von 4 000 Euro angesetzt. Da-
bei wurde auch die Öffnung der Kindergartengruppen
nur für zweijährige Kinder einbezogen. Somit entste-
hen Investitionskosten von 2,436 Mrd. Euro, die sich
über den Zeitraum von 2005 bis 2010 verteilen (vgl.
Tabelle 1).

c) Stufenweiser Ausbau bis 2010

Der Ausbau in den westlichen Bundesländern erfolgt
stufenweise, so dass notwendige Investitionskosten
für neue Einrichtungen bzw. bei der Umwandlung
von Kindergartenplätzen in Plätze für unter Dreijäh-
rige im Rahmen der zur Verfügung gestellten Finanz-
mittel genutzt werden können. Im Rechenmodell
wird davon ausgegangen, dass die für ein Versor-
gungsniveau nach § 24 Abs. 3 notwendigen 159 571
Plätze in Einrichtungen in den westlichen Bundeslän-
dern einschließlich Berlin wie folgt erreicht werden:

55 833 Plätze müssen neu eingerichtet und 96 243
können durch Umwandlung von Kindergartenplätzen
(aufgrund des demografischen Rückgangs) bereitge-
stellt werden. Die restlichen 7 495 Plätze zur Reali-
sierung einer bedarfsgerechten Versorgung sind in
den Stadtstaaten bereits vorhanden, hier fallen nur die
Betriebskosten an. Das Stufenmodell geht davon aus,
dass in den ersten drei Jahren jeweils 20 Prozent, im
vierten Jahr 12 Prozent, im fünften Jahr 21 Prozent
und im letzten Jahr noch einmal 7 Prozent der neuen
Plätze geschaffen bzw. umgewandelt werden. Die
daraus resultierenden Betriebskosten werden im Jahr
der Erstellung bzw. Bereitstellung mit durchschnitt-
lich 35 Prozent berechnet, da erwartet wird, dass die
neuen Plätze bzw. Einrichtungen erst zu Beginn des
Kindergartenjahres im August/September anfallen.
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Tabelle 1: Stufenplan für den Ausbau der Angebote
für die U3-Betreuung (in Mio. Euro)

d) Modernisierung und Qualifizierung in den neuen
Ländern

In den neuen Bundesländern ist das bedarfsgerechte
Versorgungsniveau bereits vorhanden, so dass durch
den Gesetzentwurf keine zusätzlichen Kosten verur-
sacht werden. Die Versorgungsquote für die Betreu-
ung von Kindern unter drei Jahren liegt dort gegen-
wärtig (31. Dezember 2002) bei 37 Prozent. Die jähr-
lichen Brutto-Betriebskosten (vor Abzug von Eltern-
beiträgen und Trägeranteilen) für diese Plätze
belaufen sich auf etwa 450 Mio. Euro. Maßnahmen
zur Modernisierung und weiteren Qualifizierung des
Angebots bzw. zum Ersatz vorhandener Einrichtun-
gen (Ersatzinvestitionen) können – wie oben bereits
ausgeführt – aus den Mitteln finanziert werden, die
den neuen Ländern im Zusammenhang mit Hartz IV
jährlich zur Verfügung stehen.

2. Sonstige Kostenpositionen

a) Durch Änderung in § 6 und § 18 entstehen Mehrkos-
ten, weil sich der begünstigte Personenkreis erweitert
bzw. bisher auf Mütter begrenzte Beratungsleistun-
gen auch Vätern zugute kommen. Die Ausgaben für
diesen Bereich betrugen im Jahre 2002 60 Mio. Euro.
Die Mehrkosten in diesem Bereich werden auf jähr-
lich 10 Mio. Euro geschätzt.

b) Die gesetzliche Regelung des Schutzauftrags des Ju-
gendamts in Fällen vermuteter Kindeswohlgefähr-
dung (§ 8a) schafft die rechtliche Grundlage für
Empfehlungen, wie sie die kommunalen Spitzenver-
bände (Deutscher Städtetag) für ihre Mitglieder be-
reits veröffentlicht haben. Mehrkosten sind mit der
gesetzlichen Regelung nicht verbunden.

c) Mit der Gesetzesänderung in § 19 wird der Kreis be-
günstigter Elternteile über diejenigen, die die Allein-
sorge für ein Kind innehaben, auch auf solche erwei-
tert, die faktisch alleine für ein Kind sorgen. Begüns-
tigt werden im Wesentlichen junge Mütter mit Klein-
kindern, die wegen ihrer Persönlichkeitsentwicklung
auf eine stationäre Unterbringung angewiesen sind.
Derzeit werden für diese Hilfe jährlich 50 Mio. Euro
aufgewendet. Zu erwarten sind Mehrkosten in Höhe
von 10 Mio. Euro jährlich.

d) Die Öffnung der Hilfe zur Erziehung für die Vollzeit-
verwandtenpflege (§ 27) dient der Klarstellung. Die
Zahl der Kinder in Vollzeitpflege erhöht sich damit
nicht, allerdings können die Jugendämter Großeltern
die Zahlung des Pflegegelds nicht länger mit Hinweis
auf ihre nahe Verwandtschaft verweigern, wenn die
Fremdunterbringung des Kindes aus erzieherischen
Gründen notwendig ist. Gleichzeitig sieht das Gesetz
vor, dass das Pflegegeld bei Großeltern künftig gerin-
ger bemessen werden kann als bei nichtunterhalts-
pflichtigen Personen (§ 39 Abs. 4). Insgesamt ist mit
keinen nennenswerten Mehrkosten zu rechnen.

e) Mit der Anhebung der Anspruchsschwelle bei dro-
hender seelischer Behinderung sowie der ausdrück-
lichen Begrenzung der ärztlichen Stellungnahme auf
spezifische Aspekte der Leistungsvoraussetzungen
ist mit einem Rückgang der Leistungsbewilligungen
im Bereich des § 35a zu rechnen. Insgesamt werden
derzeit jährlich 392 Mio. Euro für diesen Leistungs-
bereich aus öffentlichen Mitteln ausgebracht. Mit der
Gesetzesänderung wird eine Entlastung in Höhe von
etwa 50 Mio. Euro jährlich erwartet.

f) Die gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung eines
Arztes bei der Entscheidung über die Gewährung in-
tensivpädagogischer Maßnahmen im Ausland (§ 36)
wird zu geringfügigen Mehrkosten in Höhe von
0,1 Mio. Euro jährlich führen.

g) Die Stärkung der Steuerungsverantwortung nament-
lich durch die Eindämmung der Selbstbeschaffung
(§ 36a) wirkt sich kostendämpfend auf das gesamte
Spektrum der Hilfe zur Erziehung und der Eingliede-
rungshilfe für seelisch Behinderte aus, für die gegen-
wärtig ca. 5 Mrd. Euro jährlich aufgewandt werden
müssen. Legt man daher nur 2 Prozent der Ausgaben
als Einsparungsquote zugrunde, so belaufen sich die
Entlastungen auf jährlich 100 Mio. Euro.

h) Analog zur Regelung des Pflegegelds für Tagespfle-
gepersonen (§ 23) wird auch das Pflegegeld bei der
Vollzeitpflege (§ 39 Abs. 4) um Anteile für die Al-
terssicherung und die Unfallversicherung aufge-
stockt. Bei den derzeit 48 993 jungen Menschen in
Vollzeitpflege (31. Dezember 2002) wird davon aus-
gegangen, dass diese von 40 000 Pflegepersonen
(„Pflegefamilien“) betreut werden. Pro Person fallen
pro Jahr 432 Euro an, insgesamt also 17,3 Mio. Euro.

i) Die Streichung der Erlaubnispflicht für das
Hotel- und Gaststättengewerbe (§ 45 Abs. 1 Nr. 3
Buchstabe a) senkt den Verwaltungsaufwand bei den
Landesjugendämtern, die zum Teil Landesbehörden,
zum Teil Behörden höherer Kommunalverbände
sind. Wegen der geringen Fallzahlen ist die Entlas-
tung jedoch nur marginal und wird mit 0,1 Mio. Euro
jährlich angesetzt.

j) Die Streichung der jährlichen Meldepflicht nach § 47
Abs. 2 und 3 führt zu Entlastungen bei den Landesju-
gendämtern sowie den Einrichtungen, die Kinder die-
ser Altersgruppe betreuen. Erstere führen zur Sen-
kung des Verwaltungsaufwands in den Landesju-
gendämtern, letztere zur Senkung der Belastung in
den Einrichtungen mit Folgen für die von den Ju-

Deutschland-West1)

IK2) BK2), Gesamt
2005 487 134 621
2006 487 485 972
2007 487 836 1 323
2008 292 1 138 1 430
2009 512 1 403 1 915
2010 171 1 686 1 857
Ab 2011 0 1 765 1 765

1) einschließlich Berlin.
2) IK: Investitionskosten; BK: Betriebskosten (einschließlich

Mehraufwand für vorhandene Kindertagespflege in Höhe
von 11,7 Mio. Euro jährlich).
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gendämtern zu übernehmenden Entgelte. Insgesamt
werden dafür jährlich 1 Mio. Euro angesetzt.

k) Die Änderung der Regelungen über den Sozialdaten-
schutz (§§ 61 ff.) ist nicht mit Mehrkosten verbun-
den.

l) Die Streichung der Sonderzuständigkeit für die Voll-
zeitpflege (§ 86 Abs. 6) und insbesondere der damit
verbundenen Kostenerstattung (§ 89a) führt zur Min-
derung des Verwaltungsaufwands bei den Jugendäm-
tern. Bei jährlich insgesamt rund 10 000 Fällen, in
denen Vollzeitpflege begonnen wird, kommt es bis-
her in wenigstens 50 Prozent der Fälle nach dem
2. Jahr zur Änderung der örtlichen Zuständigkeit und
daran anschließenden laufenden Kostenerstattungs-
verfahren. Für den Wegfall dieser Verfahren werden
jährlich 5 Mio. Euro angesetzt.

m) Den kommunalen Gebietskörperschaften wird künf-
tig die Möglichkeit eröffnet, auch die Kostenbeiträge
für die Kindertagespflege in einem vereinfachten
Verfahren nach dem Vorbild der Kostenbeiträge für
die Tageseinrichtungen zu regeln (§ 90). Allerdings
wird nicht vorgeschrieben, dass auch die Höhe der
Kostenbeiträge denen bei den Tageseinrichtungen

entsprechen muss. Damit ergeben sich Entlastungen
aufgrund geringeren Verwaltungsaufwands bei der
Berechnung, die aber ggf. durch Mindereinnahmen
aufgrund niedrigerer Kostenbeiträge kompensiert
werden können. Deshalb ist die Änderung im Ergeb-
nis kostenneutral.

n) Die vereinfachte Berechnung der Kostenbeiträge für
Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die stär-
kere Heranziehung einkommensstarker Eltern sowie
die Berücksichtigung des Kindergelds (§§ 91 ff.)
wird zu einer deutlichen Senkung des Verwaltungs-
aufwands einerseits und zur Steigerung der Einnah-
men aufgrund höherer Elternbeiträge andererseits
führen. Dafür werden jährlich Einsparungen in Höhe
von 100 Mio. Euro angesetzt.

o) Es ist damit zu rechnen, dass mehrere Länder
von dem neu geschaffenen Landesrechtsvorbehalt
(§ 97 c) Gebrauch machen und damit den kommuna-
len Gebietskörperschaften die Erhebung von Gebüh-
ren und Auslagen für öffentliche Dienstleistungen er-
möglichen. Insgesamt wird deshalb eine Entlastung
von 1 Mio. Euro angesetzt.
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Übersicht
über die durch das Gesetzgebungsvorhaben entstehenden Mehrkosten

(Finanztableau)

Stufenplan
Wegen des für den Ausbau der Tagesbetreuung vorgesehenen Stufenplans (§ 24a) kommt es in den Jahren 2005 bis 2010 zu
folgender Ausgabenentwicklung:

Lfd. Nr. Regelung Belastungen (+) bzw. Entlastungen (–)
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe

(in Mio. Euro)
1 Mehrkosten für Leistungen nach § 18 aufgrund des erweiterten

Personenkreises (§§ 6, 18 Abs. 1) und neuer Leistungsinhalte
(§ 18 Abs. 2)

+10

2 Konkretisierung des Schutzauftrags (§ 8a) kostenneutral
3 Erweiterung des Personenkreises bei Vater/Mutter/Kind-Einrich-

tungen (§ 19)
+10

4 qualitätsorientierter und bedarfsgerechter Ausbau der Tages-
betreuung für Kinder (§§ 22 bis 24)

+1 765
ab dem Jahr 2011

5 Hilfe zur Erziehung in Vollzeitverwandtenpflege (§ 27) kostenneutral
6 Anhebung der Anspruchsschwelle bei drohender seelischer

Behinderung (§ 35a)
–50

7 Beteiligung eines Facharztes bei der Entscheidung über
intensivpädagogische Maßnahmen im Ausland (§ 36)

+0,1

8 Steuerungsverantwortung des Jugendamts (§ 36a) –100
9 Aufstockung des Pflegegelds für Vollzeitpflege (§ 39) +17,3
10 Klarstellung der Befugnisse bei der Inobhutnahme (§ 42) kostenneutral
11 Streichung der Erlaubnispflicht für das Hotel- und Gaststätten-

gewerbe (§ 45 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a)
–0,1

12 Streichung der jährlichen Meldepflicht (§ 47 Abs. 2, 3) –1
13 Streichung der Sonderzuständigkeit für die Vollzeitpflege und

die damit verbundene Kostenerstattung (§ 86 Abs. 6, § 89a)
–5

14 vereinfachte Berechnung der Elternbeiträge für Kindertagespflege
(§ 90)

kostenneutral

15 vereinfachte Berechnung der Kostenbeiträge für Hilfen zur
Erziehung unter Berücksichtigung des Kindergelds (§§ 93 bis 97a)

–100

16 Landesrechtsvorbehalt für die Erhebung von Gebühren und
Auslagen

–1

Ausbau Tagesbetreuung in den westlichen
Bundesländern1)

Belastung/Entlastung
im Übrigen

Gesamtausgaben

IK2) BK2) Gesamt
2005 487 134 621 –219 402
2006 487 485 972 –219 753
2007 487 836 1 323 –219 1 104
2008 292 1 138 1 430 –219 1 211
2009 512 1 403 1 915 –219 1 696
2010 171 1 686 1 857 –219 1 638
Ab 2011 0 1 765 1 765 –219 1 546
1) einschließlich Berlin.
2) IK: Investitionskosten; BK: Betriebskosten (einschließlich Mehraufwand für vorhandene Kindertagespflege in Höhe von 11,7 Mio. Euro jährlich).
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Zusammenfassung:
Ausgaben in Höhe von 1 765 Mio. Euro, die in vollem Um-
fang ab dem Jahre 2011 anfallen, stehen somit Einnahmen
bzw. Entlastungen in Höhe von 219 Mio. Euro gegenüber,
die ab dem Jahre 2005 wirksam werden, so dass
l bis zum Jahre 2010 – je nach kommunaler Planung und

Realisierung der Stufen für den Ausbau der Tagesbetreu-
ung – die Kosten von anfangs (2005) 402 Mio. Euro auf
1 638 Mio. Euro jährlich steigen und

l ab dem Jahre 2011 eine Gesamtbelastung in Höhe von
1 546 Mio. Euro jährlich eintritt.
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